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VERFASSUNGSDIENST

Zum Inhaltsverzeichnis 

 

Unsere Grundsätze der Legistik 

 

 

Deregulierung 

 

Es soll nicht mehr Rechtsvorschriften geben als notwendig. 

 

 

 Abschnitt A  –  Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften im Bereich des 
Landes 

 

 

Verfassungstreue 

 

Der Inhalt und die Erzeugung von Rechtsvorschriften müssen mit der 
Bundes- und der Landesverfassung in Einklang stehen. 

 

 

 Abschnitt A  –  Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften im Bereich des 
Landes 

 Abschnitt B  –  Grundsätzliches zum Inhalt von Rechtsvorschriften 

 Abschnitt C  –  Die Verständlichkeit von Rechtsvorschriften 

 Abschnitt E  –  Die formale Gestaltung von Rechtsvorschriften 

 Abschnitt J  –  Kundmachung und Berichtigung 

 Abschnitt L  –  Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG 

 Abschnitt M  –  Begutachtung von Bundesvorschriften 

  

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Inhaltsverzeichnis.pdf
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https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20C/C_Verstaendlichkeit.pdf
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https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20J/J_Kundmachung.pdf
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Unionstreue 

 

Der Inhalt und die Erzeugung von Rechtsvorschriften müssen mit 
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere mit den 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union, in Einklang stehen. 

 

 

 Abschnitt A  –  Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften im Bereich des 
Landes 

 Abschnitt D  –  Gleichstellungsorientiertes und geschlechtergerechtes 
Formulieren 

 Abschnitt F  –  Umsetzung von Unionsrecht 

 

 

Verständlichkeit 

 

Rechtsvorschriften sollen von denen verstanden werden, an die sie 
gerichtet sind. 

 

 

 Abschnitt C  –  Die Verständlichkeit von Rechtsvorschriften 

 Abschnitt D  –  Gleichstellungsorientiertes und geschlechtergerechtes   
 Formulieren 

 Abschnitt E  –  Die formale Gestaltung von Rechtsvorschriften 

 Abschnitt K  –  Wiederverlautbarung 

 

  

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A_Verfahren.pdf
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https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20C/C_Verstaendlichkeit.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20D/D_Geschlechtergerecht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20D/D_Geschlechtergerecht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20K/K_Wiederverlautbarung.pdf
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Beteiligung 

 

Bei der Erzeugung von Rechtsvorschriften sollen alle eingebunden 
werden, die betroffen sind. 

 

 

 Abschnitt A  –  Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften im Bereich des 
Landes 

 Abschnitt G  –  Erläuterungen und Textgegenüberstellung 

 Abschnitt I  –  Konsultationsmechanismus 

 

 

Folgenabschätzung 

 

Die Folgen von Rechtsvorschriften sollen bei ihrer Erzeugung bedacht 
werden. 

 

 

 Abschnitt G  –  Erläuterungen und Textgegenüberstellung 

 Abschnitt H  –  Abschätzung der Folgen von Rechtsvorschriften 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A_Verfahren.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A_Verfahren.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/G_Erlaeuterungen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/G_Erlaeuterungen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20H/H_Kosten_Gesetzesfolgen.pdf


Legistisches Handbuch A – Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A_V3.3_12/2025 

 

A - 1 

 

VERFASSUNGSDIENST

zum Inhaltsverzeichnis 

 

Abschnitt A 

Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften im Bereich des Landes 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Allgemeines zum Gesetzgebungsverfahren .............................................................................................. 5 

1.1 Bessere Landesgesetze ..................................................................................................................... 5 

1.2 Zeit nehmen ist das Wichtigste .......................................................................................................... 5 

1.3 Wer ist zuständig? .............................................................................................................................. 6 

2 Erstellung von Gesetzesentwürfen ............................................................................................................. 6 

2.1 Planungsphase .................................................................................................................................. 6 

2.2 Vorbereitungsphase ........................................................................................................................... 7 

2.3 Formulierungsphase .......................................................................................................................... 7 

3 Begutachtung und Konsultationsmechanismus ......................................................................................... 9 

3.1 Gesetzesentwurf zur Stellungnahme versenden ............................................................................. 10 

3.1.1 Konsultationsmechanismus klären ........................................................................................ 10 

3.1.2 Versendformular ausfüllen ..................................................................................................... 10 

3.1.3 Versendung ............................................................................................................................ 11 

3.2 Gesetzesentwurf und Stellungnahmen im Internet veröffentlichen ................................................. 11 

3.2.1 Übermittlung an begutachtung@stmk.gv.at .......................................................................... 11 

3.2.2 Veröffentlichung der eingelangten Stellungnahmen .............................................................. 12 

3.3 (entfallen) ......................................................................................................................................... 12 

3.4 (entfallen) ......................................................................................................................................... 12 

3.5 Stellungnahmen verarbeiten ............................................................................................................ 12 

4 Prüfung beschlussreifer Entwürfe ............................................................................................................ 13 

4.1 Zweite Versendung Konsultationsmechanismus ............................................................................. 13 

4.2 Technische Notifikation .................................................................................................................... 14 

4.3 Notifikation Dienstleistungsrichtlinie ................................................................................................. 14 

5 Regierungssitzung und Vorlage an den Landtag ..................................................................................... 14 

5.1 Einbringen in die Regierung ............................................................................................................. 14 

5.2 Übermittlung an den Landtag ........................................................................................................... 15 

6 Gesetzgebungsverfahren im Landtag ...................................................................................................... 15 

6.1 Gesetzgebungsverfahren allgemein ................................................................................................ 15 

6.2 Prüfung der Notwendigkeit der technischen Notifikation ................................................................. 15 

6.3 Gesetzesbeschluss .......................................................................................................................... 16 

7 Verfahren nach Gesetzesbeschluss ......................................................................................................... 16 

7.1 Übermittlung an Landeshauptmann; Mitwirkung des Bundes ......................................................... 16 

7.2 Verfahren nach dem Steiermärkischen Volksrechtegesetz ............................................................. 17 

7.3 Verfahren bei Einsprüchen der Bundesregierung ............................................................................ 17 

7.4 Verfahren bei Verweigerung der Zustimmung durch Bundesregierung........................................... 18 

7.5 Aktualisierung von Verfahrensbeschreibungen (DL-RL) ................................................................. 18 

7.5a Aktualisierung des Verarbeitungsverzeichnisses ............................................................................. 19 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Inhaltsverzeichnis.pdf


Legistisches Handbuch A – Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A_V3.3_12/2025 

 

A - 2 

 

VERFASSUNGSDIENST

7.6 Kundmachung ................................................................................................................................... 19 



Legistisches Handbuch A – Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A_V3.3_12/2025 

 

A - 3 

 

VERFASSUNGSDIENST

8 Verfahrensschritte nach der Kundmachung ............................................................................................. 19 

8.1 Bei Umsetzung von Unionsrecht ...................................................................................................... 19 

8.2 (entfallen) ......................................................................................................................................... 19 

8.3 Bei technischer Notifikation .............................................................................................................. 19 

8.4 Bei durchgeführter Verhältnismäßigkeitsprüfung ............................................................................. 20 

9 Allgemeines zum Verordnungsverfahren ................................................................................................. 20 

9.1 Bessere Verordnungen .................................................................................................................... 20 

9.2 Zeit nehmen ist das Wichtigste ........................................................................................................ 20 

9.3 Wer ist zuständig? ............................................................................................................................ 21 

10 Erstellung von Verordnungsentwürfen ..................................................................................................... 21 

10.1 Planungsphase ................................................................................................................................ 21 

10.2 Vorbereitungsphase ......................................................................................................................... 22 

10.3 Formulierungsphase ........................................................................................................................ 22 

11 Begutachtung und Konsultationsmechanismus ....................................................................................... 24 

11.1 Verordnungsentwurf zur Stellungnahme versenden ........................................................................ 25 

11.1.1 Konsultationsmechanismus klären ........................................................................................ 25 

11.1.2 Versendformular ausfüllen ..................................................................................................... 25 

11.1.3 Versendung ............................................................................................................................ 26 

11.2 Verordnungsentwurf und Stellungnahmen im Internet veröffentlichen ............................................ 26 

11.2.1 Übermittlung an begutachtung@stmk.gv.at .......................................................................... 27 

11.2.2 Veröffentlichung der eingelangten Stellungnahmen .............................................................. 27 

11.3 (entfallen) ......................................................................................................................................... 27 

11.4 Stellungnahmen verarbeiten ............................................................................................................ 28 

12 Prüfung beschlussreifer Entwürfe ............................................................................................................ 28 

12.1 Konsultationsmechanismus ............................................................................................................. 28 

12.2 Technische Notifikation .................................................................................................................... 29 

13 Genehmigung von Verordnungen, Zustimmung der Bundesregierung/Landesregierung,  

Kundmachung .......................................................................................................................................... 29 

13.1 Verordnungen der Landesregierung ................................................................................................ 29 

13.2 Verordnungen der Landeshauptfrau/des Landeshauptmannes ...................................................... 30 

13.3 Zustimmung; Kundmachung ............................................................................................................ 30 

13.4 Aktualisierung des Verarbeitungsverzeichnisses ............................................................................. 30 

14 Verfahrensschritte nach der Kundmachung ............................................................................................. 30 

14.1 Bei Umsetzung von Unionsrecht ...................................................................................................... 30 

14.2 (entfallen) ......................................................................................................................................... 31 

14.3 Bei technischer Notifikation .............................................................................................................. 31 

14.4 Bei durchgeführter Verhältnismäßigkeitsprüfung ............................................................................. 31 
 

 

Abschnitt A/Layout  

 

Checkliste A1 (Prüffragen in der Planungsphase) 

Checkliste A2 (Prüffragen in der Vorbereitungsphase) 

Checkliste A3 (Prüffragen in der Formulierungsphase) 

Checkliste A4 (Anhörung im Begutachtungsverfahren) 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA4.pdf


Legistisches Handbuch A – Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A_V3.3_12/2025 

 

A - 4 

 

VERFASSUNGSDIENST

Vorlage A6 (Versendschreiben Begutachtung Gesetz) 

Vorlage A7 (Versendschreiben Begutachtung Gesetz mit Konsultationsmechanismus) 

Vorlage A8 (Versendschreiben Gesetz Konsultationsmechanismus 1 Woche) 

Vorlage A9 (Versendschreiben Begutachtung Verordnung) 

Vorlage A10 (Versendschreiben Begutachtung Verordnung mit Konsultationsmechanismus) 

Vorlage A11 (Versendschreiben Verordnung Konsultationsmechanismus 2. Mal) 

Vorlage A12 (Vidierungsbericht) 

Vorlage A13 (Zeitplan Gesetz) 

Vorlage A14 (Zeitplan Verordnung Landesregierung) 

Vorlage A15 (Zeitplan Verordnung Landeshauptmann) 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA6_Begutachtung_G.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA7_Begutachtung_G_Konsult.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA8_Begutachtung_G_Konsult_1WO.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA9_Begutachtung_V.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA10_Begutachtung_V_Konsult.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA11_Begutachtung_V_Konsult_2x.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA12_Vidierungsbericht.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA13_Zeitplan_Gesetz.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA14_Zeitplan_V_LReg.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA15_Zeitplan_V_LH.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA15_Zeitplan_V_LH.docx


Legistisches Handbuch A – Verfahren zur Erlassung von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A_V3.3_12/2025 

 

A - 5 

 

VERFASSUNGSDIENST

 

1 Allgemeines zum Gesetzgebungsverfahren 
 

1.1 Bessere Landesgesetze 
 

 
 

 

 Die Aufgaben eines modernen Rechts- und Sozialstaates im Lichte der 

sich immer schneller ändernden Lebensverhältnisse verlangen eine 

umfangreiche Gesetzgebungstätigkeit. 

 

 Neben der strengen Prüfung, ob ein Gesetzesvorhaben überhaupt 

notwendig ist, muss verstärktes Augenmerk darauf gerichtet werden, die 

Einzelregelung einfach, verständlich, nicht zu detailliert und wirksam 

auszugestalten. 

Notwendigkeit, 

Wirksamkeit, 

Verständlich-

keit 

 Zur Erreichung des Ziels besserer Gesetze soll das Verfahren zur Erlas-

sung von Gesetzen nach einem einheitlichen Schema, unter 

Einbeziehung aller am Meinungsbildungsprozess Beteiligten und unter 

Verwendung der Checklisten A1 - A3 und der Dokumentvorlagen 

erfolgen. Der Entstehungsprozess eines Gesetzes läuft in folgenden 

Schritten ab: 

einheitliches 

Ablaufschema 

 

1.2 Zeit nehmen ist das Wichtigste 
 

 

 

 

 Zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften braucht man Zeit. Übereilt 

„durchgezogene“ Gesetzesvorhaben müssen meist sehr bald novelliert 

werden.  

Faktor Zeit 

 Umfangreiche Rechtsvorschriften sollten in gut vorbereiteten Klausuren 

erarbeitet werden.  

 

 Die voraussichtliche Dauer des Rechtsetzungsprozesses sollte nach der 

Vorlage A13 Zeitplan für Landesgesetze (VorA13_Zeitplan_Gesetz)  

geschätzt bzw. ermittelt werden, insbesondere unter Berücksichtigung 

des Regierungssitzungs- und Landtagskalenders sowie von Schulferien 

und vorgegebenen Fristen.  

 

1.2
Zeit nehmen

ist das
Wichtigste

1.1
Bessere

Landesgesetze

5
Regierungs-

sitzung und Vor-
lage an Landtag

7
Verfahren

nach Gesetzes-
beschluss

8
Verfahrensschritte

nach der
Kundmachung

2
Erstellung von

Gesetzesentwürfen

3
Begutachtung und

Konsultations-
mechanismus

6
Gesetzgebungs-

verfahren im
Landtag

4
Prüfung

beschlussreifer
Entwürfe

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA13_Zeitplan_Gesetz.docx
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1.3 Wer ist zuständig? 
 

 
 

 

 
Die Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen ist Sache der nach der 

Geschäftseinteilung des Amtes für die betreffende Angelegenheit 

zuständigen Fach-/Abteilung. 

zuständige  

Fach-/ 

Abteilung 

2 Erstellung von Gesetzesentwürfen 
 

 

 

 

 

 Der Abschnitt „Erstellung eines Gesetzes“ umfasst den Zeitraum vom 

Anstoß zur Erlassung einer Rechtsvorschrift bis zum fertig ausfor-

mulierten Text, der der Begutachtung unterzogen werden könnte. Dieser 

Abschnitt gliedert sich in die Planungs-, Vorbereitungs- und Formu-

lierungsphase. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Planungsphase 
 

 

 

 

 Die Planungsphase dient dazu herauszufinden, ob überhaupt ein Gesetz 

erlassen werden muss oder ob das erkannte Problem auch auf andere 

Weise bzw. mit anderen Instrumenten gelöst werden kann, sowie, wer 

tätig werden muss. 

 

 Zu diesem Zweck ist die zur Verfügung stehende Checkliste A1 

(Prüffragen in der Planungsphase) durchzuarbeiten. 

Checkliste A1 

 Die Antworten auf die einzelnen Prüffragen sind schriftlich festzuhalten. 

Sie können bereits die Grundlage für einen Teil der Erläuterungen bilden. 

Ergebnisse für 

Erläuterungen 

 In der Planungsphase kann der Verfassungsdienst bei Bedarf 

beigezogen werden. 

Beiziehung VD 

2.1
Planungsphase

2.2
Vorbereitungs-

phase

2.3
Formulierungs-

phase

T e x t ?

2. Erstellung von Gesetzesentwürfen

2.1
Planungsphase

2.2
Vorbereitungs-

phase

2.3
Formulierungs-

phase

2.1
Planungsphase

1.3
Wer ist

zuständig?

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
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 Wenn Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter und die 

gesellschaftliche Vielfalt (Gender und Diversität) fraglich sind (siehe 

Checkliste A1), dann sollen die Fachabteilung Gesellschaft sowie die 

Abteilung 11 beigezogen werden. 

 

2.2 Vorbereitungsphase 
 

 

 

 

 Ist die Erlassung eines Gesetzes erforderlich, werden in der Vorberei-

tungsphase dessen Inhalt und Grobstruktur festgelegt. 

 

 Zu diesem Zweck ist die Checkliste A2 (Prüffragen in der Vorberei-

tungsphase) durchzuarbeiten. 

Checkliste A2 

 Auch die Antworten auf diese Prüffragen sind schriftlich festzuhalten und 

können bereits die Grundlage für einen Teil der Erläuterungen bilden. 

Ergebnisse für 

Erläuterungen 

 Die Vorbereitung des Gesetzes besteht in der Regel aus folgenden 

Einzelschritten: 

 

 - Strukturierung der Regelungsbereiche (Themen);  

 - Aufgliederung in Ober- und Unterthemen;  

 - Erarbeiten eines einheitlichen Ordnungssystems, d.h. schlagwort-

artige Grobgliederung der Themen; 

 

 - Feingliederung der Themen in Schlagwörter. Der Regelfall ist vor 

die Ausnahme zu reihen. 

 

 In dieser Phase soll der Verfassungsdienst beigezogen werden. Beiziehung VD  

 Zu Gender- und Diversitätsfragen können die Fachabteilung 

Gesellschaft sowie die Abteilung 11 beigezogen werden. 

 

2.3 Formulierungsphase 
 

 

 

 

 Nachdem der strukturierte Aufbau und Inhalt des Vorhabens in groben 

Zügen feststehen, kann mit der konkreten Ausformulierung begonnen 

werden. 

 

 
1. Grundlagen beachten 

Abschnitte 

LegHB 

 Für die formale, inhaltliche und sprachliche Gestaltung insbesondere  

 Abschnitt B:  Grundsätzliches zum Inhalt von Rechtsvorschriften  

 Abschnitt C: Die Verständlichkeit von Rechtsvorschriften  

2.2
Vorbereitungs-

phase

2.3
Formulierungs-

phase

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20B/B_Grundsaetzliches.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20C/C_Verstaendlichkeit.pdf
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 Abschnitt D: Gleichstellungsorientiertes und geschlechtergerechtes 

Formulieren 

 

 Abschnitt E: Die formale Gestaltung von Rechtsvorschriften  

 Abschnitt F: Umsetzung von Unionsrecht  

 2. LRLegistik Add-In verwenden  

 Für die Erstellung von Gesetzen ist das LRLegistik Word-Add-In zu 

verwenden (siehe Abschnitt A/Layout). 

LRLegistik 

Word-Add-In 

 
3. Textgegenüberstellung erstellen: 

Bei Gesetzesnovellen ist mit der Erstellung der Textgegenüberstellung 

zu beginnen (siehe Abschnitte G und A/Layout). 

 

 
4. Erläuterungen verfassen 

 

 Parallel zur Erstellung von Gesetzesentwürfen/Textgegenüberstellungen 

sind auch die Erläuterungen zu verfassen (siehe Abschnitt G ein-

schließlich der Dokumentvorlagen und Abschnitt A/Layout). 

Die Wirkungsorientierte Folgenabschätzung (WFA) ist als Bestandteil der 

Erläuterungen zu erstellen (siehe Abschnitt H). Bei der Formulierung 

stehen die LAD-Wico, die Fachabteilung Gesellschaft, die Abteilung 11 

sowie die Abteilung 15 beratend zur Verfügung. 

Erläuterungen 

 

 

 

WFA 

 
5. Zuständigkeit/Mitwirkung von Bundesorganen abklären 

 

 Sieht ein Landesgesetz die Zuständigkeit oder Mitwirkung bundes-

gesetzlich eingerichteter Organe vor (siehe Abschnitt B.3.5), dann ist 

bereits bei der Ausarbeitung des Textes mit dem Bund das Ausmaß der 

Zustimmung/Mitwirkung auszuverhandeln. Der Bund ist in der Regel 

bereit, auch Formulierungsvorschläge zu unterbreiten. 

 

 

 

rechtzeitige 

Verhandlung 

 Wird das Einvernehmen nicht hergestellt, besteht die Gefahr, dass der 

Bund die Zustimmung im Verfahren nach Art. 97 Abs. 2 iVm Art. 98 B-VG 

verweigert. 

 

 
6. Abschließende Prüfung durchführen  

 Nach Fertigstellung des Entwurfes ist der Text nochmals einer Prüfung 

zu unterziehen. Zu diesem Zweck ist die Checkliste A3 (Prüffragen in der 

Formulierungsphase) durchzuarbeiten. 

Checkliste A3 

 
7. Vorbegutachtung durchführen  

 Gesetzesentwürfe samt Erläuterungen sowie ggf. Textgegenüber-

stellung sind vor dem Begutachtungsverfahren dem Verfassungsdienst 

zur Vorbegutachtung zu übermitteln. Der Verfassungsdienst benötigt den 

Entwurf, die Erläuterungen und die Textgegenüberstellung im Word-

Format. 

Word-Dateien 

 Ausnahme:  Die Vorbegutachtung kann entfallen, wenn der Entwurf 

gemeinsam mit dem Verfassungsdienst ausgearbeitet 

wurde. 

 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20D/D_Geschlechtergerecht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20D/D_Geschlechtergerecht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/G_Erlaeuterungen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/G_Erlaeuterungen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20H/H_Kosten_Gesetzesfolgen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20B/B_Grundsaetzliches.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
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3 Begutachtung und Konsultationsmechanismus 
 

 

 

 

 Jeder fertig erstellte Gesetzesentwurf ist gemäß § 2 Volksrechtegesetz 

einem elektronischen Begutachtungsverfahren zu unterziehen, in dem 

jede Person das Recht hat, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben.  

Darüber hinaus soll auch eine fachliche Begutachtung durch fach-

einschlägige Stellen (siehe Checkliste A4) erfolgen und zwar auch dann, 

wenn eine Begutachtung oder Anhörung dieser Stellen gesetzlich nicht 

vorgesehen ist.  

Begutachtung 

immer! 

 Das Begutachtungsverfahren ist von der Fach-/Abteilung durchzuführen, 

die den Entwurf ausgearbeitet hat. Im Begutachtungsverfahren soll 
Fach-

/Abteilung 

 - Personen und Einrichtungen, die von einem Gesetzesentwurf 

betroffen sind, die Möglichkeit gegeben werden, sich zu äußern; 

 

 - die Entscheidungsträgerin/der Entscheidungsträger unterschied-

liche Meinungen kennenlernen und dadurch Informationen für eine 

sachgerechte und rechtlich befriedigende Lösung gewinnen; 

 

 - die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Vereinbarung zwischen 

dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsulta-

tionsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebiets-

körperschaften gewährleistet werden. 

 

 Im Begutachtungsverfahren sind folgende Schritte zu setzen:  

 1.  Gesetzesentwurf zur Stellungnahme versenden (siehe Punkt 3.1) 

2.  Gesetzesentwurf und Stellungnahmen im Internet veröffentlichen 

(siehe Punkt 3.2)  

 

 Wenn das Stellungnahmeverfahren abgeschlossen ist, sind die einge-

langten Stellungnahmen weiter zu verarbeiten (siehe Punkt 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5
Stellungnahmen
sammeln und
verarbeiten

3.1
Gesetzesentwurf

zur Stellungnahme
versenden

3.2
Gesetzesentwurf im

Internet veröffentlichen

Neuer Text  
 

3.3
Gesetzesentwurf
an Landtagsklubs

senden

3.4
Verfahren nach

dem Volksrechte-
gesetz

3 Begutachtung und Konsultationsmechanismus

3.5
Stellungnahmen

sammeln und
verarbeiten

3.1
Gesetzesentwurf

zur Stellungnahme
versenden

3.2
Gesetzesentwurf

im Internet
veröffentlichen

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA4.pdf
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3.1 Gesetzesentwurf zur 
Stellungnahme versenden 

 

 

 

 

3.1.1 Konsultationsmechanismus klären 
 

 Bevor ein Gesetzesentwurf zur Begutachtung versendet wird, ist zu 

klären, ob er dem Konsultationsmechanismus unterliegt (siehe Abschnitt 

I.1.2).  

 

 Ist der Konsultationsmechanismus anwendbar, ist den Vertrags-

partnerinnen/Vertragspartnern der Gesetzesentwurf mit den Erläute-

rungen einschließlich einer detaillierten Kostendarstellung und ggf. der 

Textgegenüberstellung zu übermitteln und zwar durch Zustellung an das 

Bundeskanzleramt, an den Gemeindebund Steiermark und an den 

Österreichischen Städtebund – Landesgruppe Steiermark. 

 

3.1.2 Versendformular ausfüllen 
 

 Für jeden Entwurf, der zur Begutachtung ausgesandt werden soll, ist ein 

Versendformular auszufüllen.  

Versend-

formulare 

 Je nachdem, ob der Konsultationsmechanismus anzuwenden ist oder 

nicht, sind unterschiedliche Dokumentvorlagen (Versendformulare) zu 

verwenden: 

Konsultationsmechanismus NEIN 

- VorA6_Begutachtung_G (Versendschreiben Begutachtung 

Gesetz) 

Konsultationsmechanismus JA  

 VorA7_Begutachtung_G_Konsult (Versendschreiben 

Begutachtung Gesetz mit Konsultationsmechanismus) 

 

 

 

 

 

 Die Begutachtungsfrist ist je nach Umfang und Bedeutung des Entwurfes 

zu bemessen. Sie darf vier Wochen nicht unterschreiten. Fallen in die 

Begutachtungsfrist Schulferien, so muss die Frist entsprechend länger 

bemessen werden.  

ausreichende 

Begutachtungs

frist 

 Es empfiehlt sich, im Anschreiben darauf hinzuweisen, dass für den Fall 

des „Verschweigens“ die Zustimmung zur beabsichtigten Regelung 

angenommen wird. 

Verschweigen 

 Im Anschreiben können die befassten Stellen auch gebeten werden, zu 

konkreten Fragen Stellung zu nehmen. 
Fragen stellen 

 Die zuständige Fach-/Abteilung hat zu entscheiden, welche fachein-

schlägigen Stellen in das Begutachtungsverfahren eingebunden werden 

sollen (siehe Checkliste A4).  

einzubindende 

Stellen 

festlegen 

 Die eingebundenen Stellen sollen aus dem Anschreiben ersichtlich sein. 

Es wird nur die Bezeichnung der Stelle angegeben, nicht jedoch die 

Adresse (weder die Post- noch die E-Mail-Adresse). 

Stellen 

anführen 

3.1
Gesetzesentwurf

zur Stellungnahme
versenden

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA6_Begutachtung_G.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA6_Begutachtung_G.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA6_Begutachtung_G.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA7_Begutachtung_G_Konsult.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA4.pdf
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3.1.3 Versendung  

 Der Versendung zur fachlichen Begutachtung sind folgende Unterlagen 

beizuschließen: 

- Versendschreiben, 

- Gesetzesentwurf samt sonstigen Unterlagen (z.B. Anlagen, Pläne), 

- Vorblatt und Erläuterungen (einschließlich Kostendarstellung),  

- Textgegenüberstellung bei Novellen. 

Unterlagen 

 Diese Unterlagen sind jedenfalls mit zu versenden. Es reicht keinesfalls 

aus (und es ist im Sinn des Konsultationsmechanismus sogar 

unzulässig), sie ausschließlich im Internet zu veröffentlichen und im 

Versendschreiben auf die Abrufbarkeit im Internet zu verweisen. 

Unterlagen 

mitschicken! 

 Die Versendung erfolgt grundsätzlich per E-Mail.  

Bei Bedarf, insbesondere für die Versendung im Rahmen des Konsul-

tationsmechanismus, ist mit Rückschein zuzustellen.  

Dem Bundeskanzleramt kann auch über den elektronischen Zustell-

dienst nachweislich zugestellt werden. 

E-Mail 

 

optional 

Zustell-

nachweis 

3.2 Gesetzesentwurf und Stellungnahmen im Internet 
veröffentlichen 

 

 

 

 

3.2.1 Übermittlung an begutachtung@stmk.gv.at  

 
Alle Gesetzesentwürfe sind zeitgleich mit der Versendung gemäß Punkt 

3.1.3 für die Begutachtung nach dem Volksrechtegesetz im Internet zu 

veröffentlichen. Dabei hat die zuständige Fach-/Abteilung folgende 

Vorgangsweise einzuhalten: 

Volksrechte-

gesetz 

 - Die Übermittlung aller Unterlagen gemäß Punkt 3.1.3 hat im PDF-

Format unter Anschluss der Ausgangsdateien (Word, Excel etc.) 

ausschließlich an die Adresse begutachtung@stmk.gv.at zu 

erfolgen; dieses Postfach wird vom Verfassungsdienst betreut. 

per E-Mail an 

VD 

 - Der Verfassungsdienst veranlasst die Veröffentlichung auf der 

Homepage des Landtages – verlinkt auch über die Plattform 

Landesrecht (www.landesrecht.steiermark.at/) im Menüpunkt 

„Begutachtungen“ – und informiert darüber mit dem „Newsletter 

Begutachtung“. 

Landtags-

homepage und 

Newsletter 

 Alle veröffentlichten Entwürfe bleiben im Internet, auch wenn sie gegen-

standslos geworden, bereits beschlossen oder durch nachfolgende 

Bestimmungen unaktuell geworden sind.  

Archivierung 

3.2
Gesetzesentwurf

im Internet
veröffentlichen

mailto:begutachtung@stmk.gv.at
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836138/DE/
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3.2.2 Veröffentlichung der eingelangten Stellungnahmen  

 Nach § 2 Abs. 4 Volksrechtegesetz hat jede (natürliche oder juristische) 

Person das Recht, im Begutachtungsverfahren eine schriftliche Stellung-

nahme abzugeben. Die Stellungnahmen sind grundsätzlich zu veröffent-

lichen.  

ja 

 

 

Ausnahme:  

Stellungnahmen von Landesdienststellen (Organisationseinheiten des 

Amtes der Landesregierung, Bezirkshauptmannschaften, Agrarbezirks-

behörde) dienen der amtsinternen Meinungsbildung und sind daher nicht 

zu veröffentlichen.  

nein 

 Stellungnahmen der Bildungsdirektion werden in der Regel in deren 

Funktion als Landesdienststelle abgegeben (insbesondere, wenn diese 

die zu begutachtende Rechtsvorschrift vollzieht). Ihre Stellungnahmen 

sind daher nur dann zu übermitteln, wenn sie erkennbar in der Funktion 

als Bundesdienststelle abgegeben werden.  

 

 Die für den Entwurf zuständige Fach-/Abteilung hat die eingelangten 

Stellungnahmen zu sammeln und zu sichten und den für die Veröffent-

lichung bestimmten Teil an ltd@stmk.gv.at zu übermitteln. 

Übermittlung 

an LT 

 Die Landtagsdirektion veröffentlicht die eingelangten Stellungnahmen 

auf der Homepage des Landtages beim betreffenden Begutachtungs-

entwurf.  

Landtags-

direktion 

veröffentlicht 

3.3 (entfallen) 
 

  

3.4 (entfallen) 
 

  

3.5 Stellungnahmen verarbeiten 
 

 

 

 

 Liegen die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens vor, so ist von der 

zuständigen Fach-/Abteilung zu entscheiden, welche Anregungen 

berücksichtigt werden sollen. 

 

 Um einen besseren Überblick über die Stellungnahmen zu bekommen, 

können diese in der Weise dokumentiert werden, dass zu jeder 

Bestimmung des begutachteten Entwurfes die dazu abgegebenen 

Stellungnahmen unter Anführung der jeweiligen Stelle/Person 

zusammengefasst werden (Synopse, Vidierungsbericht, siehe Vorlage 

A12 Vidierungsbericht).  

Vidierungs-

bericht 

VorA12 

 

 Bei Bedarf ist der Verfassungsdienst in die Endredaktion einzubinden. VD bei Bedarf 

 

 

3.5
Stellungnahmen

sammeln und
verarbeiten

mailto:ltd@stmk.gv.at
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA12_Vidierungsbericht.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA12_Vidierungsbericht.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA12_Vidierungsbericht.docx
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4 Prüfung beschlussreifer Entwürfe  
 

 

 

 

 
Bevor ein beschlussreifer Gesetzesentwurf der Landesregierung zur 

Genehmigung vorgelegt wird, ist zu prüfen, ob einer der folgenden 

Schritte zu setzen ist: 

 

 1.  neuerliche Versendung des Entwurfes auf Grund der Vereinbarung 

über einen Konsultationsmechanismus (siehe Punkt 4.1),  

2.  technische Notifikation (siehe Punkt 4.2), 

3. Notifikation nach der Dienstleistungsrichtlinie (siehe Punkt 4.3).  

 

 

  

 

4.1 Zweite Versendung Konsultationsmechanismus  
 

 

 

 

 Der beschlussreife Gesetzesentwurf, nicht die beschlossene Regie-

rungsvorlage, ist den Vertragspartnerinnen/Vertragspartnern erneut zur 

Stellungnahme innerhalb einer Woche zu übermitteln; wieder durch 

Zustellung an das Bundeskanzleramt, an den Gemeindebund Steiermark 

und an den Österreichischen Städtebund – Landesgruppe Steiermark. 

 

beschlussreifer 

Entwurf 

 Für die Versendung ist folgendes ELAK-Formular zu verwenden: 

- VorA8_Begutachtung_G_Konsult_1WO (Versendschreiben 

Konsultationsmechanismus 1 Woche) 

 

 

4 Prüfung beschlussreifer Entwürfe

Neuer Text 
 

4.2
Technische
Notifikation

4.1
Konsultations-
mechanismus

4.2
Technische
Notifikation

4.1
Konsultations-
mechanismus

4.3
Notifikation

Dienstleistungs-
richtlinie

4.1
Konsultations-
mechanismus

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA8_Begutachtung_G_Konsult_1WO.docx
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4.2 Technische Notifikation  
 

 

 

 

 Ob eine technische Notifikation erforderlich ist, ist mit Hilfe von Abschnitt 

F.9 zu klären. 

 

 

 Auch wenn die technische Notifikation erst spätestens zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung durch den Landtag erfolgen müsste, sollte das 

Notifikationsverfahren bereits vor Einbringung des Gesetzesentwurfs in 

die Landesregierung durchgeführt werden. Die Landesregierung sollte 

erst nach Ablauf der Stillhaltefrist befasst werden. 

grundsätzlich 

vor Befassung 

der LReg 

 Von diesem Zeitpunkt soll nur abgewichen werden, wenn mit gutem 

Grund anzunehmen ist, dass die technischen Vorschriften bei den 

Verhandlungen im Landtag noch geändert werden. 

Ausnahme 

 Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.9.5. Verfahren 

4.3 Notifikation Dienstleistungsrichtlinie 
 

 

 

 

 Ob eine Notifikation aufgrund der Dienstleistungsrichtlinie erforderlich ist, 

ist mit Hilfe von Abschnitt F.8a zu klären. 

 

 

 Auch wenn die Notifikation erst spätestens zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung durch den Landtag erfolgen müsste, sollte das Notifikations-

verfahren bereits vor der Einbringung in die Landesregierung durch-

geführt werden. 

vor Befassung 

der LReg 

 Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.8a.3. Verfahren 

5 Regierungssitzung und Vorlage an den Landtag 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Einbringen in die Regierung 
 

 
Der fertige Gesetzesentwurf samt Erläuterungen, gegebenenfalls auch 

Textgegenüberstellung und Anlagen, ist der Landesregierung vom 

zuständigen Regierungsmitglied zur Beschlussfassung vorzulegen.  

Regierungs-

vorlage zur 

Beschluss-

fassung 

4.2
Technische
Notifikation

Notifikation
Dienstleistungs-

richtlinie

Regierungs-
vorlage an
Landtag

übermitteln

5 Regierungssitzung und Vorlage an den Landtag

Text

(Fach)Abteilung

4.1
Konsultations-
mechanismus

(Fach)Abteilung

4.2
Technische
Notifikation

Regierungs-
sitzungs-AV
für Auflage
erstellen

Regierungs-
sitzungs-AV für

Beschlussfassung
erstellen

Auflage
beschlossen

Regierungs-
vorlage

beschlossen

(Fach)Abteilung

Regierungs-
vorlage an
Landtag

übermittelt

6
Gesetzgebungs-

verfahren im
Landtag

Geprüfter
beschlussreifer

Entwurf
liegt vor

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
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 Ausnahme Auflage:  

 Gesetzesentwürfe können gemäß § 5 GeOLR ausnahmsweise vor der 

Beschlussfassung als Auflagestücke eingebracht werden.  

Ausnahme 

Auflage  

 Näheres siehe Büroordnung „Anhang 3 - Organisatorische Regelungen 

für die Vorbereitung der Regierungssitzungen“, insbesondere dessen 

Punkte 4.3 und 5.4, sowie A/Layout Punkt 3.2. 

 

5.2 Übermittlung an den Landtag 
 

 
Die von der Landesregierung beschlossene Regierungsvorlage ist von 

der zuständigen Fach-/Abteilung an die Landtagsdirektion zu übermitteln 

(siehe Büroordnung „Anhang 3 - Organisatorische Regelungen für die 

Vorbereitung der Regierungssitzungen“, Punkt 7.1).  

 

6 Gesetzgebungsverfahren im Landtag 
 

 

 

 

6.1 Gesetzgebungsverfahren allgemein 
 

 
Das Verfahren im Landtag bestimmt sich nach den Regeln der 

Geschäftsordnung des Landtages. 

 

 Bedienstete des Amtes können den Beratungen in Ausschüssen 

beigezogen werden. Die Ausschüsse können darüber hinaus Sach-

verständige, Interessenvertreterinnen/Interessensvertreter und sonstige 

betroffene Personen und Einrichtungen zu mündlichen oder schriftlichen 

Äußerungen einladen. Ein Unterausschuss kann die Teilnahme von 

Bediensteten des Amtes der Landesregierung zur Auskunftserteilung 

verlangen. 

Mitwirkung im 

Ausschuss/ 

Unter-

ausschuss 

6.2 Prüfung der Notwendigkeit der technischen 
Notifikation 

 

 
Eine technische Notifikation ist ausnahmsweise im Landtag vorzu-

nehmen, wenn: 

Notifikation im 

Landtag 

 - der Gesetzesentwurf bisher noch keinem Notifikationsverfahren 

unterzogen worden ist (z.B. weil die Landesregierung noch kein 

Notifikationsverfahren durchgeführt hat oder es sich um einen 

Initiativantrag handelt); 

 

Initiativantrag
von Abgeordneten

in Landtag
eingebracht

Ausschuss

Landesregierung
um Notifikation

ersuchen

Organ des
Landtages

Stillhaltefrist
dem Organ des

Landtages
bekanntgeben

Ausschussantrag
im Landtag
eingebracht

Erfolgreiches
Volksbegehren

im Landtag
eingebracht

Entscheidung
getroffen

Gesetzgebungs-
verfahren
abwickeln

Landtag

Entwurf
überarbeiten

Stellungnahme an
das Organ des Land-

tages übermitteln
Kopie an

Europaabt.

Stellungnahme an
EU-Kommission

senden (via Bund)
Kopie an Europa-

abteilung

Über weitere
Vorgehensweise

entscheiden

Stillhaltefrist
prüfen

(§5 Abs. 4 )

Regierungs-
vorlage an
Landtag

übermittelt

5
Regierungs-

sitzung und Vor-
lage an Landtag

6 Gesetzgebungsverfahren im Landtag

(Fach)Abteilung

Text

Beschlussreifer
Gesetzesentwurf

liegt vor

Technische
Notifikation

prüfen

F Umsetzung
von EU-Recht

Notifikation
nicht erforderlich

Notifikation
erforderlich

Entwurf an
EU-Kommission

senden (via Bund)
Kopie an Europa-

abteilung

Vorlage F2
Formblatt TN

Entwurfstext

Sonstige
Erklärungen

Check liste F1
Technische
Vorschrift

Notifikations-
nummer und
Stillhaltefrist

bekannt

(Fach)Abteilung

Stillhaltefrist
gilt nicht

Stillhaltefrist
gilt

Auf Stellung-
nahmen warten

Stellungnahme
langt nicht ein

Stellungnahme
oder Bemerkung

langt bei
Landesregierung

ein

Stillhaltefrist
abwarten

Stillhaltefrist
abgelaufen

(Fach)Abteilung

Entwurf
wird

überarbeitet

Entwurf
wird nicht

überarbeitet

Stellungnahme
versendet

(Fach)Abteilung

Überarbeiteter
Entwurf
liegt vor

Ausschuss

Ausschuss

Ausschuss

Ausschuss

Ausschuss

Gesetz
beschließen

Gesetzes-
beschluss
liegt vor

Landtag
Beschlussreifer

Gesetzesentwurf

7
Verfahren

nach Gesetzes-
beschluss

Achtung: Stillhaltefrist
verlängert sich

Ausschuss

Geprüfter
beschlussreifer

Gesetzesentwurf
liegt vor

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt01/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7216059A-86AD-4866-9EDD-13B7CD91B124%7D&file=Anhang%203%20-%20Organisatorische%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Vorbereitung%20der%20Regierungssitzungen.pdf&action=default
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt01/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7216059A-86AD-4866-9EDD-13B7CD91B124%7D&file=Anhang%203%20-%20Organisatorische%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Vorbereitung%20der%20Regierungssitzungen.pdf&action=default
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt01/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7216059A-86AD-4866-9EDD-13B7CD91B124%7D&file=Anhang%203%20-%20Organisatorische%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Vorbereitung%20der%20Regierungssitzungen.pdf&action=default
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt01/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7216059A-86AD-4866-9EDD-13B7CD91B124%7D&file=Anhang%203%20-%20Organisatorische%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Vorbereitung%20der%20Regierungssitzungen.pdf&action=default
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 - der Gesetzesentwurf zwar nach Punkt A.4.2 einem Notifika-

tionsverfahren unterzogen worden ist, aber mittlerweile Änderungen 

der technischen Vorschriften vorgenommen worden sind, die den 

Anwendungsbereich betreffen, den ursprünglichen Zeitpunkt für die 

Anwendung vorverlegen, Spezifikationen oder Vorschriften hinzu-

fügen oder verschärfen. 

 

 Die Notifikation hat jedenfalls vor dem Landtagsbeschluss zu erfolgen.  Zeitpunkt 

 Der Landtag hat den Text der notifikationspflichtigen Vorschrift der 

Landesregierung zur Durchführung des Notifikationsverfahrens zu über-

mitteln. Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.9.5. 

 

 Eine Beschlussfassung des Landtages vor Ablauf der Stillhalte-

fristen ist unzulässig (Art. 26 L-VG). 

 

6.3 Gesetzesbeschluss 
 

 
Wenn ein beschlussreifer Entwurf vorliegt – allenfalls nach Durchführung 

eines Notifikationsverfahrens (siehe Punkt 6.2) – kann der Landtag den 

Gesetzesbeschluss fassen. 

 

7 Verfahren nach Gesetzesbeschluss 
 

 

 

 

7.1 Übermittlung an Landeshauptmann; Mitwirkung 
des Bundes 

 

 Jeder Gesetzesbeschluss des Landtages ist gemäß Art. 28 L-VG 

unverzüglich durch dessen Präsidentin/Präsidenten der Landeshaupt-

frau/dem Landeshauptmann zu übermitteln. 

 

 In Ausführung dieser Bestimmung übermittelt die Landtagsdirektion dem 

Verfassungsdienst an verfassungsdienst@stmk.gv.at: 

 

 - den Landtagsbeschluss,  

- die Regierungsvorlage und 

- allfällige weitere Landtagsmaterialien. 

 

 Das B-VG und das F-VG räumen der Bundesregierung zu bestimmten 

Gesetzesbeschlüssen des Landtages ein Zustimmungs- oder Ein-

spruchsrecht ein. Diese Gesetzesbeschlüsse sind dem Bundeskanzler-

amt vom Landeshauptmann bekanntzugeben. Die Vorlage obliegt dem 

Verfassungsdienst. 

Vorlage 

an BKA 

Gesetzes-
beschluss
liegt vor

Gesetzesbeschluss
an Verfassungs-

dienst  weiter-
leiten

Über
Beharrungsbeschluß

entscheiden

Beharrungs-
beschluss
gefasst

Kein
Beharrungs-
beschluss
gefasst

Weitere
Vorgehensweise

entscheiden

Landtag vom
Einspruch
informieren

Gesetzbeschluss
nach Volksrechte-
gesetz  öffentlich
bekannt machen

Landtags-
direktion

Öffent liche
Bekanntmachung

erfolgt

Gesetzbeschluss
an Bundes-
regierung

weiterleiten

Verfassungs-
dienst

Landtag

Kundmachung
durchführen

Ausdrückliche
Zustimmung der
Bundesregierung

eingelangt

Einspruchsfrist
ungenützt von

Bundesregierung
verstrichen

Einspruch der
Bundesregierung

eingelangt

Landtag

Verfassungs-
dienst

Gesetz
kundgemacht

Landtag über
Einspruch oder

Verweigerung der
Mitwirkung informiert

Mitwirkung von
Bundesorganen durch

Bundesregierung
verweigert

Verfassungs-
dienst

6
Gesetzgebungs-

verfahren im
Landtag

7 Verfahren nach Gesetzesbeschluss

Text

J Kundmachung
und Berichtigung

8
Verfahrensschritte

nach der
Kundmachung

Landtags-
direktion

Vorgangsweise
entschieden

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A_Verfahren.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
mailto:verfassungsdienst@stmk.gv.at
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 Der Zustimmung der Bundesregierung bedürfen Gesetzesbeschlüsse, 

a) die eine Mitwirkung von Bundesorganen vorsehen (Art. 97 Abs. 2 

B-VG); 

b) die eine Zuständigkeit eines Verwaltungsgerichtes des Bundes 

vorsehen (Art. 131 Abs. 5 B-VG); 

c) die anstelle der Erhebung einer Beschwerde an ein Verwaltungs-

gericht einen Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte vorsehen 

(sukzessive Gerichtskompetenz; Art. 94 Abs. 2 B-VG); 

d)  die Angelegenheiten der Landesvollziehung auf die Bildungs-

direktion übertragen oder die die Mitwirkung der Bildungsdirektion 

vorsehen (Art. 113 Abs. 4 B-VG). 

 

Zustimmung 

 

 Ein Einspruchsrecht wegen Gefährdung von Bundesinteressen hat die 

Bundesregierung gegen Gesetzesbeschlüsse, die zum Gegenstand 

haben: 

- Landes(Gemeinde)abgaben (§ 9 F-VG) und 

- die Aufnahme von Anleihen des Landes, der Gemeindeverbände 

oder der Gemeinden (§ 14 iVm § 9 F-VG).  

 

Einspruch 

 Die Einspruchsfrist beträgt acht Wochen; vor ihrem Ablauf ist die Kund-

machung nur zulässig, wenn die Bundesregierung dem Gesetzes-

beschluss ausdrücklich zustimmt. 

Frist 

7.2 Verfahren nach dem Steiermärkischen 
Volksrechtegesetz 

 

 
Gleichzeitig mit der Übermittlung nach Punkt 7.1 hat der Landtag die 

Öffentlichkeit auf seiner Homepage unverzüglich über die Fassung von 

Gesetzesbeschlüssen, über die eine Volksabstimmung zulässig ist, zu 

informieren (§ 53 Abs. 1 Volksrechtegesetz).  

§ 52 Volksrechtegesetz ermöglicht den für die Wahl zum Landtag Stimm-

berechtigten und den Gemeinden die Beantragung der Durchführung 

einer Volksabstimmung über Gesetzesbeschlüsse des Landtages. Ein 

solcher Antrag ist innerhalb von sechs Wochen ab Fassung des 

Gesetzesbeschlusses zu stellen.  

Einer Volksabstimmung unterliegen nicht Gesetzesbeschlüsse, die vom 

Landtag gemäß Art. 72 Abs. 3 L-VG dringlich erklärt wurden, die unter 

die Ausnahmen des Art. 72 Abs. 2 L-VG fallen oder die gemäß Art. 72 

Abs. 4a L-VG vom Bund beeinsprucht werden bzw. denen der Bund 

keine Zustimmung erteilt. 

Information der 

Öffentlichkeit 

 

 

Beantragung 

Volksab-

stimmung 

 

keine Volksab-

stimmung 

7.3 Verfahren bei Einsprüchen der Bundesregierung 
 

 
Hat die Bundesregierung gemäß § 9 F-VG oder § 14 iVm § 9 F-VG 

gegen einen Gesetzesbeschluss Einspruch erhoben, so veranlasst der 

Verfassungsdienst namens der Landeshauptfrau/des Landeshaupt-

mannes die Weiterleitung des Einspruchs an den Landtag. 

§ 9 F-VG 
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 Der Landtag entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise 

(Beharrungsbeschluss, Abstandnahme von einer weiteren Verfolgung 

des Gesetzgebungsverfahrens oder neuer Gesetzesbeschluss, der die 

Einspruchsgründe der Bundesregierung berücksichtigt). 

Fasst der Landtag einen Beharrungsbeschluss, so ist dieser dem 

Bundeskanzleramt durch den Verfassungsdienst bekanntzugeben. Der 

Gesetzesbeschluss darf nur kundgemacht werden, wenn die Bundes-

regierung ihren Einspruch innerhalb von drei Wochen zurückzieht. 

 

 

 

Beharrungs-

beschluss 

 

 Zieht die Bundesregierung den Einspruch nicht zurück, entscheiden über 

die Aufrechterhaltung des Einspruchs der Nationalrat und der Bundesrat 

durch einen ständigen gemeinsamen Ausschuss. Der Ausschuss hat 

innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden. Der Gesetzesbeschluss 

darf nur kundgemacht werden, wenn der Ausschuss nicht innerhalb 

dieser Frist entscheidet, dass der Einspruch der Bundesregierung 

aufrecht bleibt. Bleibt der Einspruch aufrecht, so darf der gesamte 

Gesetzesbeschluss nicht kundgemacht werden. 

 

weiteres 

Verfahren 

7.4 Verfahren bei Verweigerung der Zustimmung durch 
Bundesregierung 

 

 
Hat die Bundesregierung der Kundmachung einer Bestimmung eines 

Gesetzesbeschlusses die Zustimmung (siehe Punkt 7.1) verweigert, so 

veranlasst der Verfassungsdienst namens der Landeshauptfrau/des 

Landeshauptmannes die Weiterleitung an den Landtag. 

Verweigerung 

 
Die Verweigerung der Zustimmung betrifft den gesamten Gesetzes-

beschluss des Landtages; er darf nicht (auch nicht unter Weglassung der 

fraglichen Bestimmung) kundgemacht werden. 

keine 

Kundmachung 

zulässig 

7.5 Aktualisierung von Verfahrensbeschreibungen  
(DL-RL) 

 

 
Wurden in Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie Verfahrensbeschrei-

bungen erstellt, die online verfügbar sind, müssen diese im Hinblick auf 

die gesetzlichen Änderungen aktualisiert und mit dem Einheitlichen 

Ansprechpartner in der Abteilung 12 (eap@stmk.gv.at) abgestimmt 

werden. Im Hinblick auf drohende Haftungsfolgen für falsche und nicht 

aktuelle Informationen muss sichergestellt werden, dass im Zeitpunkt der 

Kundmachung des Gesetzesbeschlusses gleichzeitig die Veröffent-

lichung der aktualisierten Verfahrensbeschreibungen erfolgt. 

 

gleichzeitig mit 

Kundmachung 

 Handelt es sich um ein neues Gesetz, das dienstleistungsrelevant ist und 

für das Verfahrensbeschreibungen erstmals erstellt werden müssen, ist 

die Musterverfahrensbeschreibung als Vorlage heranzuziehen. Auch in 

diesem Fall hat eine Abstimmung mit dem Einheitlichen Ansprechpartner 

in der Abteilung 12 zu erfolgen. 

Muster im 

Intranet 

https://www.eap.steiermark.gv.at/
https://www.eap.steiermark.gv.at/
mailto:eap@stmk.gv.at
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A1_Muster.pdf
https://www.eap.steiermark.gv.at/
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A1_Muster.pdf
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7.5a Aktualisierung des 
Verarbeitungsverzeichnisses 

 

 
Bringt der Gesetzesbeschluss eine neue oder geänderte Datenverar-

beitung im Sinne von Art. 30 DSGVO mit sich (siehe Anlage B.1), ist das 

landesweit verpflichtend zu führende Verzeichnis der Verarbeitungs-

tätigkeiten (VVZ) auf allenfalls notwendige Aktualisierungen und 

Ergänzungen hin zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen; Näheres 

siehe VVZ-Benutzeranleitung – Teil 3/Verzeichnis. 

VVZ 

7.6 Kundmachung 
 

 
Ist weder ein Einspruch noch eine Verweigerung der Zustimmung der 

Bundesregierung erfolgt und wurde keine Volksabstimmung beantragt, 

bzw. der Gesetzesbeschluss durch Volksabstimmung angenommen, 

kann der Gesetzesbeschluss kundgemacht werden.  

 

 Im Detail siehe dazu den Abschnitt J.4.1.  

 

8 Verfahrensschritte nach der Kundmachung 
 

 

 

 

 
Nach der Kundmachung können weitere Schritte erforderlich sein. 

 

8.1 Bei Umsetzung von Unionsrecht 
 

 
Ist in einem Gesetz Unionsrecht umgesetzt worden, so ist eine 

Notifikation über die Umsetzung durchzuführen.  

Für den Verfahrensablauf siehe den Abschnitt F.8. 

 

Notifikation 

 

Verfahren 

8.2 (entfallen) 
 

   

8.3 Bei technischer Notifikation 
 

 
Wurde ein Verfahren zur technischen Notifikation durchgeführt, so muss 

der endgültige Wortlaut des Gesetzes nach der Kundmachung der 

Europäischen Kommission mitgeteilt werden.  

Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.9.2.  

 

Mitteilung an 

Kommission 

 

Verfahren 

Umsetzung von
EU-Recht

prüfen

Landesgesetz
setzt

EU-Recht
um

Landesgesetz
setzt kein
EU-Recht

um

(Fach)Abteilung

Notifikations-
verfahren

durchführen
(Fach)Abteilung

Gesetz
kundgemacht

7
Verfahren

nach Gesetzes-
beschluss

RF1-Blatt und
Landesgesetz an
Bundeskanzler-
amt übermittelt

RF1-Blatt
in Kopie an
FA1E über-

mittelt

Gesetzgebungsverfahren beendet

8 Verfahrensschritte nach der Kundmachung

Text

Anlage F1
Ausfüllhilfe zu RF1

F Umsetzung
von EU-Recht

Gesetz zusenden,
wenn Stellungnahme im

Allg. Begutachtungs-
verfahren nach VRG

Gesetz an
EU-Kommission senden,
wenn Techn. Notifikation

durchgeführt wurde

Gesetz
zugesandt

(Fach)Abteilung

Vorlage F1
Formblatt RF1

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20B/AnlB1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/team/Datenschutz/Schulungsunterlagen/VVZ-Benutzeranleitung_3_Verzeichnis.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20J/J_Kundmachung.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
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8.4 Bei durchgeführter Verhältnismäßigkeitsprüfung 
 

 
Wurde eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt, so muss der 

endgültige Wortlaut des Gesetzes nach der Kundmachung der 

Europäischen Kommission mitgeteilt werden, dies zusammen mit dem 

Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung. 

Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.8b.  

 

Mitteilung an 

Kommission 

 

Verfahren 

9 Allgemeines zum Verordnungsverfahren 
 

9.1 Bessere Verordnungen 
 

 

 

 

 Neben der Prüfung, ob ein Verordnungsvorhaben überhaupt notwendig 

ist, muss verstärktes Augenmerk darauf gerichtet werden, die Einzel-

regelung einfach, verständlich, nicht zu detailliert und wirksam auszu-

gestalten. 

Notwendigkeit 

Wirksamkeit 

Verständlich-

keit 

 Zur Erreichung dieses Ziels soll das Verfahren zur Erlassung von 

Verordnungen nach einem einheitlichen Schema, unter Einbeziehung 

aller am Meinungsbildungsprozess Beteiligten und unter Verwendung 

der Checklisten A1 - A3 erfolgen. 

einheitliches 

Ablaufschema 

 

9.2 Zeit nehmen ist das Wichtigste 
 

 

 

 

 Zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften braucht man Zeit. Übereilt 

„durchgezogene“ Verordnungsvorhaben müssen meist sehr bald 

novelliert werden. 

Faktor Zeit 

 Umfangreiche Verordnungen sollten in möglichst wenigen, gut vor-

bereiteten Klausuren erarbeitet werden. 

 

9.1
Bessere

Verordnungen

10
Erstellung von

Verordnungsent
würfen

11
Begutachtung

und
Konsultations...

12
Prüfung

beschlussreifer
Entwürfe

14
Verfahrensschritte

nach der
Kundmachung

13
Genehmigung

und
Kundmachung

9.2
Zeit nehmen ist
das Wichtigste

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
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 Die voraussichtliche Dauer des Rechtsetzungsprozesses sollte ganz 

konkret für alle Verfahrensschritte geschätzt bzw. ermittelt werden, und 

zwar nach dem Ablaufschema gemäß  

-  Vorlage 14 Ablauf- und Zeitplan für Verordnungen der 

Landesregierung (VorA14_Zeitplan_V_LReg) und  

-  Vorlage A15 Ablauf- und Zeitplan für Verordnungen des 

Landeshauptmanns (VorA15_Zeitplan_V_LH)  

Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere Schulferien und 

vorgegebenen Fristen sowie bei Verordnungen der Landesregierung 

auch der Regierungssitzungskalender. 

 

 

 

9.3 Wer ist zuständig? 
 

 

 

 

 
Die Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen ist Sache der nach der 

Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung für die betreffende 

Angelegenheit zuständigen Fach-/Abteilung. 

zuständige 

Fach-

/Abteilung 

10 Erstellung von Verordnungsentwürfen 
 

 

 

 

 

 

 Der Abschnitt „Erstellung einer Verordnung“ betrifft den Zeitraum vom 

Anstoß zur Erlassung einer Rechtsvorschrift bis zum fertig ausformu-

lierten Text, der der Begutachtung unterzogen werden könnte. Dieser 

Abschnitt gliedert sich in die Planungs-, Vorbereitungs- und 

Formulierungsphase. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Planungsphase 
 

 

 

 

 Die Planungsphase dient dazu herauszufinden, ob überhaupt eine 

Verordnung erlassen werden muss oder ob das erkannte Problem nicht 

auch auf andere Weise bzw. mit anderen Instrumentarien gelöst werden 

kann, sowie, wer tätig werden muss. 

 

9.3
Wer ist

zuständig?

10 Erstellung von Verordnungsentwürfen

10.1
Planungsphase

10.2
Vorbereitungs-

phase

10.3
Formulierungs-

phase

 Der Abschnitt der Erstellung einer Verordnung ist der Z eitraum vom 

Anstoß zur Erlassung einer Rechtsvorschrift bis zum fe rtig ausformu lier -

ten Text. Dieser Zeitraum gliedert s ich in dre i Unterphasen, die Pla -

nungsphase, die Vorbere i tungs phase  und die F ormulierungsphase.  

 

 Als Grundregel gilt, dass mit dem Formulieren einer Vorschrift erst dann 

begonnen werden soll, wenn alle Inhalte und die Grobstruktur fest -

stehen. Die Planungs- und die Vorbereitungsphase dienen dazu, diese 

Inhalte und die Struktur zu klären.  

nicht sofort 

formulieren  

 

10.1
Planungsphase

10.2
Vorbereitungs-

phase

10.3
Formulierungs-

phase

10.1
Planungsphase

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA14_Zeitplan_V_LReg.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA14_Zeitplan_V_LReg.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA14_Zeitplan_V_LReg.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA15_Zeitplan_V_LH.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA15_Zeitplan_V_LH.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA15_Zeitplan_V_LH.docx
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 Zu diesem Zweck ist die Checkliste A1 (Prüffragen in der Planungs-

phase) durchzuarbeiten, wobei für Verordnungen naturgemäß nicht alle 

Fragen zutreffen werden. 

Checkliste A1 

 Die Antworten auf die einzelnen Prüffragen sind schriftlich festzuhalten. 

Sie können bereits einen Teil der Erläuterungen bilden. 

Ergebnisse für 

Erläuterungen 

 In der Planungsphase soll der Verfassungsdienst beigezogen 

werden. 

Beiziehung VD 

 Wenn Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern und 

die gesellschaftliche Vielfalt (Gender und Diversität) fraglich sind (siehe 

Checkliste A1), dann soll die Fachabteilung Gesellschaft sowie die 

Abteilung 11 beigezogen werden. 

 

10.2 Vorbereitungsphase 
 

 

 

 

 Ist die Erlassung einer Verordnung erforderlich, werden in der 

Vorbereitungsphase deren Inhalt und Grobstruktur festgelegt.  

 

 Zu diesem Zweck ist die Checkliste A2 (Prüffragen in der Vorberei-

tungsphase) durchzuarbeiten, wobei für Verordnungen naturgemäß nicht 

alle Fragen zutreffen werden. 

Checkliste A2 

 Die Antworten auf die einzelnen Prüffragen sind schriftlich festzuhalten. 

Sie können bereits einen Teil der Erläuterungen bilden. 

Ergebnisse für 

Erläuterungen 

 Die Vorbereitung der Verordnung besteht in der Regel aus folgenden 

Einzelschritten: 

 

 - Strukturierung der Regelungsbereiche (Themen);  

 - Aufgliederung in Ober- und Unterthemen;  

 - Erarbeiten eines einheitlichen Ordnungssystems, d.h. schlagwort-

artige Grobgliederung der Themen; 

 

 - Feingliederung der Themen in Schlagwörter. Der Regelfall ist vor 

die Ausnahme zu reihen. 

 

 In dieser Phase kann der Verfassungsdienst beigezogen werden. Beiziehung VD  

 Zu Gender- und Diversitätsfragen kann die Fachabteilung 

Gesellschaft sowie die Abteilung 11 beigezogen werden. 

 

10.3 Formulierungsphase 
 

 

 

 

10.2
Vorbereitungs-

phase

10.3
Formulierungs-

phase

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA2.pdf
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 Nachdem der strukturierte Aufbau und Inhalt des Vorhabens in groben 

Zügen feststehen, kann mit der konkreten Ausformulierung begonnen 

werden. 

 

 
1. Grundlagen beachten 

 

 Für die formale, inhaltliche und sprachliche Gestaltung sind vor allem 

folgende Abschnitte dieses Handbuches maßgeblich: 

Abschnitte 

LegHb  

 Abschnitt B:  Grundsätzliches zum Inhalt von Rechtsvorschriften   

 Abschnitt C: Die Verständlichkeit von Rechtsvorschriften  

 Abschnitt D: Gleichstellungsorientiertes und geschlechtergerechtes 

Formulieren 

 

 Abschnitt E: Die formale Gestaltung von Rechtsvorschriften  

 Abschnitt F: Umsetzung von Unionsrecht  

 2. LRLegistik Add-In verwenden  

 Für die Erstellung von Verordnungen ist das LRLegistik-Word-Add-In zu 

verwenden (siehe Abschnitt A/Layout). 

LRLegistik 

Word-Add-In 

 
3. Textgegenüberstellung erstellen 

 

 
Bei Verordnungsnovellen ist mit der Erstellung der Textgegenüber-

stellung zu beginnen (siehe Abschnitte G und A/Layout) 

 

 
4. Erläuterungen verfassen 

 

 Parallel zur Erstellung von Verordnungsentwürfen/ Textgegenüber-

stellungen sind auch Erläuterungen zu verfassen (siehe Abschnitt G 

einschließlich der Dokumentvorlagen und A/Layout). 

Die Wirkungsorientierte Folgenabschätzung (WFA) ist als Bestandteil der 

Erläuterungen zu erstellen (siehe Abschnitt H). Bei der Formulierung 

stehen die LAD-Wico sowie die Fachabteilung Gesellschaft, die 

Abteilung 11 sowie die Abteilung 15 beratend zur Verfügung. 

 

Erläuterungen 

 

 

WFA 

 

 

 
5. Abschließende Prüfung durchführen  

 Nach Fertigstellung des Entwurfes ist dieser Text nochmals einer Prü-

fung zu unterziehen. Zu diesem Zweck ist die Checkliste A3 (Prüffragen 

in der Formulierungsphase) durchzuarbeiten. 

 

Checkliste A3 

 
6. Vorbegutachtung durchführen  

 Verordnungsentwürfe samt Erläuterungen sowie ggf. Textgegenüber-

stellung sind vor dem Begutachtungsverfahren dem Verfassungsdienst 

zur Vorbegutachtung zu übermitteln. Der Verfassungsdienst benötigt den 

Entwurf, die Erläuterungen und die Textgegenüberstellung im Word-

Format. 

Word-Dateien 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20B/B_Grundsaetzliches.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20C/C_Verstaendlichkeit.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20D/D_Geschlechtergerecht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20D/D_Geschlechtergerecht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/G_Erlaeuterungen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/G_Erlaeuterungen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20H/H_Kosten_Gesetzesfolgen.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA3.pdf
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 Ausnahme:  Die Vorbegutachtung kann entfallen, wenn der Entwurf 

gemeinsam mit dem Verfassungsdienst ausgearbeitet 

wurde. 

 

11 Begutachtung und Konsultationsmechanismus 
 

 

 

 

 Jeder fertig erstellte Verordnungsentwurf ist gemäß § 2 Volksrechte-

gesetz einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Jede Person hat 

das Recht, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

Darüber hinaus soll auch eine fachliche Begutachtung durch 

facheinschlägige Stellen (siehe Checkliste A4) erfolgen und zwar auch 

dann, wenn eine Begutachtung oder Anhörung durch bestimmte Stellen 

gesetzlich nicht vorgesehen ist.  

Begutachtung 

immer! 

 Das Begutachtungsverfahren ist von der Fach-/Abteilung durchzuführen, 

die den Entwurf ausgearbeitet hat. Im Begutachtungsverfahren soll 
Fach-

/Abteilung 

 - Personen und Einrichtungen, die von einem Verordnungsentwurf 

betroffen sind, die Möglichkeit gegeben werden, sich zu äußern; 

 

 - die Entscheidungsträgerin/der Entscheidungsträger unterschied-

liche Meinungen kennen lernen und dadurch Informationen für eine 

sachgerechte und rechtlich befriedigende Lösung gewinnen;  

 

 - die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Vereinbarung zwischen 

dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsulta-

tionsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebiets-

körperschaften gewährleistet werden. 

 

 Im Begutachtungsverfahren sind folgende Schritte zu setzen:  

 1. Verordnungsentwurf zur Stellungnahme versenden (siehe Punkt 

11.1) 

2. Verordnungsentwurf und Stellungnahmen im Internet 

veröffentlichen (siehe Punkt 11.2)  

 

 Wenn das Stellungnahmeverfahren abgeschlossen ist, sind die einge-

langten Stellungnahmen weiter zu verarbeiten (siehe Punkt 11.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 
Verordnungsentwurf 
zur Stellungnahme 

versenden 

11.2 
Verordnungsentwurf 

im Internet 
veröffentlichen 

11.4 
Stellungnahmen 

verarbeiten 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA4.pdf
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11.1 Verordnungsentwurf zur Stellungnahme versenden 
 

 

 

 

11.1.1 Konsultationsmechanismus klären 
 

 Bevor ein Verordnungsentwurf zur Begutachtung versendet wird, ist zu 

klären, ob er dem Konsultationsmechanismus unterliegt (siehe Abschnitt 

I.1.2).  

 

 Ist der Konsultationsmechanismus anwendbar, ist den Vertragspartne-

rinnen/Vertragspartnern der Verordnungsentwurf mit den Erläuterungen 

einschließlich einer detaillierten Kostendarstellung und ggf. der 

Textgegenüberstellung zu übermitteln und zwar durch Zustellung an das 

Bundeskanzleramt, an den Gemeindebund Steiermark und an den 

Österreichischen Städtebund – Landesgruppe Steiermark. 

 

11.1.2 Versendformular ausfüllen 
 

 Für jeden Entwurf, der zur Begutachtung ausgesandt werden soll, ist ein 

Versendformular auszufüllen.  

Versend-

formulare 

 In der Regel wird das Begutachtungsverfahren mit der Versendung zur 

Stellungnahme im Sinne der Vereinbarung nach dem Konsultations-

mechanismus verbunden. In diesem Fall muss der zur Begutachtung 

ausgeschickte Verordnungsentwurf als „beschlussreif“ bezeichnet 

werden. 

Bezeichnung 

als  

beschluss-

reifer Entwurf 

 Da sich auf Grund des Ergebnisses des Begutachtungsverfahrens noch 

Änderungs- oder Ergänzungsbedarf des versendeten Entwurfs ergeben 

kann, kann es sinnvoll sein, das Begutachtungsverfahren und das 

Stellungnahmeverfahren nach dem Konsultationsmechanismus hinter-

einander durchzuführen.  

 

 Je nachdem,  

- ob der Konsultationsmechanismus anzuwenden ist oder nicht oder  

- ob die Entscheidung getroffen wurde, Begutachtungsverfahren und 

Verfahren nach dem Konsultationsmechanismus hintereinander 

abzuwickeln,  

sind unterschiedliche Dokumentvorlagen (Versendformulare) zu 

verwenden. 

Konsultationsmechanismus NEIN bzw. getrenntes Begutachtungs–

verfahren 

- VorA9_Begutachtung_V (Versendschreiben Begutachtung 

Verordnung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsultationsmechanismus JA bzw. getrenntes Stellungnahme–

verfahren nach dem Konsultationsmechanismusverfahren 

- VorA10_Begutachtung_V_Konsult (Versendschreiben 

Begutachtung Verordnung mit Konsultationsmechanismus) 

 

11.1
Verordnungsentwurf
zur Stellungnahme

versenden

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA9_Begutachtung_V.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA10_Begutachtung_V_Konsult.docx
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 Die Begutachtungsfrist ist je nach Umfang und Bedeutung des Entwurfes 

zu bemessen. Sie soll in der Regel vier Wochen nicht unterschreiten. 

Fallen in die Begutachtungsfrist Schulferien, so muss die Frist 

entsprechend länger bemessen werden.  

ausreichende 

Begutachtungs

frist 

 Es empfiehlt sich, im Anschreiben darauf hinzuweisen, dass für den Fall 

des „Verschweigens“ die Zustimmung zur beabsichtigten Regelung 

angenommen wird. 

Verschweigen 

 Im Anschreiben können die befassten Stellen auch gebeten werden, zu 

konkreten Fragen Stellung zu nehmen. 
Fragen stellen 

 Die zuständige Fach-/Abteilung hat zu entscheiden, welche fachein-

schlägigen Stellen in das Begutachtungsverfahren eingebunden werden 

sollen (siehe Checkliste A4).  

einzubindende 

Stellen 

festlegen 

 Die eingebundenen Stellen sollen aus dem Anschreiben ersichtlich sein. 

Es wird nur die Bezeichnung der Stelle angegeben, nicht jedoch die 

Adresse (weder die Post- noch die E-Mail-Adresse). 

Stellen 

anführen 

11.1.3 Versendung  

 Jeder Versendung zur fachlichen Begutachtung sind folgende Unter-

lagen beizuschließen: 

- Versendschreiben 

- Verordnungsentwurf samt sonstigen Unterlagen (z.B. Anlagen, 

Pläne), 

- Vorblatt und Erläuterungen (einschließlich Kostendarstellung), 

- Textgegenüberstellung bei Novellen. 

Unterlagen 

 Die Unterlagen sind jedenfalls mit zu versenden. Es reicht keinesfalls aus 

(und es ist im Sinn des Konsultationsmechanismus sogar unzulässig), 

sie ausschließlich im Internet zu veröffentlichen und im Versend-

schreiben auf die Abrufbarkeit im Internet zu verweisen. 

Unterlagen 

mitschicken! 

 Die Versendung erfolgt grundsätzlich per E-Mail.  

Bei Bedarf, insbesondere für die Versendung im Rahmen des Konsul-

tationsmechanismus, ist mit Rückschein zuzustellen. 

Dem Bundeskanzleramt kann auch über den elektronischen Zustell-

dienst im Sinne des Zustellgesetzes nachweislich zugestellt werden.  

E-Mail 

 

 

optional 

Zustell-

nachweis 

11.2 Verordnungsentwurf und Stellungnahmen im 
Internet veröffentlichen 

 

 

 

 11.2
Verordnungsentwurf

im Internet
veröffentlichen

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/CheckA4.pdf
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11.2.1 Übermittlung an begutachtung@stmk.gv.at  

 
Alle Verordnungsentwürfe sind zeitgleich mit der Versendung gemäß 

Punkt 11.1.3 nach dem Volksrechtegesetz im Internet zu veröffentlichen. 

Dabei hat die zuständige Fach-/Abteilung folgende Vorgangsweise 

einzuhalten: 

Volksrechte-

gesetz 

 - Die Übermittlung aller Unterlagen hat gemäß Punkt 11.1.3 im PDF-

Format ausschließlich an die Adresse 

begutachtung@stmk.gv.at zu erfolgen; dieses Postfach wird vom 

Verfassungsdienst betreut.  

- Der Verfassungsdienst benötigt alle Unterlagen (Entwurf, Erläute-

rungen und Textgegenüberstellung) auch als Word-Dateien; diese 

sind daher immer zusätzlich zu übermitteln. 

Begutachtungs

-postfach 

 Der Verfassungsdienst führt die Veröffentlichung im Internet auf der 

„Plattform Landesrecht“ (www.landesrecht.steiermark.at) – Menüpunkt 

„Begutachtungen/Verordnungen“ – durch. 

Plattform 

Landesrecht 

und Newsletter 

 Alle Entwürfe bleiben im Internet veröffentlicht, auch wenn sie gegen-

standslos geworden, bereits beschlossen oder durch nachfolgende 

Bestimmungen unaktuell geworden sind. Dies dient der Nachvollzieh-

barkeit der Entstehung von Vorschriften.  

 

Archivierung 

11.2.2 Veröffentlichung der eingelangten Stellungnahmen  

 Nach § 2 Abs. 4 Volksrechtegesetz hat jede (natürliche oder juristische) 

Person das Recht, im Begutachtungsverfahren eine schriftliche 

Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahmen sind grundsätzlich zu 

veröffentlichen. 

ja 

 

 

Ausnahme: 

Stellungnahmen von Landesdienststellen (Organisationseinheiten des 

Amtes der Landesregierung, Bezirkshauptmannschaften, Agrarbezirks-

behörde) dienen der amtsinternen Meinungsbildung und sind daher nicht 

zu veröffentlichen. 

nein 

 Stellungnahmen der Bildungsdirektion werden in der Regel in deren 

Funktion als Landesdienststelle abgegeben (insbesondere, wenn diese 

die zu begutachtende Rechtsvorschrift vollzieht). Ihre Stellungnahmen 

sind daher nur dann zu übermitteln, wenn sie erkennbar in der Funktion 

als Bundesdienststelle abgegeben werden.  

 

 Die für den Entwurf zuständige Fach-/Abteilung hat die eingelangten 

Stellungnahmen zu sammeln und den für die Veröffentlichung 

bestimmten Teil an begutachtung@stmk.gv.at zu übermitteln. 

Übermittlung 

 Der Verfassungsdienst veröffentlicht die eingelangten Stellungnahmen 

beim betreffenden Begutachtungsentwurf auf der „Plattform Landes-

recht“. Falls die Verordnung beschlossen wird, wird dort auch die 

Verlinkung zum betreffenden Landesgesetzblatt im RIS ergänzt. 

VD 

veröffentlicht 

11.3 (entfallen) 
 

   

mailto:begutachtung@stmk.gv.at
http://www.landesrecht.steiermark.at/
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/list/74835225/DE/
mailto:begutachtung@stmk.gv.at
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11.4 Stellungnahmen verarbeiten 
 

 

 

 

 Liegen die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens vor, so ist von der 

zuständigen Fach-/Abteilung zu entscheiden, welche Anregungen 

berücksichtigt werden sollen. 

 

 Um einen besseren Überblick über die eingelangten Stellungnahmen zu 

bekommen, können diese in der Weise dokumentiert werden, dass zu 

jeder Bestimmung des begutachteten Entwurfes die dazu abgegebenen 

Stellungnahmen unter Anführung der begutachtenden Stelle/Person 

wiedergegeben werden (Synopse, Vidierungsbericht, siehe Vorlage A12 

Vidierungsbericht). 

Vidierungs-

bericht 

 

 Bei Bedarf ist der Verfassungsdienst in die Endredaktion einzubinden. VD bei Bedarf 

 

12 Prüfung beschlussreifer Entwürfe  
 

 

 

 

 Vor Genehmigung von Verordnungen ist zu prüfen, ob einer der 

folgenden Schritte erforderlich ist: 

 

 1.  neuerliche Versendung des Entwurfes auf Grund der Vereinbarung 

über einen Konsultationsmechanismus (siehe Punkt 12.1) und 

2.  technische Notifikation (siehe Punkt 12.2).  

 

 

 

 

12.1 Konsultationsmechanismus  
 

 

 

 

 Bevor ein beschlussreifer Verordnungsentwurf der Landesregierung 

bzw. ein genehmigungsreifer Verordnungsentwurf dem sonst zustän-

digen Organ (Landeshauptfrau/Landeshauptmann/Landesrätin/Landes-

rat) zur Genehmigung vorgelegt wird, ist zu prüfen, ob eine neuerliche 

Versendung auf Grund des Konsultationsmechanismus erforderlich ist 

(siehe auch Abschnitt I.2.1 und I.7.4).  

 

 

2. Versendung 

11.4
Stellungnahmen

sammeln und
verarbeiten

12.1
Konsultations-
mechanismus

12.2
Technische
Notifikation

12.1
Konsultations-
mechanismus

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA12_Vidierungsbericht.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA12_Vidierungsbericht.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20I/I_Konsultationsmechanismus.pdf
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 Eine zweite Versendung ist erforderlich,  

 - wenn bei der ersten Versendung der Entwurf nicht als „beschluss-

reif“ bezeichnet wurde oder 

 

 - wenn der als „beschlussreif“ bezeichnete Entwurf auf Grund der 

Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wesentlich geändert 

wurde. 

 

 Die zweite Versendung erfolgt wieder durch Zustellung an das Bundes-

kanzleramt, an den Gemeindebund Steiermark und an den Österreichi-

schen Städtebund – Landesgruppe Steiermark. 

Adressaten 

 Für die Versendung ist folgendes ELAK-Formular zu verwenden:  

- VorA11_Begutachtung_V_Konsult_2x (Versendschreiben 

Verordnung Konsultationsmechanismus 2.Mal) 

 

12.2 Technische Notifikation  
 

 

 

 

 Ob eine technische Notifikation erforderlich ist, ist mit Hilfe von Abschnitt 

F.9 (technische Notifikation) zu klären.  

Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.9.5 

 

 

Verfahren 

 

 Eine Beschlussfassung/Genehmigung vor Ablauf der Stillhalte-

fristen ist unzulässig (Art. 43 L-VG). 

 

13 Genehmigung von Verordnungen, Zustimmung der 

Bundesregierung/Landesregierung, Kundmachung 

 

 

 

 

 Je nachdem, ob es sich um eine Verordnung der Landesregierung oder 

um eine Verordnung der Landeshauptfrau/des Landeshauptmannes 

handelt, ist die Vorgangsweise unterschiedlich. 

 

13.1 Verordnungen der Landesregierung 
 

 
Der beschlussreife Verordnungsentwurf samt Erläuterungen, 

gegebenenfalls auch Textgegenüberstellung und Anlagen, ist der 

Landesregierung vom zuständigen Regierungsmitglied zur 

Beschlussfassung vorzulegen. 

Regierungs-

vorlage zur 

Beschluss-

fassung 

 Ausnahme Auflage:  

 Jeder Verordnungsentwurf kann gemäß § 5 GeOLR ausnahmsweise vor 

der Beschlussfassung als Auflagestücke eingebracht werden.  

Ausnahme 

Auflage  

12.2
Technische
Notifikation

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/VorA11_Begutachtung_V_Konsult_2x.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
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 Näheres siehe Büroordnung „Anhang 3 - Organisatorische Regelungen 

für die Vorbereitung der Regierungssitzungen“, insbesondere dessen 

Punkte 4.3 und 5.4, sowie A/Layout Punkt 3.2. 

 

13.2 Verordnungen der Landeshauptfrau/des 
Landeshauptmannes 

 

 
Der genehmigungsreife Verordnungsentwurf ist von der Fach-/Abteilung 

dem zuständigen Mitglied der Landesregierung zur Unterfertigung 

vorzulegen. 

 

 

13.3 Zustimmung; Kundmachung 
 

 
Verordnungen der Landesregierung, mit denen Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungsbereichs einer Gemeinde gemäß Art. 118 Abs. 7 B-VG 

auf eine Bundesbehörde übertragen werden, bedürfen der Zustimmung 

der Bundesregierung. 

Verordnungen des Landeshauptmannes, mit denen Angelegenheiten 

des eigenen Wirkungsbereichs einer Gemeinde gemäß Art. 118 Abs. 7 

B-VG auf eine Landesbehörde übertragen werden, bedürfen der 

Zustimmung der Landesregierung. 

Zustimmung 

Bundes-

regierung 

 

 

Zustimmung 

Landes-

regierung 

 Ist die Verordnung ordnungsgemäß genehmigt und unterfertigt und 

wurde eine allenfalls erforderliche Zustimmung erteilt, kann sie 

kundgemacht werden.  

 

Kundmachung 

 Im Detail siehe dazu Abschnitt J.4.2 und J.4.3.  

13.4 Aktualisierung des Verarbeitungsverzeichnisses 
 

 
Bringt eine Verordnung eine neue oder geänderte Datenverarbeitung im 

Sinne von Art. 30 DSGVO mit sich (siehe Anlage B.1), ist das landesweit 

verpflichtend zu führende Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

(VVZ) auf allenfalls notwendige Aktualisierungen und Ergänzungen hin 

zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen; Näheres siehe VVZ-

Benutzeranleitung – Teil 3/Verzeichnis. 

VVZ 

14 Verfahrensschritte nach der Kundmachung 
 

 

 

 

 Nach der Kundmachung können weitere Schritte erforderlich sein.  

14.1 Bei Umsetzung von Unionsrecht 
 

 
Ist in einer Verordnung Unionsrecht umgesetzt worden, so ist eine 

Notifikation über die Umsetzung durchzuführen.  

Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.8. 

 

Notifikation 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt01/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7216059A-86AD-4866-9EDD-13B7CD91B124%7D&file=Anhang%203%20-%20Organisatorische%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Vorbereitung%20der%20Regierungssitzungen.pdf&action=default
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt01/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7216059A-86AD-4866-9EDD-13B7CD91B124%7D&file=Anhang%203%20-%20Organisatorische%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Vorbereitung%20der%20Regierungssitzungen.pdf&action=default
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/A_Layout.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20J/J_Kundmachung.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20B/AnlB1.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/team/Datenschutz/Schulungsunterlagen/VVZ-Benutzeranleitung_3_Verzeichnis.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/team/Datenschutz/Schulungsunterlagen/VVZ-Benutzeranleitung_3_Verzeichnis.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
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14.2 (entfallen) 
 

   

14.3 Bei technischer Notifikation 
 

 
Wurde ein Verfahren zur technischen Notifikation durchgeführt, so muss 

der endgültige Wortlaut der Verordnung, nachdem sie als verbindliche 

Vorschrift erlassen worden ist, der Europäischen Kommission mitgeteilt 

werden.  

Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.9.2.  

 

Mitteilung an 

Kommission 

14.4 Bei durchgeführter Verhältnismäßigkeitsprüfung 
 

 
Wurde eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt, so muss der 

endgültige Wortlaut der Verordnung nach der Kundmachung der 

Europäischen Kommission mitgeteilt werden, dies zusammen mit dem 

Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung. 

Für den Verfahrensablauf siehe Abschnitt F.8b.  

 

Mitteilung an 

Kommission 

 

Verfahren 

 

ÄNDERUNGSHISTORIE 

Datum Version Beschreibung 

10/2011 2.0 Gesamtüberarbeitung wegen neuer Intranet-Darstellung 

03/2014 
 

Muster für Ablauf- und Zeitplan für Landesgesetze (A1.2, A9.2), Anpassung der 

Prozessmodelle an die Organisationsreform (A3, A4, A5, A6, A8, A10, A11, A12, 

A13, A14) und an die Notifikation nach der Dienstleistungsrichtlinie (A4, A8, A12, 

A14), Anpassung an die Einführung des Landesverwaltungsgerichts in 

CheckA2, umfassende Aktualisierung von CheckA4 

04/2014  Anpassung hinsichtlich der Mitwirkung von Bundesorganen in A2; Anpassung 

der Prozessmodelle (Organisationsreform) in A2 und A3; Anpassung hinsichtlich 

der Veröffentlichung von Stellungnahmen in A3 sowie VorA6, VorA7, VorA8 und 

VorA10  

05/2014  In A7 Anpassung an die Änderungen beim Zustimmungs- und Einspruchsrecht 

der Bundesregierung und Anpassung der Prozessmodelle 

(Organisationsreform) 

02/2015  In A1, A2, A9 und A10 Anpassung an die Einführung der Wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung (WFA), ebenso in Check A1, CheckA2, Check A4, VorA6, 

VorA78, VorA9 und VorA10; in A5 und A13 Straffung hins. Regierungssitzung 

02/2016  In CheckA4 Aktualisierung der anzuhörenden Stellen und der Adressen 

06/2020 3.0 Zusammenführung aller Teilabschnitte des Abschnittes A in ein Dokument; 

Straffung und teilweise Präzisierung. Einführung der Vorlagen VorA1 

(Vidierungsbericht), VorA13 (Zeitplan Gesetz), VorA14 (Zeitplan der 

Landesregierung) und VorA15 (Zeitplan Verordnung des Landeshauptmanns). 

Das Verfahren nach dem Volksrechtegesetz wird näher ausgeführt. In CheckA4 

Aktualisierung der anzuhörenden Stellen und der Adressen.  

11/2020  In CheckA4 Aktualisierung der anzuhörenden Stellen und der Adressen 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
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06/2021 3.1 Ergänzung hinsichtlich Notifikation einer durchgeführten 

Verhältnismäßigkeitsprüfung, ebenso in VorA13, VorA14 und VorA15 

03/2023  In CheckA4 Aktualisierung der anzuhörenden Stellen und der Adressen 

12/2024 3.2 Ergänzung betr. Stellungnahmen der Bildungsdirektion im 

Begutachtungsverfahren sowie Ergänzung der Verfahrensschritte um eine 

allfällige Adaption des VVZ, ebenso in VorA13, VorA14 und VorA15 

12/2025 3.3 Entfall der verpflichtenden Auflage von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 

vor der Beschlussfassung durch die Landesregierung (Anpassung an die 

Änderung der GeOLR) in 5.1 und 13.1 sowie in den Vorlagen VorA1, VorA2, 

VorA3, VorA4, VorA13 und VorA14; in CheckA4 Ergänzung hinsichtlich der 

Einbindung von Seniorenverbänden und Aktualisierung von Adressen 
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zum Inhaltsverzeichnis 

zum Abschnitt A 

 

Abschnitt A/Layout 

Layout von Rechtsvorschriften 

 

Inhaltsverzeichnis  

1 Allgemeines ................................................................................................................................................ 3 

2 Word Add-In „LRLegistik“ ........................................................................................................................... 3 
2.1 Grundlagen......................................................................................................................................... 3 
2.2 LRLegistik aktivieren .......................................................................................................................... 4 
2.3 Wordeinstellungen anpassen ............................................................................................................. 4 
2.4 Formatvorlagen in LRLegistik ............................................................................................................ 5 

2.4.1 Formatvorlagen zuweisen ........................................................................................................ 5 
2.4.2 Zugewiesene Formatvorlagen erkennen ................................................................................. 6 

3 Rechtsvorschriften: Die einzelnen Formatvorlagen ................................................................................... 6 
3.1 Entwurfsbezeichnung ......................................................................................................................... 6 
3.2 Titel ..................................................................................................................................................... 7 
3.3 Promulgationsklausel und Einleitungssatz ......................................................................................... 7 
3.4 Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................... 8 
3.5 Grobgliederungseinheiten .................................................................................................................. 8 

3.5.1 Artikel von Sammelnovellen..................................................................................................... 8 
3.5.2 Hauptstücke, Teile, Abschnitte ................................................................................................ 9 

3.6 Feingliederungseinheiten ................................................................................................................... 9 
3.6.1 Paragrafen ............................................................................................................................... 9 
3.6.2 Absätze .................................................................................................................................. 10 
3.6.3 Aufzählung (Ziffern, Buchstaben und Spiegelstriche) ........................................................... 11 

3.7 Wörter hervorheben: fett, kursiv, unterstrichen….. .......................................................................... 13 
3.8 Leerzeile (Abstand) .......................................................................................................................... 14 
3.9 Tabellen ............................................................................................................................................ 14 
3.10 Grafiken, Sonderzeichen, Formeln .................................................................................................. 16 
3.11 Anlagen ............................................................................................................................................ 16 
3.12 Unterschriftsklausel .......................................................................................................................... 17 

4 Neue Rechtsvorschrift: Entwurf erstellen ................................................................................................. 18 
4.1 Dokument vorbereiten ...................................................................................................................... 18 
4.2 Effizient schreiben ............................................................................................................................ 18 
4.3 Formatieren (automatisch) ............................................................................................................... 19 
4.4 Inhaltsverzeichnis generieren (automatisch) ................................................................................... 19 
4.5 Überprüfung und Korrektur (automatisch) ....................................................................................... 21 

4.5.1 Rechtschreibprüfung .............................................................................................................. 21 
4.5.2 Autokorrektur in LRLegistik laufen lassen ............................................................................. 21 
4.5.3 RIS-Konformität in LRLegistik prüfen .................................................................................... 22 

5 Rechtsvorschrift novellieren ..................................................................................................................... 22 
5.1 Textgegenüberstellung erzeugen .................................................................................................... 22 

5.1.1 Schritt 1: Geltende Fassung als rtf aus dem RIS herunterladen (manuell) ........................... 23 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Inhaltsverzeichnis.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A/A_Verfahren.pdf
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5.1.2 Schritt 2: Geltende Fassung in bereinigte docx-Datei umwandeln (automatisch) ................. 23 
5.1.3 Schritt 3: Änderungen im Überarbeitungsmodus eintragen (manuell) ................................... 28 

5.2 Novellenentwurf erstellen ................................................................................................................. 32 
5.2.1 Dokument vorbereiten ............................................................................................................ 32 
5.2.2 Kopiertechnik .......................................................................................................................... 33 
5.2.3 Novellierungsanordnungen schreiben und formatieren ......................................................... 34 
5.2.4 Inhaltsverzeichnis ändern ....................................................................................................... 35 
5.2.5 Novellierungsanordnungen nachnummerieren (automatisch) ............................................... 35 
5.2.6 Überprüfung und Korrektur ..................................................................................................... 35 

5.3 Textgegenüberstellung finalisieren ................................................................................................... 36 
5.3.1 Schritt 4: Einspaltige TGÜ kürzen bzw. Endfassung erstellen (manuell/automatisch) .......... 36 
5.3.2 Schritt 5: TGÜ optional in zweispaltige Tabelle umwandeln (automatisch) ........................... 37 
5.3.3 TGÜ versenden ...................................................................................................................... 39 
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6.1 Erläuterungs-Formatvorlagen ........................................................................................................... 40 
6.2 Sonstige Besonderheiten .................................................................................................................. 42 

 

VorA1_Gesetz_neu 

VorA2_Gesetz_Novelle 

VorA3_Verordnung_neu 

VorA4_Verordnung_Novelle 

 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA2_Gesetz_Novelle.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA3_Verordnung_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA4_Verordnung_Novelle.docx
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1 Allgemeines 
 

 
Rechtsvorschriften sind – primär um die Kundmachung im RIS zu 

ermöglichen, aber auch zur leichteren (Weiter)Bearbeitung – in einem 

einheitlichen Layout zu erstellen. Letzteres gilt auch für die 

Textgegenüberstellung und die Erläuterungen. 

einheitliches 

Layout 

 Die nachstehenden Musterdokumente für Gesetzes- und Verordnungs-

entwürfe sowie für Erläuterungen enthalten Textbausteine im korrekten 

Layout: 

– Vorlage A1 (Gesetz_neu) 

– Vorlage A2 (Gesetz_Novelle) 

– Vorlage A3 (Verordnung_neu) 

– Vorlage A4 (Verordnung_Novelle) 

– Vorlage G1 (Erläuterungen mit voller WFA) 

– Vorlage G2 (Erläuterungen mit vereinfachter WFA) 

– Vorlage G3 (Erläuterungen ohne WFA) 

 

Muster-

dokumente 

2 Word Add-In „LRLegistik“ 
 

2.1 Grundlagen 
 

 
Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und Art. 15a-Vereinbarungen 

einschließlich deren Änderungen, Erläuterungen und Textgegenüber-

stellungen sind unter Verwendung des Word Add-In LRLegistik (im 

Folgenden „LRLegistik“) zu erstellen. Das wird auch für die Erstellung 

sonstiger Vorschriften (Statuten, Richtlinien, Geschäftsordnungen) 

empfohlen. 

LRLegistik 

verpflichtend 

zu verwenden  

 LRLegistik steht in der Regel im „Softwarecenter“ Ihres PCs zur 

Verfügung und kann dort aus dem Menüpunkt „Anwendungen“ heraus 

installiert werden. Danach scheint es im Menüpunkt „Installationen“ auf 

und erhält automatisch alle Updates. Bei Problemen mit der Installation 

oder der Aktivierung in Word hilft der Servicedesk der A1. 

Installation 

 Der Word-Menüreiter „LRLegistik deaktiviert“ zeigt an, dass das 

LRLegistik in Word installiert ist: 

 

 

 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA2_Gesetz_Novelle.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA3_Verordnung_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA4_Verordnung_Novelle.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG1_Erlaeuterungen_volleWFA.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG1_Erlaeuterungen_volleWFA.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG2_Erlaeuterungen_vereinfachteWFA.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG3_Erlaeuterungen_ohneWFA.docx
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 Das ausführliche und jeweils aktuelle Benutzerhandbuch ist direkt aus 

LRLegistik, Gruppe „Funktionen“, aufrufbar. 

 

Handbuch 

2.2 LRLegistik aktivieren 
 

 
Zur Erstellung von neuen Texten ist zunächst Word neu zu öffnen und 

das LRLegistik zu aktivieren (LRLegistik deaktiviert > Funktionalität 

aktivieren). 

LRLegistik 

aktivieren 

 Auch bei Verwendung eines Musterdokumentes (siehe Punkt 1) ist 

LRLegistik zu aktivieren, sofern es sich nicht von selbst öffnet. 

 

  

 

 

 

 Ein neues Dokument kann danach mit diesem Button (Gruppe 

„Funktionen“) erstellt und geöffnet werden.  

 

2.3 Wordeinstellungen anpassen 
 

 
1. Datei > Optionen > Dokumentprüfung > Autokorrektur-

Optionen > Registerkarte „Autoformat während der Eingabe“ > 

Automatische Aufzählung und Automatische Nummerierung dürfen 

nicht angehakt sein. 

Auto-Num-

merierung aus 

 2.  Die automatische Silbentrennung darf nicht eingeschaltet sein! 

Layout > Silbentrennung > keine  (In LRLegistik ist sie 

standardmäßig deaktiviert.) 

Auto-Silben-

trennung aus 
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2.4 Formatvorlagen in LRLegistik  
 

 
Das LRLegistik enthält vordefinierte Formatvorlagen, die sich im Menü-

band als anklickbare Buttons finden, mit denen sich das gewünschte 

Format einfach zuweisen lässt. 

–  Die Buttons sind in Gruppen zusammengefasst, z.B. „Funktionen“. 

 

–  Jeder Button ist mit einer Beschreibung seiner Funktion hinterlegt, 

die durch Positionierung der Maus auf dem Button sichtbar wird. 

Buttons im 

Menüband 

 

 

 

2.4.1 Formatvorlagen zuweisen  

 
Jeder Gliederungseinheit einer Rechtsvorschrift muss eine ganz 

bestimmte Formatvorlage des LRLegistik zugewiesen werden (Näheres 

siehe ab Punkt 3): 

Richtige 

Formatvorlage 

zuweisen 

 – Mit Klick auf einen Button überträgt man das entsprechende Format 

auf den Absatz, in dem der Mauszeiger steht, bzw. auf den vorher 

markierten Text (z.B. wird so ein einzelnes Wort fett oder kursiv). 

– Das LRLegistik erlaubt ausschließlich die darin vordefinierten 

Formate. Nur die Buttons der Gruppe „Zeichenformate“ lassen sich 

untereinander und mit anderen Buttons kombinieren (um z.B. ein 

einzelnes Wort fett und/oder kursiv zu machen, siehe Punkt 3.7). 

– Das Zuweisen der Formatvorlagen kann laufend während des 

Schreibprozesses oder im Nachhinein erledigt werden. Für 

Letzteres steht auch eine Autoformat-Funktion zur Verfügung (siehe 

unten Punkt 4.3).  
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2.4.2 Zugewiesene Formatvorlagen erkennen  

 
Um zu sehen, welche Formatvorlage jedem Element zugewiesen ist, gibt 

es zwei Möglichkeiten: 

1. In der Button-Gruppe „Information“ wird die Formatierung jener 

Gliederungseinheit angezeigt, auf der sich der Cursor gerade 

befindet. 

 

2. In der Entwurfsansicht von Word (Ansicht > Entwurf) wird im 

Dokument links eine Spalte eingeblendet („Formatvorlagen-

bereich“), die einen Überblick über das Format jedes Absatzes 

anzeigt: 

 

 

 

Gruppe 

„Information“ 

 

 

 

 

 

Format-

vorlagen-

bereich 

 Hinweis: Die Anzeige von Formatvorlagen im Formatvorlagen-

bereich funktioniert bei Tabellen nicht.  

 

 Wenn in der Entwurfsansicht die Formatvorlagenspalte nicht oder 

nicht ganz sichtbar ist, muss die Breite des Formatvorlagenbereichs 

von 0 auf ca. 3 cm gestellt werden: Datei > Optionen > Erweitert 

> Anzeigen. 

 

Formatvor-

lagenbereich 

einblenden 

3 Rechtsvorschriften: Die einzelnen Formatvorlagen 

3.1 Entwurfsbezeichnung 

In der ersten Zeile jedes Rechtstextes wird seine Bezeichnung eingetragen. 

Mit diesem Button wird der Bezeichnung die Formatvorlage „10_Entwurf“ 

(Gruppe „Überschriften“) zugewiesen. 

Bezeichnung 

eintragen 

– In der Entwurfsphase (vor der Begutachtung) lautet die Bezeichnung „Entwurf“. Entwurf 

 Nur in dieser Phase ist den Entwürfen das jeweilige Datum beizufügen; dies 

erfolgt durch einen Zeilenwechsel mit „weicher“ Absatzmarke (UMSCH  + 

ENTER): 
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– Für den Entwurf, der zur Begutachtung versendet wird, lautet die Bezeichnung 

„Begutachtungsentwurf“. 

Begutachtungs-

entwurf 

  

– Für die (nur ausnahmsweise vorkommende) Auflage gemäß § 5 GeOLR lautet 

die Bezeichnung „Entwurf zur Auflage“. 

Ausnahme: 

Entwurf zur 

Auflage 

  

– Für die Beschlussfassung von Gesetzesentwürfen durch die Landes-

regierung lautet die Bezeichnung „Beilage zur Regierungsvorlage.“ 

 

 

Gesetz: 

Beilage zur 

Regierungs-

vorlage 

– Für die Beschlussfassung von Verordnungen der Landesregierung und die 

Unterfertigung von Verordnungen des Landeshauptmannes/der Landes-

hauptfrau lautet die Bezeichnung „Verlautbarungstext“. 

 

 

 

Verordnung: 

 Verlautba-

rungstext 

3.2 Titel 

Dem Titel einer Rechtsvorschrift ist die Formatvorlage „11_Titel“ (Gruppe „Überschriften“) 

zuzuweisen. 

 

 

 

3.3 Promulgationsklausel und Einleitungssatz 

Der Promulgationsklausel (siehe Abschnitt E.3) und dem Einleitungssatz (siehe Abschnitt E.6.4) ist 

die Formatvorlage „12_PromKl_EinlSatz“ (Gruppe „Absätze“) zuzuweisen. 

 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
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3.4 Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis soll in der Regel automatisch generiert werden, siehe Punkt 4.4, womit auch 

dessen korrekte Formatierung erledigt ist. 

Bei Bedarf (insbesondere bei der Änderung des Inhaltsverzeichnisses in der Textgegenüberstellung) sind 

die in Punkt 4.4 angeführten Formatvorlagen händisch zuzuweisen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

1.  für den Zeilenumbruch zwischen Nummer und Überschrift einer Grobgliederungseinheit ist der 

weiche/bedingte Zeilenumbruch (UMSCH  + ENTER) zu verwenden; 

2.  die Zeile für Paragrafen ist wie folgt zu schreiben: § > geschütztes Leerzeichen (=STRG + UMSCH  

+ Leertaste) > Paragrafennummer > Leerzeichen > Paragrafentitel 

 

 

3.5 Grobgliederungseinheiten 

3.5.1 Artikel von Sammelnovellen 

Sammelnovellen sind in Artikel zu gliedern, wobei in einem Artikel jeweils eine neue Stammvorschrift 

erlassen wird bzw. die Änderungen einer Vorschrift zusammengefasst werden. 

Artikel bestehen aus der Artikelbezeichnung, der eine arabische Zahl nachzustellen ist (Artikel 1), der 

Artikelüberschrift und dem Text.  

Aus der Gruppe „Überschriften“ sind zuzuweisen: 

der Artikelbezeichnung die Formatvorlage „41_UeberschrG1“; 

der Artikelüberschrift t die Formatvorlage „43_UeberschrG2“.  

 

Enthält der Artikel eine neue Stammvorschrift, so besteht die Artikelüberschrift aus dem Titel (einschließlich 

Kurztitel und Abkürzung) dieser Rechtsvorschrift wie folgt: 
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Soll durch den Artikel eine Rechtsvorschrift geändert oder aufgehoben werden, so besteht die Artikel-

überschrift aus den Worten „Änderung des“ bzw. „Aufhebung des“ und dem Titel, wenn jedoch ein Kurztitel 

vergeben worden ist, unter Verwendung dieses Kurztitels. 

 

 

 

3.5.2 Hauptstücke, Teile, Abschnitte 

Die Bezeichnung der Hauptstücke, Teile und Abschnitte besteht aus der jeweiligen Gliederungs-

bezeichnung, der eine arabische Zahl voranzustellen ist, und einer Gliederungsüberschrift. 

Aus der Gruppe „Überschriften“ sind zuzuweisen: 

der Bezeichnung aller Grobgliederungseinheiten die Formatvorlage „41_UeberschrG1; 

 

der Überschrift aller Grobgliederungseinheiten die Formatvorlage „43_UeberschrG2“. 

 

 

 

Überschriften, die sich auf mehr als eine Zeile erstrecken, können bei Bedarf mit einer „weichen“ 

Absatzmarke (UMSCHALT +  ) auf die Zeilen aufgeteilt werden: 

 

 

 

 

3.6 Feingliederungseinheiten 

Zu den Feingliederungseinheiten gehören Paragrafen, Absätze und Ziffern, allenfalls Buchstaben (Literae 

und Subliterae) und Spiegelstriche.  

3.6.1 Paragrafen 

Paragrafen sind vom Anfang bis zum Ende einer Rechtsvorschrift durchzunummerieren. Innerhalb der 

Rechtsvorschrift darf mit der Zählung nicht von neuem begonnen werden. Bei Entfall eines Paragrafen 

dürfen die nachfolgenden Paragrafen grundsätzlich nicht nachnummeriert werden. 



Legistisches Handbuch A/Layout – Layout von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A/Layout_V3.6_12/2025 

 

A/L - 10 

 

VERFASSUNGSDIENST

Für jeden Paragrafen ist eine Überschrift zu vergeben. 

Mit diesem Button ist der Paragrafennummer die Formatvorlage „44_UeberschrArt+“ (Gruppe 

„Überschriften“) zuzuweisen. 

Mit diesem Button ist der Paragrafenüberschrift die Formatvorlage „45_UeberschrPara“ (Gruppe 

„Überschriften“) zuzuweisen. 

 

 

 

Werden bei Novellen Paragrafen zwischen bestehende Paragrafen eingefügt, sind der Nummer Klein-

buchstaben („Buchstabensuffixe”) nachzustellen; zwischen Paragrafennummer und Buchstabensuffix ist 

kein Leerzeichen zu setzen. 

 

 

 

Bei Novellen von älteren Vorschriften und bei Art. 15a-Vereinbarungen ist zu beachten: 

Sollte im Original die Reihenfolge von Paragrafennummer und Paragrafenüberschrift vertauscht sein 

(zuerst die Überschrift, dann die Nummer) – und so beibehalten werden –, muss die obere Ebene mit 

„44_UeberschrArt+“ und die untere mit „45_UeberschrPara“ formatiert werden, damit die Abstände 

eingehalten sind. 

 

In jenen Fällen, in denen Paragrafen oder Artikel keine Überschriften aufweisen (also nur Nummern 

haben), ist nur die Formatvorlage „44_UeberschrArt+“ zu verwenden. 

 

3.6.2 Absätze 

Allen Absätzen ist die Formatvorlage „51_Abs“ (Gruppe „Absätze“) zuzuweisen; es handelt sich 

dabei um das textliche „Standardformat“. Die erste Zeile bekommt darin automatisch einen Einzug. 

Absätze beginnen mit der Absatznummer; diese ist in runde Klammern zu setzen. Danach kommt ein 

Leerzeichen, dann der Text. 
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Werden bei Novellen Absätze zwischen bestehende Absätze eingefügt, ist der Absatznummer ein 

Kleinbuchstabe nachzustellen („Buchstabensuffix”); zwischen Absatznummer und Buchstabensuffix ist 

kein Leerzeichen zu setzen.  

 

Besteht ein Paragraf (oder ein Artikel) aus nur einem Absatz, so wird keine Absatzbezeichnung 

verwendet. 

 

3.6.3 Aufzählung (Ziffern, Buchstaben und Spiegelstriche) 

Absätze sind mit Hilfe der nachstehenden Aufzählungszeichen zu untergliedern, wobei die Zuordnung der 

Zeichen zur jeweiligen Ebene einzuhalten ist. Alle sonstigen Aufzählungszeichen sind unzulässig (z.B. 

Pfeile, Sternchen oder Punkte). 

– Ebene 1:  Ziffern (1., 2., 3.), ausnahmsweise Spiegelstriche 

– Ebene 2:  Buchstaben/Literae [a), b), c)], ausnahmsweise Spiegelstriche  

– Ebene 3:  Doppelbuchstaben/Subliterae [aa), ab), ac) …., ba), bb), bc)], ausnahmsweise   

  Spiegelstriche  

– Ebene 4:  Spiegelstriche [- ] 

Spiegelstriche auf den Ebenen 1 bis 3 sind nur aus besonderen Gründen erlaubt, z.B. bei alphabetisch 

aufgezählten Begriffsdefinitionen, bei denen mit häufigen Änderungen gerechnet wird. 

Damit die Formatvorlage richtig funktioniert, sind Aufzählungen wie folgt zu schreiben: 

– Ziffer > Punkt > Leerzeichen > Text 

– Buchstabe/Doppelbuchstabe > Klammer zu > Leerzeichen > Text 

– Gedankenstrich > Leerzeichen > Text 

Achtung! Die Autonummerierung von Word muss ausgeschaltet sein (siehe Punkt 2.3)! 

Für alle Aufzählungszeichen ist die Formatvorlage „52_Aufzaehl_eX_YYY“ (Gruppe „Struktur“) zu 

verwenden. Je nach der Art des Aufzählungszeichens wird von LRLegistik automatisch eine 

bestimmte Ebene erkannt und zugewiesen (Ziffer = Ebene 1 usw.), was danach an der 

Namenserweiterung der Formatvorlage und an der Einrückungstiefe ersichtlich ist: 



Legistisches Handbuch A/Layout – Layout von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A/Layout_V3.6_12/2025 

 

A/L - 12 

 

VERFASSUNGSDIENST

 

 

 

 

 

 

 

z.B. so: 

 

Bei kombinierten Gliederungssymbolen, wie z.B. „6. a)“ ist das Format der unteren Gliederungsebene 

zuzuweisen. Dabei sind Ziffer und Litera bzw. Litera und Sublitera durch ein Leerzeichen 

zusammenzuhalten! 

 

 

Für Aufzählung mit Betragswert ist die Formatvorlage „„52_Aufzaehl_e1_Ziffer_mit_betrag“ 

(Gruppe „Struktur“) zu verwenden; die Beträge werden rechtsbündig dargestellt (dabei ist zwischen 

Text und Betrag ein Tabulator zu setzen).  

 

 

 

Mit den Pfeil-Buttons (Gruppe „Struktur“) kann man die automatisch zugewiesene 

Gliederungsebene/Einrückung des Aufzählungszeichens bzw. des Textes pro Klick um eine 

höhere oder niedrigere Ebene verschieben. Dies ist nur ausnahmsweise erforderlich, 

insbesondere zur Positionierung eines Spiegelstriches und eines Schlussteiles sowie bei 

der Novellierung von alten Rechtstexten: 

Bei der Novellierung von Aufzählungen darf eine veraltete Reihenfolge beibehalten werden, falls es für 

die Konsistenz des Textes unumgänglich ist, z.B.: 
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Original 

 

 

 

 

 

 

Novellierungsanordnung 

 

 

 

Muss nach einer Aufzählung der Satz einer vorherigen Ebene fortgesetzt werden, ist diesem 

„Schlussteil“ die Formatvorlage „58_Schlussteil_e0_Abs“ (Gruppe „Struktur“) zuzuordnen. 

Gegebenenfalls muss dann mit den Pfeilbuttons (Gruppe „Struktur“) die Einrückungstiefe auf diese 

vorherige Ebene verschoben werden. 

 

3.7 Wörter hervorheben: fett, kursiv, unterstrichen….. 

Mit diesen Buttons (Gruppe „Zeichenformate“) können zuvor formatierte Textteile oder Zeichen, wenn sie 

besonders hervorgehoben werden sollen, fett, kursiv, unterstrichen, fett-kursiv, g e s p e r r t, hochgestellt 

oder tiefgestellt (teilweise auch in Kombination miteinander) dargestellt werden, z.B.: 

 

Achtung! S p e r r d r u c k nur mit diesem Button. Händisch eingefügte Leerzeichen zwischen 

Buchstaben werden bei der automatischen Fehlerkorrektur entfernt!  

Nicht verwenden! Der hier durchgestrichene Button ist nur für das Formatieren im Bundesrecht 

bestimmt. 
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3.8 Leerzeile (Abstand) 

Die Formatvorlagen definieren nicht nur Zeichenart und -größe, sondern auch fixe Abstände zwischen den 

Gliederungseinheiten. Leerzeilen sind daher grundsätzlich unzulässig und werden bei der automatischen 

Fehlerkorrektur (siehe Punkt 4.5.2) gelöscht. Dennoch können Leerzeilen ausnahmsweise, wenn es z.B. 

für das Zusammenspiel von Tabellen und Text notwendig ist, eingefügt werden: 

Damit eine Leerzeile beibehalten wird, muss ihr mit diesem Button die Formatvorlage 

„09_Abstand“ (Gruppe „Absätze“) zugewiesen werden. 

In den zwei folgenden Fällen ist eine Leerzeile verpflichtend: 

-  zwischen zwei Tabellen oder am Ende einer Tabelle, die einen Paragrafen abschließt (siehe Punkt 

3.9),  

-  vor der Unterschriftsklausel von Verordnungen (siehe Punkt 3.12). 

3.9 Tabellen 

Tabellen können jederzeit verwendet werden. Sie sind für die Darstellung im RIS 

bestens geeignet. Eine Spaltendarstellung mit Tabulatoren ist unzulässig. 

Tabellen können mit diesem Button (Gruppe „Tabellen“) eingefügt und danach beliebig 

gestaltet werden (wie generell in Word). 

Horizontale Ausrichtung: Mit diesen Buttons (Gruppe „Tabellen“) „61_TabText“, 

„61b_TabTextZentriert“, „61a_TabTextRechtsb“ und „61c_TabTextBlock“ kann innerhalb 

der Zellen zwischen linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder Blocksatz variiert werden. 

 

Vertikale Ausrichtung: Mit diesen Buttons (Gruppe „Tabellen“) kann innerhalb der 

Zellen zwischen oben, mittig und unten variiert werden. 

Für den Tabellentext können alle Formatvorlagen des LRLegistik verwendet werden. Damit besteht großer 

Spielraum bei der Gestaltung; zudem können auch beliebige Zeichenformate (fett, kursiv etc., siehe Punkt 

3.7) zugewiesen werden. 

So können auch Spalten- oder Tabellenüberschriften verschieden gestaltet werden, z.B. 

zentriert und fett:  - Format „31_InhaltSpalte“, „43_UeberschrG2“, „45_UeberschrPara“ 

   - Format „61b_TabTextZentriert“ und „993_Fett“ 

linksbündig und fett:  - Format „82_ErlUeberschrL“ 

   - Format „83_Erltext“ und „993_Fett“ 

   - Format „61_TabText“ und „993_Fett“ 

 

Zur leichteren Lesbarkeit (insb. wenn die Tabellen umfangreich und lange sind) wird empfohlen, Rahmen 

zu setzen.  

Ein heller Rahmen bietet sich an, um die Zeilenzuordnung besser sichtbar zu machen: 
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Innerhalb der Zellen können auch (unterschiedliche) Schattierungen verwendet werden: 

 

 

 

 

 

 

Rahmen einschließlich Strichstärke und Strichfarbe [=Stiftfarbe] sowie Schattierung festlegen: 

Cursor steht in der betreffenden Tabelle > Registerkarte „Tabellentools“ > Entwurf 

 

 

Der Button „09_Abstand“ (Gruppe „Absätze“) ist zu verwenden: 

 

1. zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Tabellen: 

 

 

 

 

2. nach einer Tabelle am Ende des Paragrafen: 
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3.10 Grafiken, Sonderzeichen, Formeln 

Alle für Grafiken, Sonderzeichen und Formeln benötigten Buttons finden sich in der Gruppe 

„Grafik/Objekte“. 

 

Mit diesem Button können Grafiken in verschiedenen Formaten eingefügt werden. 

 

Eine Grafik kann auch über die Zwischenablage eingefügt werden. Dazu muss zunächst der 

Absatz, in den die Grafik eingefügt werden soll, mit der Formatvorlage 

„18_Abbildung_oder_Objekt“ formatiert werden. Erst dann kann die Grafik eingefügt werden. 

Mit diesen Buttons kann die Grafik linksbündig, mittig oder rechtsbündig platziert 

werden. 

 

 

3.11 Anlagen 

–  Anlagen, Anhänge und Beilagen zu Rechtsvorschriften (siehe Abschnitt E.7) sind immer als „Anlage“ 

zu bezeichnen. Das RIS erlaubt bei den Metadaten nur diesen Begriff.  

–   Bei mehr als einer Anlage sind diese mit arabischen Zahlen zu versehen, also „Anlage 1“,  „Anlage 2“,  

usw. 

Der Anlagenbezeichnung ist das Format „71_Anlagenbez“ (Gruppe „Überschriften“) zuzuweisen. 

 

Anlagenüberschriften werden grundsätzlich mit „41_ÜberschriftG1“ (Gruppe „Überschriften“) 

formatiert. 

 

Wenn es für das optische Gesamtbild einer Anlage günstiger ist, kann auch eine andere 

geeignete Formatvorlage verwendet werden, insbesondere „30_InhaltUeberschrift“ oder 

„81_ErlUeberschrZ“ (Gruppe „Überschriften“). 

 

Der Text der Anlage kann je nach Erfordernis gestaltet werden, wobei alle zur Verfügung stehenden 

Formatvorlagen verwendet werden können. 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
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3.12 Unterschriftsklausel 

Bei Gesetzen wird die gesamte Unterschriftsklausel erst im Rahmen der Kundmachung eingesetzt. 

Bei Verordnungen wird die/der Unterzeichnende im Rahmen der Kundmachung eingesetzt, die 

Unterschriftsklausel auf dem Verlautbarungstext lautet also: 

 

Verordnung der Landesregierung: Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Landeshauptmann [...]/Landeshauptfrau [...] 

Verordnung des Landeshauptmanns/ 

der Landeshauptfrau: 

Für den Landeshauptmann: 

Landeshauptmannstellvertreter/Landesrätin/Landesrat [...] 

gegebenenfalls 

Landeshauptmann [...] 

 Für die Landeshauptfrau: 

Landeshauptfraustellvertreter/Landesrätin/Landesrat [...] 

gegebenenfalls 

Landeshauptfrau [...] 

 

Mit diesem Button wird der Unterschriftsklausel die Formatvorlage „69_UnterschrM“ (Gruppe 

„Absätze“) zugewiesen. Dadurch ist automatisch der Fettdruck aktiviert. 

Zwischen der letzten Zeile des Verordnungstextes und der Unterschriftsklausel ist mit der 

Formatvorlage „09_Abstand“ (Gruppe „Absätze“) eine Leerzeile einzufügen. 

 



Legistisches Handbuch A/Layout – Layout von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A/Layout_V3.6_12/2025 

 

A/L - 18 

 

VERFASSUNGSDIENST

4 Neue Rechtsvorschrift: Entwurf erstellen 

4.1 Dokument vorbereiten 
 

 
Je nach Inhalt ist eine der nachstehenden Dokumentvorlagen zu 

verwenden: 

– Vorlage A1 (Gesetz_neu) 

– Vorlage A3 (Verordnung_neu) 

Datei mit einer neuen Bezeichnung abspeichern und LRLegistik 

aktivieren. 

Vorlagen A1 

und A3 

 Die Vorlagen enthalten bereits die automatische Seitennumme-

rierung. Andernfalls wäre sie mit diesem Button einzufügen: 

(Gruppe „Funktionen“ > Standard Kopfzeile/Fußzeile > 

Anwenden).  

Die Standard-Kopf- und Fußzeilen sollen nicht verändert werden; 

empfehlenswert ist nur die Einfügung der Dateibezeichnung in die 

Kopfzeile (Einfügen > Schnellbausteine > Feld > Filename); sie ist im 

Zuge der Finalisierung für die Begutachtung bzw. Regierungssitzung zu 

löschen. 

Kopf- und 

Fußzeile 

 Die Entwurfsbezeichnung, der Titel, die Promulgationsklausel, der 

Einleitungssatz und die Unterschriftsklausel werden entsprechend der 

verwendeten Vorlage adaptiert, siehe auch Punkte 3.1, 3.2, 3.3 und 3.12. 

 

4.2 Effizient schreiben 
 

 
Der Großteil jeder Rechtsvorschrift besteht aus Text, der die 

Formatvorlage „51_Abs“ (Gruppe „Absätze“) verlangt (siehe 

Punkt 3.6.2). Sie eignet sich daher bestens fürs Drauflos-

schreiben und verbessert das Ergebnis einer anschließenden Auto-

formatierung. Tipps: 

– Gleich die erste Absatzmarke im Text mit „51_Abs“ formatieren, 

zunächst alles mit dieser Formatvorlage schreiben. 

– Wenn ein unformatierter bzw. falsch formatierter Text hineinkopiert 

werden soll, diesen auf einem mit „51_Abs“ formatierten Absatz 

einfügen (rechte Maustaste > „Nur den Text übernehmen“ ). 

Standard 

„51_Abs“ 

 Damit die Aufzählungs-Formatvorlagen richtig funktionieren, muss 

zwischen dem Gliederungssymbol und dem Text jeweils ein Leer-

zeichen stehen, siehe Punkt 3.6.3. 

Aufzählungen  

 Da die Abstände zwischen den Gliederungseinheiten durch die Format-

vorlagen vordefiniert sind, dürfen keine Leerzeilen eingefügt werden 

(ausgenommen Punkt 3.8 und Erläuterungen). 

Leerzeile nur 

ausnahms-

weise  

 Kein Einrücken mit Leerzeichen (.....) oder mit Tabulatoren (→)! kein manuelles 

Einrücken  

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA3_Verordnung_neu.docx
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 Abschnittswechsel nur ausnahmsweise einfügen, nämlich wenn ein 

Wechsel von Hoch- auf Querformat bzw. umgekehrt unbedingt nötig ist. 

Dafür gibt es in der Gruppe „Funktionen“ diesen Button:  

Abschnitts-

wechsel nur 

ausnahms-

weise 

 „Weiche/bedingte“ Absatzmarken (UMSCHALT +  ) nur ausnahms-

weise: bei langen Überschriften (siehe Punkt 3.5.2), zur Ergänzung der 

Bezeichnung „Entwurf“ (siehe Punkt 4.1) und im Inhaltsverzeichnis 

(siehe Punkt 3.4). 

 

 Wo geschützte Leerzeichen einzufügen sind, z.B. nach dem Zeichen „§“, 

kann man das einzeln händisch machen (STRG + UMSCH  + Leertaste) 

oder im Nachhinein mit der Korrekturfunktion von LRLegistik, siehe Punkt 

4.5.2.  

 

4.3 Formatieren (automatisch) 
 

 
Am Schluss den wie oben erstellten Text mit LRLegistik automatisch 

formatieren: Legistik > Autoformaterkennung (quick) (Gruppe „Funk-

tionen“): Dann das Ergebnis in der Formatvorlagenspalte kontrollieren 

und die nachstehenden Punkte korrigieren (Paragrafennummern 

immer!): 

Autoformat 

 – Paragrafennummern (z.B. § 1) sind immer auf 

„44_UeberschrArt+“ auszubessern: Bei der ersten Paragrafen-

nummer Klick auf , dann Doppelklick auf „Format übertragen“ 

, mit dem Cursor über die anderen Paragrafennummern fahren, 

zum Beenden wieder Doppelklick auf . 

– Bei Aufzählungen mit Ziffern, Buchstaben und Spiegelstrichen 

kontrollieren: richtige Formatvorlage und Ebene (e1, e2, e3, ...)? 

Siehe Punkt 3.6.3 

– Schlussteil von Aufzählungen erkannt/richtige Ebene? Siehe 

Punkt 3.6.3 

– Paragrafen mit nur einem Absatz haben keine Absatznummer 

[(1), (2), (3), …] und werden vom Autoformat nicht erkannt. 

Kontrollieren und ggf. auf „51_Abs“  ausbessern. 

Kontrolle, 

Korrektur 

4.4 Inhaltsverzeichnis generieren (automatisch)  
 

 
Wenn und nachdem die Nummern und Überschriften aller Gliederungs-

einheiten korrekt formatiert sind (siehe Punkte 3.5 und 3.6.1), kann ein 

Inhaltsverzeichnis automatisch generiert werden. Das erfolgt über 

Legistik (Gruppe „Funktionen“) > Extras > Inhaltsverzeichnis 

generieren: 
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Man wählt die Option ohne Tabelle: 

 

 

 

 

 Im Inhaltsverzeichnis werden folgende Formate aus der Gruppe 

„Absätze“ zugewiesen: 

der Überschrift „Inhaltsverzeichnis“ die Formatvorlage 

„30_InhaltÜberschrift“; 

allen Grobgliederungseinheiten (Hauptstück, Teil, Abschnitt) für 

die Gliederungsnummer und -überschrift die Formatvorlage 

„31_InhaltSpalte“; 

den Paragrafen die Formatvorlage „32_InhaltEintragEinzug“. 
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 Hinweis: Das automatisch erstellte Inhaltsverzeichnis enthält eine (im 

Beispiel blau markierte) Zeile mit den Spaltenüberschriften. Sie muss 

händisch entfernt werden. 

 

 

 

 

4.5 Überprüfung und Korrektur (automatisch) 
 

4.5.1 Rechtschreibprüfung 
 

 
Word-Registerkarte Überprüfen > Rechtschreibung und Grammatik 

 

 

 

4.5.2 Autokorrektur in LRLegistik laufen lassen 
 

 
Das LRLegistik kann bestimmte Fehler automatisch korrigieren. Diese 

Autokorrektur ist spätestens nach der inhaltlichen Fertigstellung eines 

Rechtstextes, jedenfalls vor der RIS-Konformitätsprüfung (siehe Punkt 

4.5.3), durchzuführen: Legistik (Gruppe „Funktionen“) > Extras > Alle 

Korrekturen durchführen. 

Achtung! Nicht auf Erläuterungen und Textgegenüberstellung anwenden! 
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4.5.3 RIS-Konformität in LRLegistik prüfen 
 

 
Für die elektronische Kundmachung muss der Rechtstext RIS-konform 

formatiert sein. Rechtstexte – also nicht Erläuterungen – müssen daher 

nach der inhaltlichen Fertigstellung im Hinblick auf die verwendeten 

Formatvorlagen dieser Konformitätsprüfung unterzogen werden: 

Legistik (Gruppe „Funktionen“) > Konformität prüfen. Werden Fehler 

angezeigt, sind diese zu korrigieren, die Datei ist zu speichern und 

danach die Konformitätsprüfung auf gleiche Weise solange zu wieder-

holen, bis keine Fehler mehr angezeigt werden. 

Achtung! Nicht auf Erläuterungen und Textgegenüberstellung anwenden! 

 

verpflichtend  

 

5 Rechtsvorschrift novellieren 

Am effizientesten ist es immer, mit der Textgegenüberstellung zu beginnen und dann auf 

deren Basis ganz einfach die Novellierungsanordnungen zu formulieren. Folgen Sie einfach 

der Reihenfolge dieses Abschnitts: 

 

 5.1 Textgegenüberstellung erzeugen 

 5.2 Novellenentwurf erstellen 

 5.3 Textgegenüberstellung finalisieren 

5.1 Textgegenüberstellung erzeugen 

Bestandteil der Gesetzesmaterialien und Ausgangspunkt der Novellierung von Rechtsvorschriften ist 

immer die Textgegenüberstellung (TGÜ). Aus der finalen einspaltigen TGÜ (Änderungsmarkierungen im 

Überarbeitungsmodus von Word, siehe Punkt 5.3.1) wird mit einem Mausklick die TGÜ in Form einer 

zweispaltigen Tabelle generiert (siehe Punkt 5.3.2).  

 

 

Für die schnelle und präzise Erstellung der TGÜ werden die Funktionen der Gruppe 

„TGÜ“ in LRLegistik verwendet, womit viele der bisher händischen Einzelschritte 

entfallen. 
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5.1.1 Schritt 1: Geltende Fassung als rtf aus dem RIS herunterladen (manuell) 

Grundlage für die Textgegenüberstellung ist die geltende Fassung der Rechtsvorschrift. Sie ist im RIS 

eRechts-konform formatiert verfügbar (rtf-Datei): 

Mit Klick auf dieses Symbol die Gesamtfassung der geltende Rechtsvorschrift erstellen, diese dann 

mit Klick auf das Word- Symbol als rtf-Datei öffnen: 

 

 

Achtung!  

Die Rechtsvorschrift muss alle, auch noch nicht in Kraft getretene Änderungen enthalten, gegebenen-

falls sogar eine vom Landtag bereits beschlossene, aber noch nicht kundgemachte Novelle. Nur auf dieser 

Basis kann eine korrekte TGÜ erstellt werden! Daher sind die Inkrafttretensbestimmungen auf in der 

Zukunft liegende Daten durchzusehen und ist gegebenenfalls die entsprechende zukünftige Fassung der 

TGÜ zugrunde zu legen. 

Die heruntergeladenen rtf-Dateien findet man im Ordner „Downloads“. Wenn ein Sammelgesetz mit der 

Novellierung mehrerer Gesetze geplant ist, werden am besten alle auf einmal heruntergeladen.  

Die rtf-Datei sollte in den Arbeitsordner des Novellenprojekts verschoben werden, z.B. so: 

 

 

 

 

5.1.2 Schritt 2: Geltende Fassung in bereinigte docx-Datei umwandeln 
(automatisch) 

– Word öffnen, LRLegistik aktivieren (siehe Punkt 2.2) 
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– In der Gruppe „TGÜ“ (nicht in der Gruppe „Novellieren“!) den Button „Geltende 

Fassung erzeugen“ anklicken. 

 

– Im Dialogfenster mit dem Plus-Button eine oder (bei Sammelgesetzen) mehrere der herunter-

geladenen rtf-Dateien aus den Downloads hinzufügen, mit den Pfeil-Buttons in die gewünschte 

Reihenfolge bringen. (Fälschlich hinzugefügte Dateien können mit dem Kreuzchen-Button gelöscht 

werden.) 

– Die Zeile „Datei mit dem Novellentext hinzufügen“ ignorieren. 

– Dateiname der zu erzeugenden geltenden Fassung“ vergeben und den Speicherort kontrollieren bzw. 

auf den Arbeitsordner des Novellenprojekts ändern. 

 

– Mit „Ok“ bestätigen. Dadurch wird eine docx-Datei erzeugt und zugleich bereinigt, d.h. die RIS-Kopf- 

und Fußzeile sowie überflüssige Metadaten gelöscht, auch Anmerkungen entfernt, einschließlich der 

Anmerkung („entfallen“) bei Paragrafen oder Absätzen.  

– Jede vorher hinzugefügte Rechtsvorschrift ist mit einer Zwischenüberschrift (Artikel 1, 2, 3 etc.) 

bezeichnet, selbst wenn nur eine einzige Rechtsvorschrift geändert wird. 
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Bei Sammelgesetzen sieht das so aus: 

 

 

Nach diesem Schritt enthält der Ordner zwei Dateien, z.B. so: 
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Vorher (rtf-Datei): 
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Nachher (bereinigte docx-Datei): 

 

Nachbearbeiten: 

– Die Überschrift „Textgegenüberstellung“ wird beim späteren Umwandeln der TGÜ in eine 

Tabelle (siehe Punkt 5.3.2) automatisch eingefügt. Nur falls keine Tabelle erstellt werden 

soll, ist die Überschrift händisch einzufügen und mit der Formatvorlage „81_ErlUeberschrZ“ 

(Gruppe „Überschriften“) zu formatieren. 

– Zitat der Stammfassung und – ausgenommen bei Sammelgesetzen – die Artikelbezeichnung löschen. 

– Titel um Fassungsangabe ergänzen, falls das aus besonderem Grund nötig ist (insbesondere wenn 

der TGÜ eine bereits beschlossene, aber noch nicht kundgemachte Novelle zu Grunde zu legen ist, 

vgl. Punkt 5.1.1), also z.B. „in der Fassung des Gesetzesbeschlusses vom 2.7.2024“ 
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5.1.3 Schritt 3: Änderungen im Überarbeitungsmodus eintragen (manuell) 

5.1.3.1 Überarbeitungsfunktion in Word einstellen 

– Überarbeitungsfunktion aktivieren: Registerkarte „Überprüfen“ > Änderungen nachverfolgen > 

Markup:alle 

– Einstellungen der Überarbeitungsfunktion überprüfen bzw. korrigieren genau wie im Folgenden 

abgebildet. 

 Insbesondere ist für „Einfügungen“ die Farbe Rot („nur Farbe“) und für „Löschvorgänge“ die Farbe 

Blau („durchgestrichen“) einzustellen.  

 Jedenfalls nicht angehakt dürfen sein: „Formatierung“ in den Optionen zum Nachverfolgen von 

Änderungen und „Verschiebungen nachverfolgen“ sowie „Formatierung nachverfolgen“ in den 

erweiterten Optionen zum Nachverfolgen von Änderungen. 

 

 

 

 

 



Legistisches Handbuch A/Layout – Layout von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A/Layout_V3.6_12/2025 

 

A/L - 29 

 

VERFASSUNGSDIENST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2 Im Überarbeitungsmodus schreiben (TGÜ-Langfassung erstellen) 

Die bereinigte Fassung wird für diesen Schritt unter ihrem TGÜ-Namen abgespeichert, wobei die Vergabe 

einer Versionsnummer zweckmäßig ist, z.B. so: 

 

LRLegistik und „Änderungen nachverfolgen“ müssen aktiviert sein!  

Jede Änderung wird dabei automatisch markiert und ist sichtbar, wenn in der Dropdown-Liste 

 aktiviert ist.  

Die Änderungen können durch Umschalten auf  auch vorübergehend 

ausgeblendet werden, z.B. um das künftige Erscheinungsbild zu überprüfen. Die Änderungen werden im 

Hintergrund trotzdem mitgeschrieben und können jederzeit eingeblendet werden. 

Nun werden die gewünschten Änderungen im Text vorgenommen, wobei die korrekten Formatvorlagen 

zu verwenden sind (siehe Punkt 3). 
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Die korrekte Formulierung der Inkrafttretensbestimmung hängt von der Formulierung der 

Novellierungsanordnungen ab, weshalb in der TGÜ nur ein Platzhalter dafür vorzusehen ist; 

zur Finalisierung siehe Punkt 5.3.1. 

Alle Änderungen sind möglichst überschaubar und leicht lesbar zu gestalten. Das Erkennen der 

Unterschiede soll auf einen Blick möglich sein. Daher insbesondere: 

– ganze Wörter austauschen, nicht Wortteile (Ausnahme: ein Buchstabe am Wortanfang oder -ende 

wird gestrichen oder ergänzt); 

– Text möglichst wenig „durchlöchern“, auf zusammenhängende Wortgruppen achten; 

– kurze Gliederungseinheiten (Ziffer, Litera) eher zur Gänze austauschen statt sie „auszubessern“; 

– Wörter/Wortgruppen erst löschen, dahinter neu schreiben (erfolgt automatisch, wenn die zu 

überschreibende Textstelle markiert und der neue Text geschrieben wird). 
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5.2 Novellenentwurf erstellen 

5.2.1 Dokument vorbereiten 

 
Wenn der Inhalt der TGÜ fertiggestellt ist, ist der Novellenentwurf zu 

schreiben: 

– Ein neues Dokument erstellen. Je nach Inhalt ist eine der 

nachstehenden Dokumentvorlagen zu verwenden: 

 Vorlage A2 (Gesetz_Novelle) 

 Vorlage A4 (Verordnung_Novelle) 

Vorlagen A2 

und A4 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA2_Gesetz_Novelle.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA4_Verordnung_Novelle.docx
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 - Datei mit einer neuen Bezeichnung abspeichern. Auch beim 

Entwurf empfiehlt sich eine Versionierung, z.B. so: 

 

- LRLegistik aktivieren. Die Entwurfsbezeichnung, der Titel, die 

Promulgationsklausel, der Einleitungssatz und die Unterschrifts-

klausel werden entsprechend der verwendeten Vorlage adaptiert, 

siehe auch Punkte 3.1, 3.2, 3.3 und 3.12. 

 

 
Die Vorlagen enthalten bereits die automatische Seiten-

nummerierung. Andernfalls wäre sie mit diesem Button ein-

zufügen: (Gruppe „Funktionen“ > Standard Kopfzeile/Fußzeile 

> Anwenden).  

Die Standard-Kopf- und Fußzeilen sollen nicht verändert werden; 

empfehlenswert ist nur die Einfügung der Dateibezeichnung in die 

Kopfzeile (Einfügen > Schnellbausteine > Feld > Filename); sie ist im 

Zuge der Finalisierung für die Begutachtung bzw. Regierungssitzung zu 

löschen. 

Kopf- und 

Fußzeile 

5.2.2 Kopiertechnik 

So wird roter Text aus der TGÜ beim Kopieren in den Novellenentwurf automatisch auf Schwarz gestellt: 

– In der Entwurfsdatei ist LRLegistik aktiviert, aber die Überarbeitungsfunktion „Änderungen 

nachverfolgen“ nicht eingeschaltet. 

– Parallel die TGÜ öffnen, in der die Überarbeitungsfunktion „Änderungen nachverfolgen“ 

eingeschaltet sein muss. 

– Danach den geänderten Textblock aus der TGÜ kopieren (STRG + C),  

– In der Entwurfsdatei die Novellierungsanordnung schreiben und in der nächsten Zeile den kopierten Text 

einfügen (STRG + V), z.B.: 

1. kopieren: 

 

 

2. Novellierungsanordnung schreiben: 

1. § 1 Abs. 4 lautet: 

 



Legistisches Handbuch A/Layout – Layout von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A/Layout_V3.6_12/2025 

 

A/L - 34 

 

VERFASSUNGSDIENST

3. einfügen 

 

 

5.2.3 Novellierungsanordnungen schreiben und formatieren 

Damit die Formatvorlagen richtig funktionieren, sind Novellierungsanordnungen wie folgt zu schreiben: 

– Ziffer > Punkt > Leerzeichen > Text 

– Achtung! Die Ziffern und Buchstaben werden händisch vergeben, die Autonummerierung von Word muss 

ausgeschaltet sein (siehe Punkt 2.3). Automatisches Nachnummerieren ist aber möglich (siehe Punkt 

5.2.5). 

Wie Novellierungsanordnungen formatiert werden, hängt von ihrem Inhalt ab: 

Die vorgeschaltete Novellierungsanordnung muss mit der Formatvorlage „21_NovAo1“ 

(Gruppe „Absätze“) formatiert werden. Vorgeschaltet bedeutet, dass nur angegeben wird, welche 

Gliederungseinheit wie geändert wird (z.B.: […] lautet, wird angefügt, wird geändert wie folgt, …), 

dann folgt ein Doppelpunkt. 

 

Der Inhalt der Änderung steht unter Anführungszeichen im nächsten Absatz und wird so formatiert, wie 

die von der Novellierung betroffene Gliederungseinheit auch bei einer neuen Rechtsvorschrift formatiert würde 

(siehe Punkt 3). 

 

Ausnahme: Folgt der vorgeschalteten Novellierungsanordnung nicht die Änderung einer 

gesamten Gliederungseinheit (z.B. Absatz, Ziffer), sondern wird nur ein einzelner Satz oder 

werden mehrere Sätze geändert, nimmt man für diesen Satz/diese Sätze die spezielle 

Formatvorlage „23_Satz_(nach_Novao)“ (Gruppe „Absätze“). 
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Die direkte Novellierungsanordnung enthält die inhaltliche Änderung im selben Satz; ihr muss die 

Formatvorlage „22_NovAo2“ (Gruppe „Absätze“) zugewiesen werden. Der zu ändernde Text ist 

zwischen Anführungszeichen zu schreiben und wird dadurch automatisch „nicht kursiv“ formatiert: 

 

 

Mit dem Button „Novellierungsanordnungen korrigieren“ (Gruppe „Funktionen“) kann man Fehler 

aufgespüren und automatisch korrigieren, insbesondere falsche bzw. unvollständige Anführungs-

zeichen. 

Beachten Sie auch die Hinweise zum effizienten Schreiben unter  Punkt 4.2. 

5.2.4 Inhaltsverzeichnis ändern 

Für nur eine Änderung verwendet man die direkte Novellierungsanordnung: 

 

Die mehrfache Änderung des Inhaltsverzeichnisses beginnt mit einer vorgeschalteten Novellierungs-

anordnung, ergänzt durch Zeilen mit folgender Schreibweise: 

Buchstabe > Klammer zu > Leerzeichen > Text 

Diese Zeilen sind je nach Inhalt als direkte oder vorgeschaltete Novellierungsanordnung zu formatieren: 

 

5.2.5 Novellierungsanordnungen nachnummerieren (automatisch) 

Mit Klick auf diesen Button (Gruppe „Novellieren“) werden alle (korrekt formatierten) Novellie-

rungsanordnungen automatisch mit 1 beginnend nummeriert bzw. nachnummeriert. 

Achtung! Dieser Button zählt die Buchstaben für die Novellierung des Inhaltsverzeichnisses (siehe oben) als 

Ziffern mit und wandelt sie in solche um. Daher ist den Buchstaben am besten erst nach der Verwendung 

dieses Buttons die Formatvorlage „22_NovAo2“ zuzuweisen. 

Man kann mit dieser Funktion auch nur bestimmte vorher markierte Novellierungsanordnungen 

nachnummerieren. Dies ist bei Sammelgesetzen wichtig, denn nur so kann man einen bestimmten Artikel 

nachnummerieren, ohne die anderen Artikel des Sammelgesetzes zu verändern. 

5.2.6 Überprüfung und Korrektur 

Nicht vergessen: Erst wenn der gesamte Novellentext fertiggestellt ist, ist die Inkraft-

tretensbestimmung zu formulieren bzw. zu finalisieren. Dann wird sie aus dem Entwurf in die TGÜ 

übertragen. 
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Abschließend ist der Entwurf der Rechtschreibprüfung, Autokorrektur und Konformitätsprüfung gemäß Punkt 

4.5 zu unterziehen. Schreib- bzw. Tippfehler in den geänderten Bestimmungen sind auch in der TGÜ 

auszubessern! 

5.3 Textgegenüberstellung finalisieren 

5.3.1 Schritt 4: Einspaltige TGÜ kürzen bzw. Endfassung erstellen 
(manuell/automatisch) 

Wenn die inhaltliche Änderung des Textes abgeschlossen ist, wird die Langfassung der TGÜ in die 

Endfassung umgewandelt. Dies geschieht durch Kürzen und Entfernen von überflüssigen Metadaten, soweit 

Letzteres nicht schon bei der Vorbereitung des Textes erledigt wurde (siehe Punkt 5.1.2) und durch Entfernen 

von Textteilen, die für das Verständnis der Novelle nicht erforderlich sind. 

– Als erster Schritt ist eine Kopie der TGÜ-Arbeitsfassung zu erstellen, in der man nun weiterarbeitet, 

sodass bei Änderungsbedarf auch auf die ungekürzte Fassung zurückgegriffen werden kann, z.B. so: 

 

–  Es empfiehlt sich, insbesondere bei langen Rechtsvorschriften, nicht von Änderungen betroffene 

Textteile zu löschen. Es ist aber darauf zu achten, dass die für das Verständnis der Änderungen nötigen 

unveränderten Teile erhalten bleiben (z.B. Einleitungssatz einer geänderten Aufzählung). Im Zweifel 

zuerst besser zu wenig als zu viel löschen. Händische Korrekturen sind jederzeit möglich, d.h. eine 

versehentlich gelöschte Bestimmung kann mit copy und paste wieder eingefügt und eine überflüssige 

Bestimmung punktuell gelöscht werden. 

–  Das Löschen von nicht benötigten Paragrafen und Untergliederungen ist in der Regel mit Hilfe der 

folgenden automatischen Funktionen bzw. Buttons (Legistik > Gruppe „TGÜ“) durchzuführen. Bei 

händischem Löschen ist darauf zu achten, dass das Ergebnis gleich aussieht wie beim automatischen 

Löschen. Dies gilt insbesondere für Platzhalter in den gekürzten Paragrafen, also z.B. „(1) bis (3) ...“.  

–  Das Einhalten der nachstehenden Reihenfolge ist am zweckmäßigsten: 

 

Vorab: Wenn ein bestimmter unveränderter Paragraf wegen des Sinnzusammenhangs in der 

TGÜ bleiben soll, „verändert“ man ihn im Überarbeitungsmodus an beliebiger Stelle im 

Paragrafentext (nicht in der Überschrift) mit einem Leerzeichen, sodass er im nächsten Schritt 

nicht gelöscht wird. 
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 Mit diesem Button löscht man alle unveränderten Paragrafen auf einmal, mit folgender 

Wirkung: 

–  Die gelöschten unveränderten Paragrafen sind vollständig (ohne Hinweis bzw. 

Platzhalter) verschwunden. 

–  Die überarbeiteten Paragrafen bleiben übrig, einschließlich unveränderter Absätze.  

–  Die Überschriften der Hauptstücke, Abschnitte und Teile, in denen die veränderten 

Paragrafen stehen, werden zur besseren Orientierung automatisch beibehalten. 

 
Man kürzt die veränderten Paragrafen um unveränderte Absätze bzw. weitere 

Untergliederungen, die nicht im vollen Wortlaut in der TGÜ bleiben sollen: Man markiert die 

„überflüssigen“ Stellen und löscht sie dann mit diesem Button. Dabei wird der markierte Text 

automatisch durch die Bezeichnung der gelöschten Gliederungseinheiten sowie drei 

Punkte ersetzt, z.B. „(1) bis (3) ...“.  

Es empfiehlt sich, unveränderte, aber wegen des Sinnzusammenhangs wichtige Stellen nicht 

zu kürzen, also einfach unverändert zu belassen. 

 

Dieser Button ist nützlich, falls man mehrere oder viele veränderte Paragrafen auf einmal 

kürzen will: Alle unveränderten Stellen, die man beibehalten möchte, schützt man vor dem 

Kürzen, indem man den jeweiligen Absatz markiert und dann auf diesen Button 

klickt, bevor man (z.B. mit Strg + A) großflächig den Text markiert und dann mit  die 

unveränderten Textteile wie oben beschrieben kürzt. 

5.3.2 Schritt 5: TGÜ optional in zweispaltige Tabelle umwandeln (automatisch) 

 

Mit dem Word Add-In LRLegistik (Gruppe „TGÜ“) kann automatisch eine zweispaltige Tabelle 

erzeugt werden, bei der alle Unterschiede zwischen der geltenden und der vorgeschlagenen 

Fassung in gelb unterlegter Kursivschrift markiert sind. 

Grundlage und Voraussetzung für ein korrektes Ergebnis ist eine Textgegenüberstellung im 

Überarbeitungsmodus, automatisch gekürzt nach Punkt 5.3.1. 

 

Mit diesem Button („Simsalabim“) erzeugt man aus der gekürzten einspaltigen TGÜ (Punkt 5.3.1) 

eine zweispaltige Tabelle. 
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Vorher: 

 

Nachher: 
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Der Button „Gelbe Markierungen neu berechnen“ verbessert die Genauigkeit der Markierungen: 

 

 

 

 

Die Funktion „Gelbe Markierungen neu berechnen“ eignet sich auch für den neuerlichen Vergleich 

zwischen geltender und vorgeschlagener Fassung, wenn der Text in der rechten Spalte 

nachträglich geändert wird, z.B. nach der Begutachtung, und daher die gelben Markierungen 

nicht mehr stimmen.  

Bei umfangreichen Änderungen empfiehlt es sich aber, diese in die Arbeitsfassung der TGÜ einzutragen und 

daraus eine neue Version der zweispaltigen Tabelle zu generieren. 

Wenn der Word-Textvergleich keine Übereinstimmungen findet, wird die gesamte Textpassage als 

unterschiedlich in untereinander befindlichen Zellen dargestellt. Dies kann man bei Bedarf mit dem 

Button „Texte gegenüberstellen“ korrigieren, nachdem man die betreffenden Zeilen markiert hat: 

Vorher:

 

Nachher:

 

5.3.3 TGÜ versenden 

Für die Versendung, insbesondere als Beilage zur Begutachtung und zur Regierungsvorlage, kann entweder 

die TGÜ-Tabelle oder die TGÜ im Überarbeitungsmodus verwendet werden.  

für FAVD 

zusätzlich  

Bei der Vorbegutachtung und der Begutachtung benötigt der Verfassungsdienst alle 

Unterlagen, also auch die TGÜ, als Word-Dateien, siehe Punkt A.3.2.1. Die TGÜ ist dem 

Verfassungsdienst daher immer auch im Original zu übermitteln. 
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5.3.3.1 TGÜ-Tabelle 

 

Eine korrekt erstellte TGÜ-Tabelle ist – im Gegensatz zur TGÜ im Überarbeitungsmodus – bei 

der Weiterverteilung nicht fehleranfällig und kann daher ohne weitere Bearbeitung 

versendet werden. Insbesondere erübrigen sich die unten stehenden Vorsichtsmaßnahmen, 

die für die TGÜ im Überarbeitungsmodus gelten. 

5.3.3.2 TGÜ im Überarbeitungsmodus 

 

Achtung! Word-Dateien sehen je nach den Einstellungen auf dem PC des Betrachters 

verschieden aus. Das betrifft insbesondere das Erscheinungsbild im Überarbeitungsmodus. 

Es wird daher dringend empfohlen, solche TGÜs bevorzugt als pdf-Datei weiterzugeben, um 

das vorgesehene Erscheinungsbild zu konservieren.  

So ist die docx-Datei als pdf-Datei abzuspeichern: 

–  Zuerst sicherstellen, dass die Einstellungen der Überarbeitungsfunktion in Word korrekt 

sind (siehe Punkt 5.1.3.1). 

–  Überprüfen >  auswählen 

–  Datei speichern unter > pdf 

 

Die Umwandlung der Überarbeitungsmodus-TGÜ in eine pdf-Datei muss jedenfalls vor 

dem Hochladen in den ELAK erfolgen: Beim Erzeugen der Reinschrift im ELAK würde zwar 

jede Word-Datei standardmäßig in eine pdf-Datei umgewandelt, doch dabei das Layout des 

Überarbeitungsmodus zerstört.  

6 Erläuterungen erstellen und formatieren 

Je nach Inhalt ist eine der folgenden Dokumentvorlagen zu verwenden: 

– Vorlage G1 (Erläuterungen mit voller WFA) 

– Vorlage G2 (Erläuterungen mit vereinfachter WFA) 

– Vorlage G3 (Erläuterungen ohne WFA) 

Datei unter neuem Namen abspeichern und LRLegistik aktivieren.  

Diese Vorlagen enthalten bereits die unten beschriebenen Formatvorlagen, außerdem alle erforderlichen 

Abschnittswechsel und eine durchgehende Seitennummerierung. 

6.1 Erläuterungs-Formatvorlagen 

Für die Erläuterungen werden andere und weniger Formatvorlagen verwendet als für Rechtstexte, nämlich die 

nachstehenden vier: 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG1_Erlaeuterungen_volleWFA.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG1_Erlaeuterungen_volleWFA.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG2_Erlaeuterungen_vereinfachteWFA.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20G/VorG3_Erlaeuterungen_ohneWFA.docx


Legistisches Handbuch A/Layout – Layout von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_A/Layout_V3.6_12/2025 

 

A/L - 41 

 

VERFASSUNGSDIENST

Mit diesem Button (Gruppe „Überschriften“) wird den Hauptüberschriften die Formatvorlage 

„81_ErlUeberschrZ“ zugewiesen. 

 

 

 

Mit diesem Button (Gruppe „Überschriften“) wird allen anderen Überschriften die Formatvorlage 

„82_ErlUeberschrL“ zugewiesen. 

 

Mit diesem Button (Gruppe „Absätze“) wird dem ungegliederten Erläuterungstext die 

Formatvorlage „83_ErlText“ zugewiesen. Die Verwendung von Zeichenformatvorlagen (fett, kursiv 

etc.) sowie die Einfügung von Tabellen, Grafiken etc. ist zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Button (Gruppe „Struktur“) wird Aufzählungen die Formatvorlage „85_ErlAufzaehlg“ 

zugewiesen. 

Damit die Formatvorlage richtig funktioniert, sind Aufzählungen wie folgt zu schreiben: 

– Ziffer > Punkt > Leerzeichen > Text 

– Buchstabe/Doppelbuchstabe > Klammer zu > Leerzeichen > Text 

– Spiegelstrich (= Gedankenstrich) > Leerzeichen > Text 

Achtung! Die Autonummerierung von Word muss auch hier ausgeschaltet sein.  
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6.2 Sonstige Besonderheiten 

–  Soweit es die Übersichtlichkeit erfordert, dürfen Leerzeilen verwendet werden, ohne dass diese als 

„09_Abstand“ formatiert werden müssen. 

–  Zulässig ist auch die Verwendung von Tabellen (siehe Punkt 3.9) sowie Grafiken, Sonderzeichen und 

Formeln (siehe Punkt 3.10) , ebenso das Hervorheben von Text durch  fette, kursive, unterstrichene, 

fett-kursive, g e s p e r r t e, hochgestellte oder tiefgestellte Zeichen (siehe Punkt 3.7)  

–  Achtung! Auf die Erläuterungen nicht anzuwenden sind die Funktionen Legistik (Gruppe Funktionen) > 

Extras > Alle Korrekturen durchführen und Legistik (Gruppe Funktionen) > Extras > 

Konformitätsprüfung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄNDERUNGSHISTORIE 

Datum Version Beschreibung 

10/2011 2.0 Gesamtüberarbeitung wegen neuer Intranet-Darstellung 
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01/2015 3.1 Kleine Korrekturen 
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01/2016 3.3 Kleine Korrekturen 
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neu, Verordnungsnovelle); Anpassung an aktuelle Versionen von Word und 

"LRLegistik", sowie kleine Änderungen 

12/2024 3.5 Gesamtüberarbeitung und Ergänzung mit Schwerpunkt auf der Novellierung von 

Rechtsvorschriften, insbesondere Erstellung der TGÜ mit LRLegistik 

12/2025 3.6 Anpassung an Änderung der GeOLR (Entfall der der Auflage) in 3.1 und den 

Vorlagen A1 bis A4 sowie punktuelle Klarstellungen hins. TGÜ (5.1.2 und 5.3.1) 
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1 Das Wesen von Rechtsvorschriften 
 

 
Rechtsvorschriften sollen normative Anordnungen treffen, also gebieten, 

erlauben, ermächtigen, Ziele vorgeben. Rechtsvorschriften sind nicht der 

Ort für Verheißungen, Äußerungen über Wunschvorstellungen und 

unverbindliche Bekenntnisse. 

Rechtsvor-

schriften sollen 

Normen 

beinhalten 

 In Rechtsvorschriften sind keine Motive für bestimmte Regelungsinhalte 

aufzunehmen. Warum eine bestimmte Regelung getroffen worden ist, ist 

in den Erläuterungen darzulegen. 

 

2 Legalitätsprinzip 
 

 Allgemeines  

 
Gemäß Art. 18 Abs. 1 B-VG darf die gesamte staatliche Verwaltung nur 

auf Grund der Gesetze ausgeübt werden („Legalitätsprinzip“).  

Grundlage 

 Alle wesentlichen Voraussetzungen für das staatliche Verwaltungs-

handeln müssen daher bereits im Gesetz festgelegt werden; sie dürfen 

nicht erst aus einer Durchführungsverordnung zu ersehen sein. Es muss 

die Möglichkeit zur Überprüfung eines Verwaltungsaktes am Maßstab 

des Gesetzes bestehen. 

Determinierung 

des 

Verwaltungsha

ndelns 

 Gesetzesvorschriften haben daher festzulegen: 

- das zur Setzung eines Verwaltungsaktes zuständige Organ (siehe 

aber Punkt 3.2.5),  

- das bei der Erlassung eines Verwaltungsaktes einzuhaltende Ver-

fahren (siehe aber Punkt 10) und  

- den wesentlichen Inhalt eines Verwaltungsaktes. 

 

 Das Legalitätsprinzip gilt nach herrschender Lehre und Judikatur nur für 

die Hoheitsverwaltung, nicht auch für die Privatwirtschaftsverwaltung. 

nur für Hoheits-

verwaltung 

 Art. 18 Abs. 1 B-VG verlangt einen dem jeweiligen Regelungsgegen-

stand adäquaten Determinierungsgrad. Bei Gesetzen, die zu Eingriffen 

in Grundrechte ermächtigen (z.B. Strafen, Abgaben), ist das Gebot der 

Determinierung wesentlich strenger als etwa im Planungsrecht (siehe 

Punkt 2.2). 

 

 Auch Verordnungen müssen ausreichend determiniert sein. Dies folgt 

aus dem Rechtsstaatsprinzip (vgl. VfSlg. 13.716/1994, 16.317/2001, 

19.213/2010). 

 

 Finale Normen 
 

 
Die Determinierung des Verwaltungshandelns lediglich in Form von 

Zielvorgaben ist in manchen Rechtsgebieten zulässig (z.B. Raumord-

nungsrecht, Wirtschaftslenkungsrecht). 

Zielvorgaben 
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 - Festlegung des Amtssprengels, 

- Zusammensetzung und Willensbildung (Präsenz-, Konsensquorum, 

Umlaufbeschlüsse) von Kollegialbehörden, 

- allfällige Regelung von Verschwiegenheitspflichten (siehe Punkt 

14.3) und 

- allfällige Regelung der Weisungsfreistellung (siehe Punkt 3.1.2). 

 

 Die innere Organisation (z.B. interne Geschäftseinteilung, Gestaltung 

des Aktenlaufes) bedarf hingegen keiner außenwirksamen Regelung. 

Auch die Festlegung von Amtsstunden und Parteienverkehrszeiten 

gehört zur inneren Organisation, ungeachtet der Verpflichtung zu ihrer 

Kundmachung gemäß § 13 Abs. 5 AVG (siehe VfSlg. 19.849/2014). 

 

innere  

Organisation 

3.1.2 Weisungsfreistellung 
 

 Alle mit der Führung der Verwaltung betrauten Organe sind nach Art. 20 

B-VG weisungsgebunden. Das sind grundsätzlich auch 

Amtssachverständige, Anwaltschaften, Sachverständigen-

kommissionen, Beiräte, Beauftragte und sonstige Hilfseinrichtungen der 

staatlichen Verwaltung. 

Weisungs- 

bindung 

 

 

 

 Weisungsfrei sind Organe, wenn dies durch Gesetz wie folgt angeordnet 

wird:  

Weisungs- 

freistellung 

 - Einfachgesetzliche Bestimmungen sind ausreichend, wenn das 

Organ in eine der acht Kategorien des Art. 20 Abs. 2 B-VG fällt. 

Dazu gehören z.B. Organe zur Durchführung einzelner Angelegen-

heiten des Dienst- und Disziplinarrechts und Organe mit Schieds-, 

Vermittlungs- und Interessensvertretungsaufgaben. Zu denken ist 

hier – je nach konkreter Ausgestaltung – u.a. an Disziplinar-

kommissionen, an die Gleichbehandlungskommission und 

gesetzlich eingerichtete Anwaltschaften. 

- Es ist zulässig, in der Landesverfassung weitere Kategorien 

weisungsfreier Organe zu schaffen. Alle in eine solche Kategorie 

fallenden Organe können dann ebenfalls einfachgesetzlich 

weisungsfrei gestellt werden. 

- In allen übrigen Fällen hat die Weisungsfreistellung mit 

Verfassungsbestimmung zu erfolgen (zur Formulierung siehe 

Punkt 9.1). 

 

einfach- 

gesetzlich 

 

 

 

 

 

 

verfassungs- 

gesetzlich 

 Der LReg ist gesetzlich ein angemessenes Aufsichtsrecht über 

weisungsfreie Organe einzuräumen. Dieses umfasst zumindest das 

Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungs-

freien Organe zu unterrichten, und – soweit es sich nicht um Organe nach 

Art. 20 Abs. 2 Z 2, 3 und 8 B-VG handelt – das Recht, diese aus 

wichtigem Grund abzuberufen. 

gesetzliches 

Aufsichtsrecht! 

 Zuständigkeit 
 

3.2.1 Begriff und Begründung der Zuständigkeit 
 

 Zuständigkeit im Rahmen der Hoheitsverwaltung ist die Zuweisung von 

bestimmten Aufgaben/Befugnissen an eine Behörde.  
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3.2.5 Formulierungsvorschläge für 
Zuständigkeitsregelungen 

 

 Im Interesse der Rechtsklarheit ist in jedem Landesgesetz die zur 

Vollziehung zuständige Behörde zu nennen (siehe Abschnitt E.5 und 

VorA1_Gesetz_neu), selbst wenn sich ihre Zuständigkeit bereits aus 

Organisationsvorschriften ergibt.  

Die Zuständigkeit des Landesverwaltungsgerichtes soll nicht 

ausdrücklich im Gesetz geregelt werden, da sich diese unmittelbar aus 

Art. 130 Abs. 1 B-VG ergibt. Nur Zuständigkeitserweiterungen des 

Landesverwaltungsgerichtes gemäß Art. 130 Abs. 2 B-VG und eine 

allfällige Zuständigkeit eines Verwaltungsgerichtes des Bundes (Art. 131 

Abs. 5 B-VG) bedürfen einer ausdrücklichen Regelung. 

Behörde  

gesetzlich  

bestimmen 

 

 

Ausnahme  

 Folgende Formulierungen sollen verwendet werden:  

 
§ X 

Behörde 

Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde.  
 

 oder  

 Behörde ist die Landesregierung.  

 
§ X 

Behörden 

(1) Behörde ist 

 

  1. die Bezirksverwaltungsbehörde in Verfahren gemäß § 21 
(Genehmigung von Betriebsplänen), § 27 (Untersagungen) und § 28 
(Strafverfahren), 

 

  2. die nach den gemeinderechtlichen Organisationsvorschriften zuständige 
Behörde in allen anderen Angelegenheiten.  

(2) Über Beschwerden gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 

 

   

 Landesgesetzlich eingerichtete/einzurichtende 
Behörden und Gerichte 

 

3.3.1 Bezirksverwaltungsbehörden 
 

 Im Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftengesetz ist eine 

subsidiäre Allzuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden in den 

Angelegenheiten der Landesverwaltung vorgesehen.  

Zudem sind die Bezirksverwaltungsbehörden sowohl für das Verwal-

tungsstraf- als auch für das Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

zuständig.  

Allzuständig-

keit  

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000009
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 Strafrecht 
 

 Der Kompetenztatbestand „Strafrechtswesen“ (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG) 

umfasst das gerichtliche Strafrecht einschließlich des Strafverfahrens-

rechts. Der Bundesgesetzgeber ist dabei nicht auf die im 

„Versteinerungszeitpunkt“ bestehenden Straftatbestände beschränkt 

(VfSlg. 5649/1967).  

 

Begriff 

„Strafrecht“ 

 (entfallen) 
 

 Abgrenzung gerichtliches Strafrecht vom 
Verwaltungsstrafrecht 

 

 Nach der Judikatur des VfGH (VfSlg. 20.231/2017) ist der Gesetzgeber 

nicht gänzlich frei, welchem Organ er die Zuständigkeit zur Verhängung 

von Strafen überträgt. Verfassungsrechtliche Grenzen ergeben sich 

insbesondere aus den spezifischen Zuständigkeiten der Schöffen- und 

Geschworenengerichte gemäß Art. 91 Abs. 2 und 3 B-VG, aus dem 

Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit 

sowie aus dem aus dem Gleichheitsgrundsatz erfließenden Sachlich-

keitsgebot, welches exzessiven Strafdrohungen entgegensteht (ua 

VfSlg. 19.960/2015). 

Die Höhe der angedrohten Strafsanktion erweist sich als kein taugliches 

Mittel für die Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des 

Verwaltungsstrafrechts. Maßgeblich sind die mit der Strafdrohung 

verbunden rechtspolitischen Zielsetzungen (z.B. Stigmatisierung und 

Entkriminalisierung im gerichtlichen Strafrecht). 

 

6 (entfallen/verschoben) 
 

  

7 Ausführungsgesetze 
 

 
Art. 15 Abs. 6 B-VG ordnet Folgendes an: Soweit dem Bund bloß die 

Gesetzgebung über die Grundsätze vorbehalten ist (siehe Art. 12 Abs. 1, 

Art. 14 Abs. 3 und Art. 14a Abs. 4), obliegt innerhalb des bundesgesetz-

lich festgelegten Rahmens die nähere Ausführung der Landesgesetz-

gebung. 

 

Art. 15  

Abs. 6 B-VG 

 Grundsatzgesetze und Grundsatzbestimmungen in Bundesgesetzen 

sind leicht zu erkennen, da sie ausdrücklich als solche bezeichnet 

werden müssen.  

Bundesgesetze enthalten häufig sowohl Grundsatzbestimmungen als 

auch unmittelbar anwendbares Bundesrecht. Letzteres darf keinesfalls in 

ein Landesgesetz übernommen werden! 

Bezeichnungsp

flicht 

 

Achtung! 

unmittelbar 

anwendbares 

Bundesrecht 
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 Der Bund ist nicht zu Erlassung von Grundsatzgesetzen verpflichtet. 

Solange keine Grundsätze aufgestellt sind, kann daher die Landes-

gesetzgebung solche Angelegenheiten frei regeln. Sind aber Grundsätze 

aufgestellt, haben sie nur die Funktion einer inhaltlichen Schranke für die 

Ausführungsgesetze: Diese dürfen dem Grundsatzgesetz weder 

widersprechen noch es in seiner Wirkung verändern oder einschränken.  

 

 

Grundsatz 

heißt 

inhaltliche 

Schranke 

 Zwar lassen viele Grundsatzgesetze wenig Spielraum für Ausführungs-

bestimmungen, dennoch darf sich die Ausführungsgesetzgebung nicht in 

der wörtlichen Übernahme von Grundsatzbestimmungen erschöpfen.  

Ausführung 

heißt nicht nur 

Wiederholung 

 In manchen Grundsatzmaterien ist Unionsrecht umzusetzen bzw. 

auszuführen; Näheres dazu im Abschnitt F.4.3.3.3. 

Unionsrecht in 

Grundsatz-

materien 

 Die Länder sind zur Umsetzung des Grundsatzgesetzes verpflichtet, 

wenn dies darin unter Fristsetzung (meist zwischen sechs Monaten und 

einem Jahr) angeordnet ist. Bei Versäumung der Frist darf der Bund das 

Ausführungsgesetz erlassen. Wird ein bereits bestehendes Landes-

gesetz an ein später erlassenes oder geändertes Grundsatzgesetz des 

Bundes nicht fristgerecht angepasst, so wird es mit Fristablauf 

verfassungswidrig und ist daher weiterhin anzuwenden, der Bund darf 

aber kein Ausführungsgesetz erlassen. 

 

Frist beachten! 

 Landesgesetze, die als Ausführungsgesetze zu Grundsatzgesetzen des 

Bundes erlassen werden, können zusätzlich auch Regelungen enthalten, 

die nicht der Ausführung der Grundsätze dienen, sondern ihre 

Kompetenzgrundlage in einem anderen Bereich, insbesondere im Art. 15 

Abs. 1 B-VG haben. Dies soll ersichtlich gemacht werden, bspw. durch 

Trennung nach Gliederungseinheiten oder Überschriften, oder, wo dies 

unzweckmäßig ist, durch entsprechende Darstellung in den 

Erläuterungen. 

 

Abgrenzung zu 

sonstigem 

Landesrecht 

 Bei Ausführungsgesetzen muss in der Promulgationsklausel auf das 

Grundsatzgesetz (die Grundsatzbestimmung) hingewiesen werden 

(siehe Abschnitt E Punkt 3.1 und VorA1_Gesetz_neu und 

VorA2_Gesetz_Novelle). 

 

Formvorschrift 

8 Verordnungen 
 

 Allgemeines 
 

 
Verordnungen sind – unabhängig von ihrer Bezeichnung – generelle 

Rechtsvorschriften, die von Verwaltungsbehörden erlassen werden und 

außenwirksam sind, d.h. sie richten sich an die Rechtsunterworfenen. 

Diese auch „Rechtsverordnungen“ genannten Rechtsvorschriften 

müssen daher kundgemacht werden. 

Verordnung 

 Sogenannte „Verwaltungsverordnungen“ sind bloß behördenintern 

wirksame generelle Weisungen (Erlässe). Sie sind daher trotz ihrer 

Bezeichnung keine Verordnungen im Sinne des Art. 18 B-VG.  

Erlass 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20F/F_EU-Recht.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA2_Gesetz_Novelle.docx


Legistisches Handbuch B – Grundsätzliches zum Inhalt von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_B_V2.4_12/2024 

 

B - 25 

 

VERFASSUNGSDIENST

 Selbstbindungsgesetze, die sich ausschließlich auf Art. 17 B-VG 

stützen (siehe Punkt 15.1), dürfen nicht zu hoheitlichem Vollzug ermäch-

tigen, also auch keine Verordnungsermächtigung enthalten. In diesen 

Fällen dürfen nur privatrechtliche Richtlinien (mit dem Charakter von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Förderungsverträge) festgelegt 

werden. 

Nur zu Gesetzesbestimmungen, die sich auf eine andere Kompetenz-

grundlage als Art. 17 B-VG stützen, insbesondere auf Art. 15 B-VG, 

dürfen Verordnungen erlassen werden. 

 

 

Richtlinien 

 Verordnungsermächtigung 
 

8.2.1 Die Durchführungsverordnung 
 

 Die meisten Verordnungen sind Durchführungsverordnungen; sie 

werden auf Grundlage eines einfachen Gesetzes erlassen. 
Hauptfall 

 Art. 18 Abs. 2 B-VG enthält eine generelle Ermächtigung zur Erlassung 

von Durchführungsverordnungen: Demnach kann jede Verwaltungs-

behörde auf Grund der Gesetze innerhalb ihres Wirkungsbereiches 

Verordnungen erlassen. Eine ausdrückliche einfachgesetzliche Verord-

nungsermächtigung ist nicht erforderlich. Dennoch ist es üblich und auch 

zweckmäßig (siehe Punkt 8.5), in die Materiengesetze ausdrückliche 

Verordnungsermächtigungen aufzunehmen. 

 

Ermächtigung 

zur Erlassung 

 Einer beliehenen Person steht die Verordnungserlassung unter bloßer 

Berufung auf Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht zu. Soll daher ein beliehener 

Rechtsträger auch Verordnungen erlassen dürfen, ist – unter Beachtung 

der allgemeinen Grenzen der Beleihung – eine spezielle Verordnungs-

ermächtigung notwendig. 

Beliehene 

 Aus Art. 18 Abs. 2 B-VG ergibt sich auch, dass eine Verordnung nicht 

unmittelbar auf Grund von Unionsrecht erlassen werden darf; es muss 

immer ein Bundes- oder Landesgesetz existieren, auf das sich die 

Durchführungsverordnung stützen kann (siehe auch Abschnitt F). 

nicht ohne 

Bundes-/  

Landesgesetz 

 Entsprechend dem Legalitätsprinzip (siehe Punkt 2) darf die Verordnung 

nur eine bestehende gesetzliche Regelung präzisieren. Das hat 

verschiedene Konsequenzen: 

gesetzes- 

konform! 

 - Der Verordnungsinhalt muss vom Gesetz gedeckt, d.h. inhaltlich 

vorbestimmt sein. 

 

 - Wenn die gesetzliche Grundlage einer Durchführungsverordnung 

ganz oder teilweise wegfällt (durch Aufhebung oder Änderung des 

Gesetzes), ist auch die Verordnung anzupassen oder aufzuheben 

(Näheres siehe Punkt 12.5.5). 

 

 

 Eine Verpflichtung zur Erlassung einer Verordnung besteht nur dann, 

wenn es das Materiengesetz ausdrücklich anordnet („hat“). 

Verpflichtung 

zur Erlassung 

8.2.2 Die selbstständige Verordnung 
 

 
Die selbstständige Verordnung wird unmittelbar auf Grund spezieller 

verfassungsrechtlicher Ermächtigungen erlassen, braucht also keine 

einfachgesetzliche Grundlage. Es gibt drei Formen: 

Sonderfall 
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 - Soll die Verordnung auf besondere Weise verlautbart werden 

(ergänzend zum oder abweichend vom Stmk. Kundmachungs-

gesetz)? 

 

 Zulässig ist eine gesetzliche Regelung, wonach eine „übergeordnete“ 

Durchführungsverordnung zu erlassen ist und eine oder mehrere 

„untergeordnete“ Verordnungen, die dieser nicht widersprechen dürfen 

(derartiges kommt z.B. im Raumordnungsrecht bei Regionalplänen, 

Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen vor). 

Verordnungs-

hierarchie 

 

 

9 Landesverfassungsbestimmungen 
 

 Allgemeines 
 

 
Landesverfassungsrechtliche Bestimmungen sind grundsätzlich in das 

Landes-Verfassungsgesetz zu inkorporieren.  

Inkorporie-

rungsgebot 

 Soweit sie nicht in das Landes-Verfassungsgesetz inkorporiert werden 

können, sind sie als eigene Landesverfassungsgesetze (LVG […]) oder 

als eigene Gliederungseinheit (Paragraf oder Absatz) zu gestalten und 

gemäß Art. 27 Abs. 2 L-VG ausdrücklich als 

„Verfassungsbestimmung“ zu bezeichnen. 

 

Bezeichnungs-

pflicht 

 Der Hauptanwendungsbereich liegt in der Weisungsfreistellung von 

Organwalterinnen/Organwaltern, sofern eine Verfassungsbestimmung 

erforderlich ist (siehe Punkt 3.1.2). 

 

 Formulierungsvorschläge:  

 
§ X 

[…]  

(Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder […] sind in Ausübung ihres 
Amtes weisungsfrei. 

 
 

oder 
 

 
§ X 

[…] 

(1) […] 

(2) (Verfassungsbestimmung) […] ist in Ausübung ihres/seines Amtes 
weisungsfrei. 

 

   

 Inkrafttreten - Außerkrafttreten 
  

 
Das Inkraft- und Außerkrafttreten von in einfachen Gesetzen enthaltenen 

Verfassungsbestimmungen kann ausschließlich durch Verfassungs-

bestimmung geregelt werden.  

Inkraft-

/Außerkrafttreten 
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§ X 

Überwachung 

(1) Den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und den Jugendschutz-Aufsichtsorganen ist, soweit dies zur 
Vollziehung der Jugendschutzbestimmungen erforderlich ist,  

 1. ungehindert Zutritt zu allen Betriebs-, Veranstaltungs- und Vereins-
räumen sowie den dazugehörigen Liegenschaften zu gewähren;  

 2. die zur Identitätsfeststellung erforderliche Auskunft zu erteilen.  

 

   

11 Strafbestimmungen 
 

 Allgemeines 
 

 
Strafbestimmungen müssen immer im Gesetz geregelt werden. Soll der 

Verstoß gegen eine Durchführungsverordnung strafbar sein, so muss 

dies auch schon im Gesetz angeordnet werden.  

Strafe gehört 

ins Gesetz 

 Durchführungsverordnungen dürfen keine eigenen Strafbestimmungen 

enthalten und auch gesetzliche Strafbestimmungen nicht wiederholen. 

 

 Es kann aber sinnvoll sein, in einer Durchführungsverordnung auf 

gesetzlich normierte Strafbestimmungen hinzuweisen. In diesem Fall ist 

bei der Formulierung der Verordnung darauf zu achten, dass die rein 

deklarative Bedeutung dieses Hinweises aus dem Wortlaut zweifelsfrei 

zum Ausdruck kommt.  

Hinweis in 

Verordnung 

 Beispiel:  

 Übertretungen dieser Verordnung sind nach §  […]gesetz strafbar.  

 
Die Strafbestimmungen sind in einem eigenen Paragrafen in den 

Schlussbestimmungen zusammenzufassen (siehe Abschnitt E.5 und 

VorA1_Gesetz_neu).  

 

 

 In den Strafbestimmungen ist – dem Legalitätsprinzip entsprechend – 

genau anzugeben, welche Verstöße strafbar sein sollen. 

Was genau 

wird bestraft? 

 Zu vermeiden sind allgemein gehaltene Blankettstrafnormen, wie z.B.:  

 „Ein Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder 

gegen die auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen bildet eine 

Verwaltungsübertretung.“   

 Blankettstrafnormen sind durch die äußere Trennung von Tatbild und 

Strafdrohung gekennzeichnet, sei es, dass Tatbild und Strafdrohung in 

verschiedenen Normen desselben Gesetzes, sei es, dass sie in 

verschiedenen Gesetzen – desselben Gesetzgebers oder verschiedener 

Gesetzgeber – umschrieben sind. Das Tatbild einer Strafnorm kann auch 

in einer verfassungsunmittelbaren (also im Gesetzesrang stehenden) 

oder auf Grund eines Gesetzes erlassenen (Durchführungs-)Verordnung 

festgelegt sein (vgl. VfSlg. 6842/1972, 7480/1975, 8903/1980, 

12.947/1991). 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
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Stattdessen sind die einzelnen Tatbestände, deren Verstoß geahndet 

werden soll, detailliert aufzulisten.  

 

 (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

 1. Feuerungsanlagen in Verkehr bringt, die nicht den Bestimmungen des 
§ 3 entsprechen; 

 2. die Organe der Behörde hindert, die Überwachungstätigkeit gemäß § 26 
durchzuführen; 

 3. die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen 
Auflagen nicht einhält. 

 

 

 
Wenn schon der Versuch strafbar sein soll, muss dies ausdrücklich 

normiert werden (siehe VorA1_Gesetz_neu). 

Versuch 

 

 Nach dem Verwaltungsstrafgesetz unterliegt eine Übertretung eines 

landesgesetzlichen Verbotes nur dann der Jurisdiktion dieses Landes, 

wenn der Täter im entsprechenden Land entweder gehandelt oder 

einen tatbestandlichen Erfolg verwirklicht hat. Bei der Formulierung 

landesgesetzlicher Strafbestimmungen ist daher ein entsprechender 

Anknüpfungspunkt mit Inlandsbezug vorzusehen. Bei Meldepflichten 

sieht der VwGH als Tatort den Erfüllungsort einer solchen Verpflichtung, 

das ist der Sitz der die Anzeige verlangenden Behörde. 

Beispiel: 

Tatort 

 § 4a Abs. 3 Z 1 StNFWAG bestimmt, dass Diensteanbieter im Sinn des § 3 Z 2 

E-Commerce-Gesetz im Bereich der Privatunterkünfte den Gemeinden in 

maschinenlesbarer Form die für den Abgabenvollzug erforderlichen 

Informationen, insbesondere die Identitätsdaten und die Erreichbarkeitsdaten der 

bei ihnen registrierten Unterkunftsgeber […] bis zum 15. des der jeweiligen 

Registrierung nächstfolgenden Monates zu übermitteln haben. 

 

 
Gemäß § 2 VStG sind nur die im Inland begangenen Verwaltungs-

übertretungen strafbar, sofern die Verwaltungsvorschriften nichts 

anderes bestimmen. Für den Fall, dass im Ausland begangene 

Verwaltungsübertretungen für strafbar erklärt werden, regelt § 27 

Abs. 2a VStG die Zuständigkeit. 

 

 Im Verwaltungsstrafgesetz ist die Verwendung der eingenommenen 

Geldstrafen und des Erlöses verfallener Sachen geregelt. Soll davon 

abgewichen werden, ist dies in einem eigenen Absatz festzulegen; dabei 

können sowohl Empfänger als auch Zweck festgelegt werden (siehe 

VorA1_Gesetz_neu). 

 

Wohin soll das 

Geld fließen? 

 Nach § 22 VStG ist, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 

bestimmen, eine Tat als Verwaltungsübertretung nur dann strafbar, wenn 

sie nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 

strafbaren Handlung bildet. Eigene Subsidiaritätsbestimmungen sind 

daher nicht erforderlich. 

Doppel- 

bestrafung 

 Rückwirkende Strafbestimmungen sind durch die Europäische Men-

schenrechtskonvention verboten (siehe Punkt 12.3.3). 
Rückwirkung 

unzulässig 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
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 Strafart 
 

 
Es kommen grundsätzlich Geldstrafe, Freiheitsstrafe und Verfall in 

Frage. Die betreffende Strafart ist festzulegen. Die Möglichkeit, Ersatz-

freiheitsstrafen zu verhängen, ergibt sich aus dem VStG und ist daher 

nicht mehr zu regeln.  

 

 Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt sich, dass 

Primärarreststrafen als Sanktionen gegen Verwaltungsübertretungen 

nicht mehr vorgesehen werden dürfen. Sie dürfen nur aufrecht erhalten 

werden, wenn derartige Strafen schon vor dem Inkrafttreten der 

Konvention für Österreich (3. September 1958) vorgesehen waren. 

Primärarrest 

kaum zulässig 

 Strafhöhe 
 

 
Es ist ein Strafrahmen mit ausreichendem Spielraum für die 

Strafbemessung festzulegen. 

 

Strafrahmen 

 Die Strafhöhe bei Geldstrafen hat sich am Strafzweck zu orientieren. Sie 

muss aber – auch wo strenge Strafen erforderlich sind – jedenfalls in 

einem angemessenen Verhältnis zum Grad des Verschuldens und zum 

Ausmaß der Verletzung oder Gefährdung des geschützten Rechtsgutes 

stehen. 

Nach der Judikatur des VfGH (vgl. VfSlg. 20.231/2017) sind im 

Verwaltungsstrafrecht auch hohe Geldstrafdrohungen grundsätzlich 

zulässig (siehe Punkt 5.5) 

Strafhöhe 

 Eine Mindeststrafe darf nur ausnahmsweise normiert werden und bedarf 

einer besonderen sachlichen Rechtfertigung, etwa im Hinblick auf das 

Gefahrenpotenzial des Deliktes oder das mögliche Einkalkulieren des 

Strafausmaßes (vgl. VfSlg. 15.677/1999). 

Ausnahme:  

Mindeststrafe 

 Die Strafhöhe ist in einem eigenen Absatz festzulegen. Bei unterschied-

lichen Strafen oder Strafhöhen sind diese jeweils in eigenen Absätzen 

zusammenzufassen (siehe VorA1_Gesetz_neu). 

 

 Beispiel 
 

 
§ X 

Strafbestimmungen 

 

 (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

 1. die in Bescheiden getroffenen Anordnungen oder vorgeschriebenen 
Auflagen nicht einhält; 

 2. Gebote oder Verbote einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnung nicht einhält; 

 3. die Organe der Behörde hindert, die Überwachungstätigkeit gemäß § 26 
durchzuführen. 

 

 (2) Eine Verwaltungsübertretung begeht weiters, wer 

 1. Feuerungsanlagen in Verkehr bringt, die nicht den Bestimmungen des 
§ 3 entsprechen; 

 2. zum Beheizen der Feuerungsanlage nicht zulässige Brennstoffe 
verwendet (§ 22). 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
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 (3) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 sind mit Geldstrafen bis zu 
15 000 Euro zu bestrafen. 

 

 (4) Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 sind mit Geldstrafen bis zu 
20 000 Euro zu bestrafen. 

 

 (5) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 ist der Versuch strafbar.  

 (6) Die Übertretung des § […] ist mit Verfall des/der […], die den 
Gegenstand der strafbaren Handlung gebildet hat/haben, zu bestrafen.  

oder 

(6) Die Übertretung des § […] ist mit Verfall des/der […], die den 
Gegenstand der strafbaren Handlung gebildet hat/haben, zu bestrafen, wenn 
die/der Beschuldigte wegen einer solchen Übertretung bereits einmal bestraft 
worden ist. 
 

 

 (7) Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Gegenstände fließen dem Land 
zu (oder: fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Verwaltungsübertretung 
begangen wurde oder: fließen dem/der […] zu). Die Strafgelder sind für […] zu 
verwenden. 

 

   

12 Zeitliche Dimension des Rechts 
 

 Allgemeines 
 

 
Jede Rechtsvorschrift muss das genaue Datum ihres Inkrafttretens 

enthalten, und zwar auch dann, wenn sie nach einer bestimmten Frist ab 

ihrer Kundmachung (z.B. mit dem folgenden Tag oder dem der 

Kundmachung folgenden Monatsersten) in Kraft tritt. In diesem Fall wird 

das Datum gemäß § 8 Kundmachungsgesetz bei der Kundmachung 

eingesetzt (siehe Textbeispiele unter Punkt 12.3.1 und 12.3.2). 

 

Datum sichtbar 

machen 

 Die Zeit ist im Recht in unterschiedlichen Dimensionen von Bedeutung. 

Einerseits kommen zeitliche Aspekte in jeder Rechtsvorschrift in forma-

len Bestimmungen vor, nämlich in Inkrafttretens- und Übergangs-

regelungen. Andererseits können zeitliche Aspekte Inhalt von Rechts-

vorschriften sein, z.B. in Form von Fristen, Stichtagsregelungen oder 

Zeiträumen, an die rechtliche Auswirkungen gebunden sind. 

 

 Geltung einer Rechtsvorschrift bedeutet, dass diese dem Rechtsbestand 

angehört, was nach den Regeln zur Erzeugung von Rechtsvorschriften 

zu beurteilen ist: Eine Rechtsvorschrift beginnt mit ihrer Kundmachung 

zu existieren. 

Geltung  

 Davon ist die Frage zu unterscheiden, ab wann und bis wann diese 

Rechtsvorschrift anwendbar ist, was im Allgemeinen aus den Inkraft-

tretens-, Außerkrafttretens- und Übergangsbestimmungen ersichtlich ist. 

Anwendbarkeit 

 Zur Festlegung des zeitlichen Ermächtigungsbereiches von Gesetzen 

ist zu fragen: „ab wann und wie lange soll diese Rechtsvorschrift 

Grundlage von generellen und individuellen Rechtsakten sein?“ 

Funktionen der 

Rechts-

vorschriften  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000160
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§ X 

Inkrafttreten von Novellen 

[…] 

(2) In der Fassung des Gesetzes/der Verordnung LGBl. Nr. […] tritt § 1 
Abs. 1 mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

oder 

(2) In der Fassung der 7. StKAG-Novelle, LGBl. Nr. […], … 

oder  

(2) In der Fassung des Landesverwaltungsgerichts-Anpassungsgesetzes, 
LGBl. Nr. […], …. 

oder 

(2) In der Fassung der Baugesetz-Novelle 2013, LGBl. Nr. […], treten § 5 
Abs. 4, § 15 Abs. 2 und 3a Z 3, § 23 Abs. 2, § 27, § 29 Abs. 1 und § 32 Abs. 7, 
8 und 9 mit 1. Jänner 2014 in Kraft; gleichzeitig treten § 26 und § 29 Abs. 7 
außer Kraft. 

oder 

(2) Der 3. und 4. Abschnitt sowie § 78 treten gemäß LGBl. Nr. […] mit 
1. Juli 2015 außer Kraft. 

 

 
Für jede Novelle ist nur ein einziger Absatz vorzusehen, auch dann, wenn 

einzelne Bestimmungen unterschiedliche Inkrafttretenstermine aufwei-

sen. Für jeden Inkrafttretenstermin ist innerhalb des Absatzes eine 

eigene Ziffer vorzusehen, beginnend mit dem frühesten Inkrafttretens-

termin. 

 

nur 1 Absatz 

pro Novelle 

 (15) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. […] treten in Kraft:  

 1. § 38 mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 
[…]; 

 2. das Inhaltsverzeichnis, § 6 Abs. 6, § 14 Abs. 3, § 29 Abs. 10, § 36 
Abs. 2, § 41 Abs. 5, § 118 Abs. 2 Z 11, die Überschrift des § 118a und 
§ 119 Abs. 5 mit 1. Jänner 2014; gleichzeitig treten § 2, § 118 Abs. 3 
und § 119 Abs. 3 letzter Satz außer Kraft. 

 

 
Sind bereits Novellen vorhanden, deren Inkrafttreten noch nicht mit 

diesem System erfasst ist, so sind sie nachträglich zu erfassen. Für diese 

„alten“ Novellen ist die Erfassung bloß deklarativ und daher in der 

Vergangenheitsform zu formulieren. 

 

Rückwärts-

erfassung 

 Beispiel:  

 
§ 12 

Inkrafttreten von Novellen 

(1) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 37/1978 sind § 6 Abs. 2 und § 7 
Abs. 1 mit 1. September 1978 in Kraft getreten. 

(2) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 46/1985 sind § 1, § 2 Abs. 3 und 
4, § 3 Abs. 2 lit. b und § 4 erster Satz und lit. c mit 1. Juli 1998 in Kraft getreten. 

(3) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. […] treten § 1, § 2 Abs. 3 a, 4 
und 5 und § 3 Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der […], 
in Kraft. 
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In wenigen Fällen finden sich noch Vorschriften, die keine Inkraft-

tretensbestimmung beinhalten. In diesem Fall ist auch ein Paragraf über 

das Inkrafttreten der Stammfassung aufzunehmen. Diese Erfassung des 

Inkrafttretens ist bloß deklarativ und daher in der Vergangenheitsform zu 

formulieren. 

 

noch keine 

Inkrafttretens-

bestimmung 

 Beispiel:  

 
§ 20 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz ist mit 1. Jänner 1980 in Kraft getreten. 

§ 21 

Inkrafttreten von Novelle 

[…] 
 

 

 
Wurde ein Gesetz wiederverlautbart, so findet sich die Bestimmung, ab 

wann die wiederverlautbarte Vorschrift anzuwenden ist, meist nur in der 

Kundmachung der Wiederverlautbarung; im wiederverlautbarten Text ist 

kein Hinweis auf den zeitlichen Geltungsbereich enthalten. Beim 

Einfügen des Inkrafttretens von Novellen ist daher gleichzeitig ein 

Paragraf über die zeitliche Dimension der Wiederverlautbarung 

aufzunehmen: 

 

Wiederverlaut-

barung 

 Beispiel:  

 
§ 60 

Zeitliche Geltung 

Dieses Gesetz wurde mit LGBl. Nr. 154/1969 wiederverlautbart. Seit dem 
der Kundmachung der Wiederverlautbarung folgenden Tag, das ist der 16. Juli 
1964, sind alle Gerichte und Verwaltungsbehörden für die danach verwirklichten 
Sachverhalte an den wiederverlautbarten Text des Gesetzes gebunden. 

§ 61 

Inkrafttreten von Novellen 

[…] 
 

 

 
Zum Inkrafttreten von Verfassungsbestimmungen siehe Punkt 9.2. Verfassungsbe

stimmung 

 Inkrafttretenszeitpunkt 
 

 
Folgende Zeitpunkte des Inkrafttretens kommen in Frage: 3 Möglichkeiten 

 1. mit dem der Kundmachung folgenden Tag,  

 2. mit einem bestimmten Tag in der Zukunft (Anordnung einer Legis-

vakanz), 

 

 3. mit einem bestimmten Tag, der vor dem Zeitpunkt der Kundma-

chung liegt (Anordnung einer Rückwirkung). 

 

 Die einzelnen Bestimmungen einer Rechtsvorschrift können zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten. 

Inkrafttreten 

abstufen 
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 Bei Gesetzen kann der zeitliche Beginn der einzelnen Ermächtigungs-

funktionen (Verordnung, Bescheid) auf unterschiedliche Zeitpunkte auch 

abweichend vom zeitlichen Anwendungsbereich festgelegt werden. 

Verordnungen dürfen aber keinesfalls vor der Kundmachung ihrer 

gesetzlichen Grundlage erlassen – d.h. beschlossen und kundgemacht 

– werden (siehe auch Punkt 8). 

 

 
§ X 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes können ab dem der 
Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 
dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

 
 

 

  

12.3.1 Der der Kundmachung folgende Tag 
 

 Landesgesetze treten gemäß Art. 28 Abs. 4 L-VG grundsätzlich mit dem 

der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Grundregel 

 Dies gilt auf Grund des Stmk. Kundmachungsgesetz auch für alle 

anderen Rechtsvorschriften. Als Tag der Kundmachung gilt: 

1. beim Landesgesetzblatt der Tag, an dem das Landesgesetzblatt zur 

Abfrage im RIS freigegeben wird; 

2. bei der Grazer Zeitung der Tag, an dem das Stück, das die 

Kundmachung enthält, herausgegeben und versendet wird. 

 

 Es ist üblich und im Interesse der Rechtssicherheit auch zweckmäßig, 

ausdrückliche Bestimmungen über das Inkrafttreten auch dann vorzu-

sehen, wenn von diesen Grundregeln nicht abgewichen werden soll. 

Inkrafttreten 

trotzdem 

anordnen 

 
§ X 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz/Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag, das ist der [...], in Kraft. 

 
 

   

12.3.2 Legisvakanz 
 

 Fallen der Beginn des zeitlichen Anwendungsbereiches und des 

zeitlichen Ermächtigungsbereiches auf einen Zeitpunkt, der nach dem 

Geltungsbeginn liegt, haben sowohl Behörden als auch 

Normunterworfene Zeit, sich auf die Änderungen einzustellen und 

allenfalls nötige – insbesondere organisatorische – Vorkehrungen zu 

treffen. 

Verschieben 

der 

Anwendbarkeit 

 Beispiele: 
Datum 

 
§ X 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

oder  

Dieses Gesetz tritt mit dem dritten seiner Kundmachung folgenden 
Monatsersten, das ist der [...], in Kraft. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000160
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Bei Bedarf ist es möglich, das Inkrafttreten bzw. die Anwendbarkeit 

abhängig von einem in der Zukunft liegenden Ereignis aufzuschieben. Zu 

beachten ist, dass das in der Zukunft liegende Ereignis genau bestimmt 

und sein Eintritt zweifelsfrei feststellbar sein muss. Dem 

Bestimmtheitserfordernis ist jedenfalls dann entsprochen, wenn die 

Landesregierung diesen Zeitpunkt im Landesgesetzblatt kundzumachen 

hat und das Inkrafttreten von der Kundmachung der Landesregierung 

abhängig gemacht wird. 

künftiges 

Ereignis 

 Beispiele:  

 (x) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. […] treten in Kraft: 

 1. § […], § […] und § […] mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das 
ist der […]; 

 2. § […] und § […] mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 
[…]; sie sind aber erst dann anzuwenden, wenn die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für den Echtbetrieb der 
entsprechenden EDV-Anwendung vorliegen. Dieser Zeitpunkt ist von 
der Landesregierung im Landesgesetzblatt kundzumachen. 

oder 

(x) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. […] treten § […] und § […] 
treten in Kraft, wenn die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für 
den Echtbetrieb der entsprechenden EDV-Anwendung vorliegen. Dieser 
Zeitpunkt ist von der Landesregierung im Landesgesetzblatt kundzumachen. 

oder 

(x) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. […] treten § […] und § […] mit  
[Eintritt eines Ereignisses] in Kraft. Dieser Zeitpunkt ist von der 
Landesregierung im Landesgesetzblatt kundzumachen. 

 

 

 

 
Eine nachträgliche Verkürzung der Legisvakanz durch ein neues Gesetz 

oder eine Novelle in der Weise, dass der neue Zeitpunkt des 

Inkrafttretens vor der Kundmachung der Verkürzung liegt, ist nur unter 

den für eine rückwirkende Erlassung von Rechtsvorschriften geltenden 

Beschränkungen (siehe Punkt 12.3.3) zulässig. 

 

 Soll beim abgestuften Auslaufen alter Regelungen das Inkrafttreten der 

Neuregelung für bestimmte Gruppen von Normadressatinnen/Norm-

adressaten oder von Fällen unterschiedlich lange hinausgeschoben 

werden, so kann es zweckmäßig sein, ein einheitliches Inkrafttreten 

anzuordnen und die entsprechend begrenzte Anwendbarkeit der alten 

Regelungen in die Übergangsbestimmungen aufzunehmen. Jedenfalls 

ist bei der Formulierung darauf zu achten, dass eine Darstellung des 

jeweils aktuell geltenden Textes bei der Rechtsdokumentation ermöglicht 

wird. 

eingeschränkte 

Legisvakanz 

12.3.3 Rückwirkung 
 

 Gesetze können auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden, dies ist aber 

nur eingeschränkt zulässig: 

 

 Rückwirkende Strafgesetze sind jedenfalls durch die EMRK ausge-

schlossen (siehe auch Punkt 11). 

Straf-

bestimmungen 
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 Rückwirkende Gesetze, die für die Normunterworfenen nachteilige 

Änderungen bringen, sind dann verfassungswidrig, wenn der Eingriff von 

erheblichem Gewicht ist und die Normunterworfenen in einem 

berechtigten Vertrauen auf die Rechtslage enttäuscht. Nur besondere 

Umstände können einen solchen Eingriff ausnahmsweise rechtfertigen. 

 

Vertrauens-

schutz 

 Rückwirkende Verordnungen dürfen nur dann erlassen werden, wenn 

das Gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt. Es reicht nicht aus, dass das 

durchzuführende Gesetz rückwirkend in Kraft gesetzt wurde. Bei 

rückwirkenden Verordnungen sind die Kriterien für die Zulässigkeit 

rückwirkender Gesetze zu beachten. 

Ermächtigung? 

 Eine Verordnung darf niemals weiter in die Vergangenheit rückwirken als 

ihre gesetzliche Grundlage. 

 

 Folgender Paragraf gehört bei Bedarf in die Schlussbestimmungen 

(siehe auch Abschnitt E.5 und VorA1_Gesetz_neu): 

 

 
§ X 

Rückwirkung von Verordnungen 

Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes (dieses Hauptstückes/dieses 
Abschnittes/des § X) können rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

 

 Wird ein rückwirkendes Inkrafttreten normiert, so ist der Tag anzugeben, 

mit dem die Vorschrift in Kraft gesetzt wird. Das Wort „rückwirkend“ darf 

nicht enthalten sein. 

 

 § X 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft. 
 

   

 Übergang von altem zu neuem Recht 
 

 Soll eine Regelung eine andere ablösen, die denselben Gegenstand 

betrifft, so sind erforderlichenfalls Übergangsbestimmungen vorzu-

sehen, und zwar in einem eigenen Paragrafen in den Schlussbestim-

mungen (siehe Abschnitt E.5 und VorA1_Gesetz_neu sowie 

VorA2_Gesetz_Novelle).  

zeitliche 

Dimension 

beachten 

 
Falls anhängige Verfahren nach der früheren Vorschrift weitergeführt 

werden sollen, ist dies anzuordnen. In diesem Zusammenhang ist auf 

den Umfang der Weitergeltung Bedacht zu nehmen, insbesondere 

darauf, ob die alte Vorschrift nur für Rechtsmittelverfahren gelten soll 

oder auch für anhängige Verfahren der Behörden. 

anhängige 

Verfahren 

 
§ X 

Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. [...] 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr.  [...] 
anhängigen Verfahren sind nach den bis zum Inkrafttreten dieser Novelle 
geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen. 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA2_Gesetz_Novelle.docx
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 Soll durch eine Neuregelung ausnahmsweise in die Rechtskraft behörd-

licher Erledigungen eingegriffen werden, dann müsste dies ausdrücklich 

geregelt werden. 

 

rechtskräftige 

Bescheide 

 
§ X 

Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. [...] 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes/der Novelle LGBl. 
Nr. [...] bestehende Rechte zur Führung von Bestattungsanlagen und 
Bewilligungen auf Grund der bisher geltenden Vorschriften bleiben weiter 
aufrecht. Bestattungsanlagen unterliegen aber hinsichtlich der weiteren 
Betriebsführung den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

 

 Schließlich ist zu bedenken, ob Aufgaben, die nach dem bisherigen 

Gesetz von einer Institution – z.B. einem Beirat oder einer Kommission – 

wahrgenommen wurden, durch das neue Gesetz auf eine Institution 

übertragen werden, die erst geschaffen werden muss (z.B. durch 

Regierungsbeschluss). In diesem Fall kann es sinnvoll sein, ein zeitlich 

begrenztes interimistisches Weiterarbeiten der „alten“ Institution 

anzuordnen. 

 

Organisation 

beachten  

 
§ X 

Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. [...] 

Das Raumordnungsgremium hat sich innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. […] zu konstituieren. Bis zu seiner 
Konstituierung hat der Raumordnungsbeirat die bei ihm anhängigen Verfahren 
weiterzuführen.  

 

 Verweise in anderen Landesrechtsvorschriften auf eine außer Kraft 

getretene Bestimmung/Rechtsvorschrift sind nach Möglichkeit zu 

überprüfen. Bei Bedarf ist ihre Anpassung zu veranlassen, grundsätzlich 

durch ausdrückliche Änderung dieser Normen. Nur falls letzteres nicht 

zweckmäßig oder machbar ist, kann in jene Rechtsvorschrift, die die 

außer Kraft getretene ersetzt, folgende Bestimmung aufgenommen 

werden: 

Verweise auf 

behobene 

Norm 

 § X 

Verweise auf das […]gesetz 

Landesgesetzliche Verweise auf § 5 […]gesetz 1988 sind als Verweise auf 
§ 10 […]gesetz 2014 zu verstehen. 
 

 

 

 Gelegentlich kommt es vor, dass eine Verordnung vom Gesetzgeber in 

Gesetzesrang gehoben wird, ohne die Bezeichnung zu ändern. Dies ist 

nach Möglichkeit zu vermeiden. 

ein Gesetz 
   namens       

Verordnung 
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 Außerkrafttreten  

12.5.1 Derogation  

 Eine ältere Rechtsvorschrift wird durch eine entgegenstehende jüngere 

Norm und eine allgemeine Rechtsvorschrift durch eine entgegenstehen-

de spezielle Norm außer Kraft gesetzt (materielle Derogation), auch 

wenn dies nicht ausdrücklich angeordnet ist. Das Abgrenzen des 

geltenden vom nicht mehr geltenden Recht kann Auslegungsprobleme 

mit sich bringen. Deshalb muss jede Rechtsnorm, die eine andere Norm 

inhaltlich ganz oder teilweise ersetzt, die ersetzte Norm exakt bezeichnen 

und ausdrücklich anordnen, dass bzw. in welchem Umfang diese außer 

Kraft tritt (formelle Derogation). 

Derogation – 

materiell und 

formell 

12.5.2 Beheben einzelner Bestimmungen  

 Das Außerkrafttreten einzelner Bestimmungen erfolgt im Paragrafen 

„Inkrafttreten von Novellen“, siehe Punkt 12.2. 

 

12.5.3 Beheben durch Nachfolgegesetz/-verordnung  

 Das Außerkrafttreten einer gesamten Rechtsvorschrift ist in einem 

eigenen Paragrafen der neuen Regelung anzuordnen (siehe 

VorA1_Gesetz_neu). Die Zitierung erfolgt nach den Regeln in Abschnitt 

E.8.1.1. 

 

 
§ X 

Außerkrafttreten 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das […]gesetz, LGBl. Nr. […], 
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. […], außer Kraft. 

oder 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten nachstehende Gesetze außer Kraft: 

 1. […]gesetz, LGBl. Nr. […], zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. […]; 

 2. […]gesetz, LGBl. Nr. […], zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. […]. 

oder 

Mit Inkrafttreten der Novelle LGBl. Nr. […] tritt […], LGBl. Nr. […], 
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. […], außer Kraft. 

 

   

12.5.4 Ersatzlose Behebung 
 

 Die ersatzlose Behebung einer Rechtsvorschrift kann nur durch aus-

drückliche Anordnung erfolgen. Wenn ein ganzes Gesetz/eine ganze 

Verordnung ersatzlos behoben werden soll, so hat dies – abgesehen 

vom Instrument des Rechtsbereinigungsgesetzes – so zu geschehen, 

dass durch eine Novellierung der betreffenden Rechtsvorschrift deren 

Geltung auf den gewünschten Außerkrafttretenstermin befristet wird. Zur 

formalen Gestaltung siehe Punkt 12.5.6. 

Behebung 

durch 

Novellierung 
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 Bei einer Anknüpfung als Tatbestand wird nicht die für die Beurteilung 

zugrundeliegende Vorschrift mit ihrer Fundstelle zitiert, sondern es wird 

der Sachverhalt, an den angeknüpft wird, allgemein umschrieben. 

keine 

Fundstelle 

zitieren 

 statt so:  

 2. eine Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. […]  

 besser so: 

   2. eine wasserrechtliche Bewilligung. 

 statt so:  

 Rauchfangkehrerinnen/Rauchfangkehrer sind Gewerbetreibende im Sinne 
der §§ 120 ff. der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt in der 
Fassung BGBl. I Nr. 130/2024. 

 

 besser so: 

  Rauchfangkehrerinnen/Rauchfangkehrer sind die nach den gewerbe-
rechtlichen Bestimmungen zur Ausübung des Gewerbes 
Rauchfangkehrerinnen/Rauchfangkehrer Befugten. 

 
Als eine Art Anknüpfung an den Tatbestand sieht der Verfassungs-

gerichtshof bspw. auch, wenn in einer Rechtsvorschrift auf den Stand der 

Technik oder auf technische Standards oder Produkteigenschaften 

abgestellt wird (vgl. VfSlg. 18.101/2007 mwN). Die Grenze zum Verweis 

ist überschritten, wenn dabei eine ganz bestimmte technische Norm, z.B. 

eine ÖNORM, genannt wird, siehe Punkt 13.1.  

technischer 

Standard u. Ä. 

14 Datenschutz, Auskunftspflicht, 
Verschwiegenheitspflicht 

 

 Datenschutz  
 

 
Die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Legistik sind 

insbesondere auf Grund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

komplex und umfangreich geworden, weshalb sie in einem eigenen 

Dokument (Anlage B1) behandelt werden: 

Anlage B1_Datenschutzrechtliche Anforderungen 

 

Anlage B1 

 

 

 Auskunftspflicht  
 

 
Auf Grund des Steiermärkischen Auskunftspflichtgesetzes sind Organe 

des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch 

Landesgesetz zu regelnden Selbstverwaltungskörper verpflichtet, auf 

Anfrage jeder Person Auskunft (Mitteilung von Tatsachen oder Inhalte 

von Rechtsvorschriften) zu erteilen. Dieses Gesetz gilt subsidiär für alle 

Angelegenheiten, wenn eine besondere Auskunftspflicht in einem 

Materiengesetz nicht besteht. 

 

Auskunfts-

pflichtgesetz 

 Für Umweltinformationen trifft das Steiermärkische Umweltinformations-

gesetz eine ähnlich gelagerte Verpflichtung. 

Umwelt-

information 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20B/AnlB1.pdf
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 Auf Grund der bestehenden, derzeit bereits umfassenden Regelungen 

sind Anordnungen über Auskunftspflichten möglichst zu vermeiden. 

Ausnahmsweise sind sie insbesondere dann zulässig, wenn die 

Umsetzung von EU-Vorschriften dies erfordert und die bestehenden 

allgemeinen Regelungen nicht ausreichen. 

 

keine neuen 

Auskunfts-

pflichten 

 Verschwiegenheitspflichten 
 

14.3.1 Vom B-VG abgedeckter Bereich 
 

 Die Amtsverschwiegenheit gilt für die meisten Organe (siehe unten) 

schon unmittelbar auf Grund des B-VG. Es ist daher keine einfach-

gesetzliche Regelung erforderlich, um diese Organe zur Verschwiegen-

heit zu verpflichten. Ein (deklarativer) Hinweis auf die Geltung der 

Amtsverschwiegenheit für solche Organe soll nur aus besonderen 

Gründen in eine Rechtsvorschrift aufgenommen werden. 

kein 

Regelungs-

bedarf 

 Nach Art. 20 Abs. 3 B-VG sind alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- 

und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die Organe anderer 

Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit gesetzlich nicht anderes 

bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus 

ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, 

deren Geheimhaltung aus den in der Verfassung aufgezählten Gründen 

geboten ist. Daraus ergibt sich: 

Amtsver-

schwiegenheit 

 - Wer mit einer Aufgabe der Bundes-, Landes- oder Gemeindever-

waltung betraut ist, unterliegt als (funktionelles) Organ der Amts-

verschwiegenheit. Dies betrifft insbesondere sämtliche Behörden-

organe. Umfasst sind dabei sowohl Aufgaben der Hoheits- als auch 

der Privatwirtschaftsverwaltung. 

Organe 

  In diese Gruppe fallen auch beliehene Private (Näheres zur 

Beleihung siehe Punkt 13.6). 

Beliehene 

 - Unabhängig von ihren Aufgaben unterliegen der Amtsverschwie-

genheit auch die Organe der anderen Körperschaften öffentlichen 

Rechts (Näheres über Körperschaften öffentlichen Rechts siehe 

Punkte 3.3.5.3 und 3.3.5.4). 

 

 - Der einfache Gesetzgeber darf die Amtsverschwiegenheit nur 

lockern, nicht jedoch ausdehnen. Er darf die Amtsverschwiegenheit 

insbesondere nicht auf Tatsachen erstrecken, deren Geheim-

haltung nicht durch die genannten Interessen geboten ist oder die 

dem Staatsorgan nicht ausschließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit 

bekannt geworden sind. 

nur Lockerung 

erlaubt  

 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass das Regime der 

Amtsverschwiegenheit im B-VG mit 1. September 2025 von der 

Informationsfreiheit abgelöst wird, vgl. Bundesgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheits-

gesetz erlassen wird, BGBl. Nr. 5/2024.  

Neue 

Rechtslage ab 

1. September 

2025 
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1 Allgemeines 
 

 
Die Aufgabe von Legistinnen/Legisten besteht darin, den beabsichtigten 

Inhalt einer Norm zu erfassen und in die entsprechende sprachliche Form 

zu bringen.  

 

 Jede Rechtsvorschrift soll unter Berücksichtigung der nachstehenden 

Regeln strukturiert und formuliert werden. Abweichungen können 

allerdings erforderlich sein, um den Besonderheiten eines Rechtstextes 

Rechnung zu tragen (z.B. fachsprachliche Ausdrücke). 

Besonderheit 

von 

Rechtstexten 

 Bei der Umsetzung von Unionsrecht muss das Streben nach besserer 

Verständlichkeit im Zweifel zurückstehen: Soweit Zweifel an der Voll-

ständigkeit der Umsetzung auftreten könnten, sollte die unionsrechtliche 

Terminologie beibehalten und durch besonders verständliche und klare 

Erläuterungen kompensiert werden. 

Umsetzung von 

Unionsrecht  

 Entscheidend für die Verständlichkeit von Rechtstexten sind  

 Systematik und Gliederung: 

Bezieht sich auf den Textaufbau, also das Gesetz oder die 

Verordnung als Ganzes. Es geht um logische Abfolge der Teile und 

übersichtliche Gliederung. Man soll sich leicht im Text zurechtfinden. 

 Einfachheit: 

Bezieht sich vor allem auf den Satzbau und die Wortwahl, also auf 

die sprachliche Formulierung. Dabei kann der dargestellte Sach-

verhalt selbst einfach oder schwierig sein – es geht nur um die Art 

der Darstellung. Man soll jeden Satz auf Anhieb verstehen. 

 Kürze und Prägnanz: 

Bezieht sich auf den Sprachaufwand im Verhältnis zum 

Informationsziel, sowohl auf inhaltlicher Ebene (Vermeiden von 

Übergenauigkeit) als auf sprachlicher Ebene (Vermeiden von 

weitschweifigen Formulierungen). Man soll das Wesentliche schnell 

erfassen. 

Kriterien der 

Verständlich-

keit 

 

 

2 Textaufbau 
 

 
Ein guter Textaufbau lebt von Systematik und Gliederung:  

2.1 Systematik 
 

 
Dem Text muss eine klar erkennbare durchgehende Systematik 

zugrunde liegen. 

 Was inhaltlich zusammengehört, steht auch im Text beieinander 

(Themenblöcke). 

 Sowohl die Themenblöcke als auch die Textelemente innerhalb der 

Themenblöcke stehen in einer logischen Reihenfolge, insbesondere: 

 Allgemeines vor Besonderem 

Logische 

Reihenfolge 
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 Regel vor Ausnahme, Normalfall vor Sonderfall 

 Wichtigeres vor dem weniger Wichtigen 

 materielle Vorschrift vor der Verfahrensregelung 

 Pflicht vor Sanktion 

 Novellen müssen aus der Systematik der Stammvorschrift heraus 

entwickelt werden und sich in diese einfügen. 

2.2 Gliederung 
 

 
Der systematische Aufbau wird durch entsprechende Gliederung des 

Textes sichtbar gemacht, dh durch die übersichtliche Gruppierung 

zusammengehörender Teile. 

 

  Grobgliederung je nach Umfang und Komplexität in Abschnitte, 

Teile und Hauptstücke,  

Feingliederung in Paragrafen, Absätze, Ziffern und Buchstaben,  

Näheres siehe Abschnitt E.4. 

 Die zentrale Gliederungseinheit ist der Paragraf. Für ihn gilt folgende 

Faustregel: 

 nicht länger als 1 Seite 

 nicht mehr als 8 Absätze 

 Ob ein umfangreicher Text in viele eher kurze Paragrafen oder 

weniger eher lange Paragrafen gegliedert wird, hängt davon ab, wie 

die Systematik des Textes am besten transparent wird. Im Zweifel ist 

der Kürze der Vorzug zu geben. 

 Paragrafen, Abschnitte, Teile und Hauptstücke bekommen eine 

aussagekräftige Überschrift. 

 Das Inhaltsverzeichnis (siehe Abschnitt E.4.3) zeigt auf einen Blick 

die Systematik und hilft damit auch, Mängel im Textaufbau und in 

den Überschriften zu erkennen und zu verbessern. 

 

Gliederung 

 

 

 

 

Paragraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überschriften 

 

 

Inhalts-

verzeichnis 

 Bestimmte Inhalte, wie Geltungsbereich, Ziele, Begriffs- und Schluss-

bestimmungen, kommen in fast jeder Rechtsvorschrift vor, weshalb sie 

in der Regel immer derselben Struktur folgen sollen (siehe Abschnitt E.5 

sowie die Vorlagen VorA1_Gesetz_neu und VorA3_Verordnung_neu). 

 
 
 

Struktur-
vorgaben 

3 Satzbau 
 

 
Lange Satzketten mit mehrfachen Unterordnungen sind zu vermeiden, 

insbesondere Schachtelsätze. 

 

 
„Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung 

von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf 

metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte 

den Transport großer Gewichtsmassen beziehungsweise die Erzielung einer 

verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu 

ermöglichen bestimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung mit den 

 

 

Schachtelsatz 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA1_Gesetz_neu.docx
https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20A_Layout/VorA3_Verordnung_neu.docx
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außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften 

(Dampf, Elektrizität, tierischer oder menschlicher Muskeltätigkeit, bei geneigter 

Ebene der Bahn auch schon durch die eigene Schwere der Transportgefäße und 

deren Ladung usf.) bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine 

verhältnismäßige gewaltige (je nach den Umständen nur bezweckterweise 

nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und menschliche Gesundheit 

verletzende) Wirkung zu erzeugen fähig ist.“ 

 

 
Die nachstehenden Regeln greifen ineinander. Wenn man eine oder zwei 

davon gezielt befolgt, ergibt sich die Einhaltung der anderen Regeln oft 

automatisch. 

 

3.1 Satzlänge bis zu 20 Wörtern 
 

 
Sätze sollen möglichst nicht mehr als 20 Wörter aufweisen. Weit wich-

tiger als die Satzlänge ist aber eine übersichtliche Satzstruktur. 

 

3.2 Pro Satz eine Aussage 
 

 
Sätze sollen nicht zu inhaltsreich gestaltet und nicht mit Hauptwörtern 

überladen werden. Faustregel:  

 pro Satz eine Aussage 

 daher mehrere kurze Sätze statt ein langer Satz 

 wenige Nebensätze, kurze Nebensätze 

Sätze nicht 

überfrachten 

 Beispiel:  

 statt so:  

 In den Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Erziehung der Kinder nach 
ethischen und religiösen Werten im Einvernehmen mit den Eltern 
(Erziehungsberechtigten), insbesondere bei der Gestaltung der Feste im 
Jahresablauf und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften in einer dem Alter 
angemessenen Weise zu pflegen. 

 

 besser so:  

 In den Kinderbetreuungseinrichtungen sind die Kinder altersangemessen 
nach ethischen und religiösen Werten zu erziehen. Die Erziehung, insbesondere 
die Gestaltung der Feste im Jahresablauf, hat im Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten zu erfolgen. Nach Möglichkeit soll mit den jeweiligen 
gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften zusammengearbeitet werden. 

 

   

3.3 Zeitwort möglichst weit vorne im Satz 
 

 
Der Abstand vom Satzanfang bis zum Zeitwort muss möglichst kurz sein. 

So kann die Hauptinformation des Satzes schnell erkannt werden. Das 

hilft besonders, wenn der Satz Aufzählungen enthält. 

 

 

Zeitwort nach 

vorne 
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 Beispiel:  

 statt so:  

 Die Landesregierung kann eine Änderung der Grenzen des Kurbezirkes auf 
Vorschlag einer dem Kurbezirk angehörenden Gemeinde, der Kurkommission 
oder von Amts wegen nach Anhörung der betroffenen Gemeinden durch 
Verordnung vornehmen, wenn eine solche Änderung im Interesse des 
Kurbetriebes gelegen ist. 

 

 

 besser so:  

 Die Landesregierung kann die Grenzen des Kurbezirkes ändern, wenn dies 
im Interesse des Kurbetriebes gelegen ist. Die Änderung erfolgt durch 
Verordnung von Amts wegen oder auf Vorschlag einer dem Kurbezirk 
angehörenden Gemeinde oder der Kurkommission. Die betroffenen Gemeinden 
sind anzuhören. 

 

   

3.3.1 Untergliederte Aufzählung hinter dem Zeitwort 
 

 
Jede Aufzählung (insbesondere wenn sie umfangreich ist) soll in Punkte 

untergliedert werden (vgl. Abschnitt E.4.2).  

 

 In der Regel soll die Aufzählung nach einem Einleitungssatz 

einschließlich Zeitwort stehen, der mit einem Doppelpunkt abschließt. 

Ungegliederte Aufzählungen im Satzinneren beeinträchtigen massiv die 

Verständlichkeit. 

Einleitungssatz 

 Beispiele:  

 statt so:  

 Betreiberinnen/Betreiber von Müllbehandlungsanlagen haben über Art, 
Menge, Herkunft, Lagerung und Verbleib der übernommenen Abfälle 
fortlaufende Aufzeichnungen sowie ein Betriebstagebuch, in dem alle 
wesentlichen Ereignisse und Feststellungen zu verzeichnen sind, die für den 
laufenden Betrieb der Anlage, für deren Sicherheit und für den Schutz der 
Umwelt von Bedeutung sind, zu führen. 

 

 
besser so: 

 

 (…) Betreiberinnen/Betreiber von Müllbehandlungsanlagen haben zu 
führen: 

 1. fortlaufende Aufzeichnungen über Art, Menge, Herkunft, Lagerung und 
Verbleib der übernommenen Abfälle;  

 2. ein Betriebstagebuch über alle wesentlichen Ereignisse und 
Feststellungen, die für den laufenden Betrieb der Anlage, für deren 
Sicherheit und den Schutz der Umwelt von Bedeutung sind. 

 

 
oder:  

 statt so:  

(…) Für jede Kinderbetreuungseinrichtung sind Garderobenplätze ent-
sprechend der Zahl der Kinder, ein Büro, eine Küche (Teeküche) kombiniert mit 
Personalraum bzw. bei mehrgruppigen Betrieben ein eigener Personalraum, in 
Heilpädagogischen Kindergärten und Heilpädagogischen Horten dazu ein 
ausreichend großer Besprechungsraum für die Mitglieder der Teams der 
Integrativen Zusatzbetreuung und ein Therapieraum, der auch als 
Kleingruppenraum genutzt werden kann, zur Verfügung zu stellen.  

 

 

 

 

 

https://meins.stlrg.gv.at/amt/Abt03/ft/lul/lhb/Documents/Abschnitt%20E/E_Form.pdf
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 besser so:  

 (…) Für jede Kinderbetreuungseinrichtung sind vorzusehen: 

 1. Garderobenplätze entsprechend der Zahl der Kinder, 

 2. ein Büro und 

 3. eine Küche (Teeküche) kombiniert mit Personalraum.  

Bei mehrgruppigen Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein eigener Personalraum 
vorzusehen. 

(…) In heilpädagogischen Kindergärten und heilpädagogischen Horten sind 
zusätzlich ein Besprechungsraum für das Team der Integrativen 
Zusatzbetreuung und ein Therapieraum vorzusehen. Der Therapieraum kann 
auch als Kleingruppenraum genutzt werden. 

 

 
Beispiel: 

 

 statt so:  

 Die Stufenhöhe darf bei Hauptstiegen höchstens 18 cm, bei Nebenstiegen 
höchstens 20 cm betragen. 

 

 

 besser so:  

 Die Stufenhöhe darf höchstens betragen: 

 – bei Hauptstiegen 18 cm, 

 – bei Nebenstiegen 20 cm.  

 Aufzählungen sind so zu formulieren, dass der sprachliche Konnex 

zwischen Einleitungssatz und jeder einzelnen Aufzählung gegeben ist. 

Die Aufzählungspunkte müssen daher in ihrer grammatikalischen 

Struktur gleich sein.  

 

 Beispiel: 
 

 Die Abgaben sind zur Finanzierung folgender Maßnahmen zweck-
gebunden: 

 1. Herstellung von Verkehrsflächen, Oberflächenentwässerungen und 
Straßenbeleuchtungen; 

 2. Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Gut; 

 3. […] 

 

 

 
Unzulässig ist es, innerhalb der Aufzählung zu einer anderen 

Satzkonstruktion überzugehen. 

 

 nicht so:  

 Die Lehrpläne haben zu enthalten: 

 a) die Gesamtstundenzahl und das Stundenausmaß der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände (Stundentafel), 

 b) soweit es schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, sind die 
Kernanliegen in den Bildungs- und Lehraufgaben oder den didaktischen 
Grundsätzen oder im Lehrstoff zu umschreiben. 

 

 
Zulässig sind Aufzählungspunkte, die aus einem oder mehreren ganzen 

Sätzen bestehen, wenn diese Struktur in der ganzen Aufzählung 

beibehalten wird.  

 

 



Legistisches Handbuch C – Die Verständlichkeit von Rechtsvorschriften 

 

 

LegHB_C_V3.0_06/2020 

 

C - 8 

 

VERFASSUNGSDIENST  
UND ZENTRALE RECHTSDIENSTE 

 
Beispiel:  

 Für Kleinhäuser gelten nachstehende Erleichterungen:  

 1. Bei Kleinhäusern aus Holz genügt eine brandhemmende Ausbildung der 
Decken und Wände.  

 2. Zwischen Stiegenhaus und Kellerräumen ist keine Brandschutztür 
erforderlich. 

 

 
Die Aufzählung in einem Satz ohne Doppelpunktkonstruktion ist dann 

richtig formuliert, wenn dieser als fortlaufender Text (Weglassen der 

Ziffern und Literae) geschrieben werden kann und auch dann sprachlich 

und orthographisch korrekt ist. 

 

 (1) Den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und den Jugendschutz-Aufsichtsorganen ist, soweit dies zur 
Vollziehung der Jugendschutzbestimmungen erforderlich ist,  

 1. ungehindert Zutritt zu allen Betriebs-, Veranstaltungs- und 
Vereinsräumen sowie den dazugehörigen Liegenschaften zu gewähren;  

 2. die zur Identitätsfeststellung erforderliche Auskunft zu erteilen.  

 

   

3.3.2 Nebensätze hinter dem Zeitwort 
 

 
Nebensätze sind nach Möglichkeit hinter das Zeitwort zu stellen. Nebensätze  

 Beispiel: 
 

 statt so: 
 

 Mit Ausnahme der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen dürfen nach 
einem Brand Handlungen, die die Ermittlung von Brandursachen erschweren 
oder behindern, nicht vorgenommen werden. 

 

 besser so: 
 

 Nach einem Brand darf nichts getan werden, was die Ermittlung von 
Brandursachen erschwert oder behindert. Die erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen sind davon ausgenommen.  

   

4 Formulierung/Wortwahl 
 

 
Ausdrucksweise und Stil sollen möglichst einfach und unmiss-

verständlich sein. 

 

4.1 Klarheit vor Ästhetik   

 Allgemeine Stilregeln der deutschen Sprache sind nicht überzubewerten. 

Die Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit der Norm haben Vorrang vor der 

Ästhetik des Textes. So können z.B. Wortwiederholungen, die nach den 

Stilregeln zu vermeiden wären, in Texten von Rechtsvorschriften 

angebracht sein. 

Stilregeln nicht 

überbewerten 

 Beispiel:  
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 (1) Bescheide nach den Bestimmungen dieses Gesetzes dürfen erst nach 
Einholung eines Gutachtens der/des Ortsbildsachverständigen erlassen werden. 

(2) Bescheide, die ohne Einholung eines Gutachtens erlassen wurden, oder 
Bescheide, die den Bestimmungen der §§ 3 und 6 widersprechen, sind mit 
Nichtigkeit bedroht. 

(3) Bescheide nach diesen Gesetzen und Bescheide gemäß §§ 18, 29 und 
39 Abs. 4 des Steiermärkischen Baugesetzes sind der/dem 
Ortsbildsachverständigen unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 

 

  

4.2 Zielgruppe berücksichtigen 
 

 
Bei der Formulierung einer Rechtsvorschrift ist die typische Zielgruppe 

zu berücksichtigen. Rechtsvorschriften, die sich an Fachleute richten, 

können sprachlich anders gestaltet werden als Rechtsvorschriften, die 

sich an die Allgemeinheit richten. 

Zielgruppe 

 Die Zielgruppe soll die Rechtsfolgen ihres Verhaltens verstehen und das 

Handeln der Verwaltung auf seine Übereinstimmung mit dem Gesetz 

überprüfen können.  

 

 Die Formulierung muss klar zum Ausdruck bringen,  

 -  ob die Rechtsvorschrift ein bestimmtes Verhalten gebietet, verbietet 

oder zu einem Verhalten ermächtigt, 

 

 -  ob die Verwaltung gebunden werden oder nach freiem Ermessen 

entscheiden soll, 

 

 -  ob es sich um dispositives oder zwingendes Recht handelt.  

4.3 Anordnungen in Befehlsform 
 

 
Anordnungen über Verhaltenspflichten (Gebote und Verbote) sind in 

befehlender Form zu fassen. 

Gebote und 

Verbote 

 Beispiel:  

 statt so: besser so: 

 
 In öffentlichen Parkanlagen wer-

den Hunde an der Leine geführt.  
In öffentlichen Parkanlagen sind 

Hunde an der Leine zu führen. 

 Der Beirat wählt aus seiner Mitte 
eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden. 

Der Beirat hat aus seiner Mitte 
eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden 
zu wählen. 

 Die Bewilligung wird nicht 
erteilt, wenn […] 

Eine Bewilligung darf nicht 
erteilt werden, wenn […] 

 
Wenn jedoch eine Ermächtigung oder eine Selbstbindung ausgedrückt 

werden soll, dann kann eine imperativische Fassung unterbleiben. 

Ermächtigung, 

Selbstbindung 

 Beispiel:  

 Die Gemeinden wirken an der Gesetzgebung und Vollziehung des Landes 
durch Gesetzesbegutachtungen mit.  

 

 
oder 
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 Das Land stellt den Betrieb öffentlicher Krankenanstalten sicher.  

 
Das Wort „sollen“ bewirkt keine verbindliche Anordnung. Es ist daher nur 

dann zu verwenden, wenn eine Präferenz ausgedrückt werden soll, nicht 

aber, wenn eine verbindliche Anordnung getroffen werden soll. 

sollen 

4.4 Zeitwörter in Aktivform 
 

 
Rechtsvorschriften sind möglichst in der Aktivform zu fassen, 

insbesondere wenn klar ist, wer handelt, also ein Subjekt im Satz steht. 

aktiv statt 

passiv 

 Beispiel: 

 statt so:  

 Die Schlachthöfe sind von der Behörde regelmäßig zu überprüfen.  

 besser so:  

 Die Behörde hat die Schlachthöfe regelmäßig zu überprüfen.   

  

4.5 Einfache Zeitwörter statt Hauptwortstil 
 

 
Statt des Hauptwortstils sind möglichst einfache Zeitwörter zu 

verwenden. 

Hauptwortstil 

vermeiden 

 Beispiel:  

 statt so: besser so: 

 
 Verwendung finden verwenden 

 zur Auszahlung bringen auszahlen 

 Fortgang nehmen fortsetzen 

 

Beispiel für zulässigen Hauptwortstil: 

 

 In Kraft treten  

  

4.6 Keine doppelte Verneinung  

 
Mehrfache Verneinungen innerhalb eines Satzes sind zu vermeiden. 

keine Doppel-

verneinung 

 Beispiel: 

 statt so: besser so:  

 Eine neuerliche Antragstellung 
ist nicht unzulässig. 

Neuerliche Anträge sind 
zulässig. 
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4.7 „können“, „müssen“, „dürfen“ 
 

 
Das Wort „können“ ist mehrdeutig. Es kann damit „vermögen“, „dürfen“, 

„sollen", unter Umständen sogar „müssen“ gemeint sein. 

„können“ 

mehrdeutig 

 Das Wort Ăkºnnenñ ist nur dann zu verwenden, wenn eindeutig eine 

Ermächtigung zu einer Ermessensentscheidung eingeräumt werden soll. 

(Zu „Ermessen“ siehe  Abschnitt B.2.3).  

nur bei 

Ermessens-

einräumung 

 In allen anderen Fällen sind statt Ăkºnnenñ zu verwenden:  

 für Gebote  „müssen“ Gebot 

  „sind zu“  

  „haben zu“  

 für Verbote „dürfen nicht“ Verbot 

  „sind verboten“  

 für „sonstige“ Ermächtigungen „dürfen“ Ermächtigung 

  „dürfen auch“  

  

4.8 „oder“ 
 

 
Das Wort „oder“ kann zwei Bedeutungen haben: 

 

 1. aufzählendes „oder“: aufzählend 

 - Es können mehrere verschiedene Voraussetzungen vorliegen. 

Es reicht aber aus, wenn eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist. 

 

 - An einen Tatbestand werden Rechtsfolgen in der Weise 

geknüpft, dass mindestens eine davon eintreten soll. 

 

 2. ausschließendes „oder“: ausschließend 

 - Es darf nur eine von verschiedenen Voraussetzungen vorliegen 

(was selten vorkommen wird). 

 

 - An einen Tatbestand werden Rechtsfolgen in der Weise 

geknüpft, dass jeweils nur eine davon eintreten soll. 

 

 Aus der Rechtsvorschrift muss eindeutig hervorgehen, um welches 

„oder“ es sich handelt. Bei möglichen Unklarheiten ist das aufzählende 

„oder“ durch eine entsprechende Formulierung zu ergänzen und das 

ausschließende „oder“ durch die Formulierung „entweder – oder“ klar-

zustellen.  

eindeutige 

Formulierung 

 Anders als beim „und“ genügt es beim „oder“ nicht, einen Beistrich 

zwischen die einzelnen Voraussetzungen oder Rechtsfolgen und erst vor 

der letzten das „oder“ zu setzen. Das „oder“ ist vor jede Voraussetzung 

oder Rechtsfolge zu setzen. 

 

 

 

kein Beistrich 

statt „oder“ 


